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HAUPTTEIL

Die Entwicklung der Finanzen des Deutschen
Reiches in der Nachkriegszeit bis zum Ende
desFinanzjahres 1932 / 33 .

A. ) Die finanzielle Lage des Deutschen Rei¬
ches bis zum 15 * November 1923 .

a . ) Der inflationistische Fünfjahres -
plan .

Der Zeitraum vom 15 . November 1918 bis
zum 15 . November 1923 ? der vom Standpunkte
der heutigen Erkenntnis aus nicht mit Un¬
recht der inflationistische Fünfjahresplan
der Ebert - Regierung genannt werden kann ?
hat eine dauernde , zum Teil sprunghaft fort¬
schreitende Verschlechterung der Wahrungs¬
und Finanzlage des Deutschen Reiches mit
sich gebracht , Diese Entwicklung war wohl
zum Teil durch die Folgeerscheinungen des
Krieges bedingt , ist aber hauptsächlich
duich die masslosen , jeder wirtschaftli¬
chen Erkenntnis entbehrenden Forderungen
der Alliierten hervorgerufen , worden ? denen
das Deutsche Reich wieder durch innere Ge¬
setzgebung nach Möglichkeit Rechnung zu tra¬
gen gezwungen war . Beim Finanzabkommen von
Trier vom 13 * Dezember 1918 beginnend , in
dem das Deutsche Reich schwere Beschrän¬
kungen hinsichtlich des Verfügungsrechtes
über den Metallbestand des Staatsschatzes
und der Reichsbank , über Effekten und Gut¬
haben auf das Ausland und über bewegliche
ausländische Werte der Regierung und von
Privatpersonen auf sich nehmen und sich
zur Rückzahlung aller Schulden an die El -
sass - Lothringer und anderem verpflichten
musste , setzten sich die Angriffe auf die
Finanzen des Reiches im Brüsseler Lebens -
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mittelabkommen vom 15 . März 1919 , in des¬
sen Erfüllung die Reichsbank im ersten
Halbjahr 1919 über 1 Milliarde Mark Gold
für Nahrungsmittel an die Alliierten aus¬
zahlte , fort und gipfelten vorläufig in
den finanziellen und wirtschaftlichen Dik -
tatbestimmungen des Versailler Vertrages .
Diese besagten : Voller Unterhalt der Be¬
satzungsarmeen und ihrer Überwachungsaus¬
schüsse , Rückerstattung des von Belgien
bei den Alliierten zur Kriegsführung ent¬
liehenen Geldes ab 11 . November 1918 in
Schatzanweisungen per 1 . Mai 1926 mit 5 %
Zinsen . Auslieferung des gesamten Kriegs¬
materials jeder Art sowie der zur Herstel¬
lung von Kriegsmaterial dienenden Maschi¬
nen , ausgenommen die notwendigste Aus¬
rüstung für 100 „000 Mann Soldaten und
15°000 Matrosen . Bezahlung aller Pensi¬
onen etc . an die Kriegsopfer der Alliier¬
ten ? Entschädigung aller Zivilpersonen ,
die durch den Krieg geschädigt wurden .
Die Gesamtschuld Deutschlands lediglich
zur Wiedergutmachung wird am l ? .Mai 1921
in einem Gesamtbetrag bekanntgegeben . Als
Anzahlung hat Deutschland zu leisten : so¬
fort eine Anweisung auf 20 Milliarden
Goldmark , zahlbar am 1 . Mai 1921 , ohne
Zinsengsofort eine Anweisung auf 40 Mil¬
liarden Goldmark verzinsbar für 1921 bis
1926 mit 2 /̂ 2 %, weiterhin mit 5 % und 1 %
Amortisation ; sofort die schriftliche Ver¬
pflichtung zur Ausstellung einer weiteren
Anweisung auf 40 Milliarden Goldmark ,
falls die Alliierten die Überzeugung ge¬
winnen , dass Zinsen und Amortisation von
Deutschland aufgebracht werden können .
Als Zahlungsmittel dienst nicht nur Gold ,
sondern Deutschland verpflichtet sich zu
Naturalleistungen , deren Goldwert von der
Reparationskommission festgestellt wird .
Deren wichtigste sind : Auslieferung der
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Handelsflotte ( alle Fahrzeuge über . 1 . 600
Bruttotonnen , die Hälfte aller Fahrzeuge
zwischen 1 . 000 und 1 . 600 t , ein Viertel der
Schlepp - und Fischerboote ) , nötigenfalls
Neubauten bis zu 200 . 000 t jährlich , fünf
Jahre hindurch (1913 baute Deutschland
jährlich 350^ 000 t Handelsschiffe ) . Als Er¬
satz für die in Scapa Flow versenkten deut¬
schen Kriegsschiffe müssen ausserdem noch
Docks ^ Erahne und Bagger geliefert werden .
Ablieferung . von bis 20 % der Binnenschiff -
fahrtstonnage , Lieferung von . Maschinen und
Baumaterialien sowie von lebenden Tieren ^
Schulden - und lastenfreie Abtretung der
Saar -Kohlengruben an Frankreichs Das Saar¬
gebiet kommt für 15 Jahre unter Verwaltung
des Völkerbundes * Danach soll Volksabstim¬
mung erfolgen , und wenn das Gebiet für
Deutschland stimmt , darf letzteres die
Gruben in Gold zurückkaufen . Deutschland
liefert jedes Jahr 5 Jahre lang 40 - 45
Mill ?, t Kohle ? dann weitere 5 Jahre jähr¬
lich etwa 33 Mill . t Kohle ^ Ausserdem drei
Jahre lang jährlich 35 ^000 t Benzol ^ 503000
t Steinkchlenteery 30 0̂00 t schwefelsaures
Ammoniak , Bis zu 50 % der bei Friedens¬
schluss in Deutschland vorrätigen Farb¬
stoffe und chemisch - pharmazeutischen Er¬
zeugnisse und 5 Jahre lang bis zu 25 % der
Gesamterzeugung an diesen Chemikalien . Ab¬
lieferung von 5a000 Lokomotiven , 150 0̂00
Eisenbahnwagen und 5 *000 Lastkraftwagen auf
Grund des Waffenstillstandvertragcs vom
11 „ November 1918 und Ablieferung von land¬
wirtschaftlichen Maschinen , darunter je
6s500 Sämaschinen , Düngerstreumaschinen ,
Pflüge und Messereggen gemäss Wafferstj .il -
standsvertrag vom 16 . Januar 1919 "
tretung der deutschen Überseekabel ^

Um wenigstens die Inlandsubstans des
Volksvermögens zu erhalten , wurden am 8 .
September das Gesetz über die Kapitalflucht ,
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am 10 . 9 *1919 das Gesetz über eine Kriegs¬
abgabe vom Vermögenszuwachs natürlicher
Personen , über eine ' ausserordentliche
Kriegsabgabe vom Gewinn der Gesellschaf¬
ten , Erbschaftssteuergesetz , Zündwaren - ,
Spielkarten - , Tabaksteuergesetz und am
11 . 9ol919 die Aufhebung der Devisenord¬
nung vom 8 . Februar 1917 beschlossen ,
schon am 22 . 10 . 1919 eine Verordnung des
Reichsfinanzministers über Massnahmen ge¬
gen die Kapitalflucht , am 22 . und 29 *11 .
1919 Ausnahmeverordnungen zum Kapital¬
fluchtgesetz und am 31 . 12 *1919 das Reichs¬
notopfergesetz folgten .

Auch das Jahr 1920 bringt eine Rei¬
he neuer Steuergesetze , von denen nur
das Kapitalsteuergesetz vom 29 . 3 . 1920 ,
das Körperschaftssteuergesetz vom 30 . 3 *
1920 ? das die Ertragsbesteuerung juristi¬
scher Personen von den Ländern und Gemein¬
den auf das Reich überträgt , das Gesetz
vom 21 *6 . 1920 zur Regelung des Steuerab¬
zuges vom Arbeitslohn und das Gesetz ? be¬
treffend die beschleunigte Veranlagung
und Erhebung des Notopfers erwähnt seien ,
Aber diese Gesetze sind umso geringer
ausreichend dem Anwachsen des Reichsde¬
fizits Einhalt zu gebieten , als auch die
Konferenz von San Remo (18 . - 26 . 4 *1920 )
und die Brüsseler Sachverständigenkonfe¬
renz die Finanzlage des Deutschen Reiches
ungünstig beeinflussen *

Das Jahr 1921 wird durch die Pariser
Beschlüsse (29 *1 . 1921 ) eingeleitet , in
denen die Alliierten unbeschadet der Re¬
stitutionsverpflichtungen aus § 328 des
Friedensvertrages und aller anderen Ver¬
pflichtungen Deutschlands die Zahlung von
226 Milliarden Goldmark in 42 Jahren mit
ansteigenden Jahresquoten verlangen , au.-*
ßerdem jährlich 12 % des Goldwertes der
Ausfuhr Deutschlands . Auf der Londoner
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Konferenz ( Beginn der Verhandlungen 1 . 3 .
1921 ) lehnt Dr . Simons namens des Deutschen
Reiches die Pariser Vorschläge ab und er¬
stattet Gegenvorschläge , die mit der Lei¬
stungsfähigkeit des Reiches und seinen Ex-
port - Möglichkeiten einigermassen in Ein¬
klang zu bringen sind . Trotzdem fordern
die Alliierten am 3 . März 1921 neuerlich die
Annahme der Pariser Vorschläge bis 7 * März
und drohen für den Fall der Weigerung mit
sofortigen Sanktionen in Form der Besetzung
von Duisburg , Düsseldorf und Ruhrort , Er¬
richtung einer Zollgrenze am Rhein und Ein¬
behaltung eines Teiles vom Gegenwert der
deutschen Ausfuhr in die Länder der Alliier¬
ten * Neuerlichen Gegenvorschlägen des Deut¬
schen Reiches , die wieder für ungenügend er¬
klärt werden , folgt die Inkraftsetzung der
Sanktionen und nach einem entschiedenen Pro¬
test der Deutschen Delegation der Abbruch
der Konferenz . Der Notenwechsel los deut¬
schen Reiches mit Amerika bringt ( 21 . - 27 *
3 , 1921 ) gleichfalls keine Entlastung , Die
Forderung der Reparationskommission vom 19c
4 . 1921 , die Goldbestände der Deutschen No¬
tenbanken bis l <i Nai 1921 nach dem besetzten
Gebiet zu überführen , lehnt das Reich ab ,
weil es sich bei diesem Gold um reines Pri¬
vateigentum handle ? erklärt sich aber mit
der Verlängerung des Goldausfuhrverbcotes
bis 1 . Oktober 1921 einverstanden .

Nach der Entscheidung der Raparations -
kommission (Repko ) vom 27 . 4 . 1921 tritt am
29 4̂ . 1921 die zweite Londoner Konferenz zu¬
sammen , welche am 5 *5 *1921 in ultimativer
Form , unter Androhung weiterer Besetzungen ,
die Annahme des Zahlungsplanes der Alliier¬
ten und der darin vorgesehenen Garantien
fordert . Zur Deckung eines Gesamtbetrages
von 132 Milliarden Goldmark soll das Deut¬
sche Reich bis spätestens 1 . Juli , bezw . 1 .
November 1921 Schuldverschreibungen über
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12 Milliarden Goldmark ( Serie A) bezw .
38 Milliarden Goldmärk ( Serie B) und 82
Milliarden Goldmark ( Serie C) übergeben
mit 5 %iger Verzinsung un 1 %iger Amorti¬
sation pro Jahr . Bis zum Rückkauf dieser
Schuldverschreibungen hätte Deutschland
jährlich 2 Milliarden Goldmark und 26 %
vom .Wert seiner Ausfuhr in Vierteljahres¬
raten zu bezahlen , zur Sicherheit der Er¬
trägnisse aller Ein - und Ausfuhrabgaben
und , sonstiger Steuern und Fonds zu ver¬
schreiben und schliesslich auf : Wunsch
einer der alliierten Mächte auch Material
und Arbeiten zu liefern .

Am 15 . 5 . 1921 musste das Deutsche Reich
unter dem Drucke der Verhältnisse das Lon¬
doner Ultimatum bedingungslos annehmen und
durch entsprechende Massnahmen die Erfül¬
lung der Verpflichtungen sicherzustellen
trachten . Neben dem Beginn des Ankaufes
von Goldmünzen aus dem Besitz der Bevöl¬
kerung wurde am 6 . 7 *1921 das Wirth ' sche
Steuerprogramm erlassen , das mit einem Soll¬
ertrag von 80 Papiermilliarden rechnete .
Der 11 . und 12 . 7 . 1921 brachten das Gesetz
betreffend die Verlängerung des Gesetzes
gegen die Kapitalflucht vom 24 . 12 . 1920 .
Trotz aller Bemühungen war die Einhaltung
dieser Verpflichtungen auf die Dauer nicht
möglich und schon am 14 . 12 . 1921 sah sich
das Reich gezwungen , ein Moratoriumsge¬
such zu überreichen , da auch die im Juni ,
September und Oktober 1921 in Berlin statt -
gebundenen Besprechungen zwischen dem Ga¬
rantiekomitee und der deutschen Regierung
über die Ausführung des Zahlungsplanes vom
5 . Mai 1921 keine Entlastung gebracht hat¬
ten und das auf Grund der Verhandlungen
zwischen Loucheur und dem deutschen Wie -
deraufbaMminister Rathenau am 6 . 10 . 1921
erschienene Wiesbadener Protokoll dem Deut¬
schen Reiche für den Wiederaufbau der zer -
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störten Gebiete namhafte Verpflichtungen
auferlegte ? im Laufe von 4V2 Jahren Sachlei¬
stungen im Werte von 7 Milliarden Goldmark ,
welche zu 35 % auf die Beteiligung Frank¬
reichs an den Reparationszahlungen ( 52 %)
auf Reparationskonto angerechnet werden sol¬
len , während das Deutsche Reich den Rest
zinstragend stunden , die verbleibenden Re¬
parationsverpflichtungen aber in Devisen be¬
gleichen soll . Ferner ist u . a . die Lieferung
neuen Materials und Eisenbahnmaterials (Re¬
stitutionen ) für die während des Krieges
aus Frankreich fortgeführten und noch nicht
zurückgelieferten Materialien sowie die Lie¬
ferung von 62 . 000 Pferden , je 25 . 000 Rin¬
dern und Schafen und 40 . 000 Bienenvölkern
und über die bisher angeforderten Mengen
bedungen und die Gutbuchung der Reparations¬
kohlen auch bei Lieferung auf dem Seeweg
nur zu den deutschen Inlandpreisen vorgese¬
hen , die aus sozialen Gründen unter dem Welt¬
marktpreis gehalten wurden .

Wohl empfehlen auf der am 6 . 1 . 1922 be¬
gonnenen Konferenz des Obersten Rates in
Cannes die Sachverständigen die Ermässigung
der deutschen Barzahlungen auf 700 Millio -
nen Goldmark unter der Bedingung der Bilan¬
zierung des Budgets , insbesondere durch Er¬
höhung der Bahn- und Posttarife sowie die
Kohlensteuer , von Massnahmen gegen die Ka¬
pitalflucht , Einstellung jeder weiteren No¬
tenausgabe und Revision des Verhältnisses
zwischen Reichsbank und Reich , doch be¬
schlossen die Finanzminister am 10 . 1 . 1922
ohne Rücksicht auf die Finanzschwache des
Deutschen Reiches fMf 1922 Barzahlungen von
720 Millionen GoldmarS: und für 4 . 050 Milli¬
onen Goldmark Sachliefeyungen zu verlangen .

Auf die Erklärungen Rathenaus vor der
Reparationskommigsto * A& Cannes am 12 . 1 . 1922
über die gahlunglMBfthtgkeit des Deutschen
Reiches gewähren die Alliierten am 13 . 1 . 1922
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vorläufigen Zahlungsaufschub für die Ja -
nuar - und Februarraten unter der Bedingung ,
dass alle 10 Tage je 31 Millionen Gold¬
mark ( erstmalig am 18 . Januar ) in Devisen
gezahlt werden undDeutaahland inherhälb
14 Tagen einen Plan zur Reform des Bud¬
gets , zur Einschränkung des Notenumlaufs ,
sowie ein Programm über Barzahlungen und
Sachleistungen für 1922 vorlegt *

Der Budgetentwurf vom 15 . 1 . 1922 sieht
im ordentlichen Etat 100 , 9 Milliarden Ein¬
nahmen und 82 , 9 Milliarden Ausgaben , der
ausserordentliche Etat ein Defizit von
3 ?127 Milliarden vor , das durch Anleihen
zu decken ist . Von den für die Ausführung
des Friedensvertrages eingesetzten 228 Mil¬
liarden ( 1 Goldmark gleich 60 Papiermark )
sind 18 Milliarden durch den Überschuß im
ordentlichen Etat gedeckt , 210 Milliarden
sollen durch Anleihen aufgebracht werden *

Auf der Konferenz der alliierten Fi¬
nanzminister in Paris ( 10 ^3 1̂922 ) wird
Frankreich zur Anerkennung der Beschlüsse
von London und Cannes veranla sst und ent¬
gegen den Wünschen Frankreichs durchge -
setzt , daaa die Anrechnung der Saargruben
im Werte von 300 Millionen Goldmark be¬
reits für 1922 erfolgt .

Die Besatzungskosten , werden auf 220
Mill . Goldmark jährlich festgesetzt , das
Wiesbadener Abkommen tritt für 3 Jahre in
Kräfte

Nach Antwort der Reparationskommissi¬
on auf die deutsche Note vom 28 . 1 . 1922 , in
der die deutschen Leistungen für 1922 fest¬
gesetzt , Budgetausgleich , und Steuererhöhun¬
gen um mindestens 60 Milliarden Papiermark
über die für 1922 / 23 festgesetzte Summe
hinaus verlangt und ein System automatisch
sich erhöhender Steuersätze , Finanzkontrol¬
le durch den Garantie - Ausschuss , Massnah¬
men gegen die Kapitalflucht und Autonomi -
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sierung der Reichsbank empfohlen werden ,
sowie nach der deutschen Note an die Repa¬
rationskommission vom 7 *4 . 1922 , welche u . a „
Nachprüfung der deutschen Leistungsfähig¬
keit fordert und die Notwendigkeit einer
Anleihe für die Barzahlungen erklärt ,
bringt der 8 „4il922 ein Gesetz über Ände¬
rungen im Finanzwesen : Mantelgesetz zu nach¬
stehendem Steuerbukett vom 8 . April 1922 :

a +) Gesetz über die Zwangsanleihe , de¬
ren Grundzüge im Mantelgesetz fest¬
gelegt sind . Sie sehen bei Veranla¬
gung nach dem Stichtag 31 . 12 . 1922
und einer durchschnittlichen Bela¬
stung von 5 %? einem in Staffeln
von je 250 *000 M von 1 % bis zu
10 % ansteigenden Tarif und einem
auf 1 „000 Milliarden geschätzten
steuerbaren Vermögen ein Anleihe -
Soll von 50 Milliarden vor *

be ) Vermögenssteuergesetz , das die Ein¬
hebung einer laufenden Vermögens¬
steuer von dem erstmalig am 31 *12 .
1922 und späterhin alle drei Jahre
festzusetzenden Vermögen bringt ,

c . ) Vermögenszuwachssteuergesetz mit
einer gleichfalls in dreijährigen
Etappen zu ermittelnden Steunrvom
Vermögenszuwachs nach einem Tarif
von 1 % bis zu 10 %,

d . ) Gesetz über Änderungen des Körper¬
schaftssteuergesetzes ,. Erhöhung der
Steuer auf 20 % des Ertrages plus
15 % der verteilten Gewinne .

e „ ) Gesetz zur Änderung des Umsatzsteu -
ergesetzes , Erhöhung der Steuer auf
2 % des vereinnahmten Entgeltes und
anderes .

f . ) Rennwett - und Lotteriegesetz
g „ ) Kapitalverkehrssteuergesetz . Neure¬

gelung der Gesellschaftssteuer , Weri -
papiersteuer , Börsenumsatzsteuer
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und Aufsichtsratsteuer .
h . ) Kraftfahrzeugsteuergesetz .
i . ) Versicherungssteuergesetz .
Die deutsche Note vom 28 . 5 *1922

an die Reparationskommission verspricht
unter der Bedingung einer Auslandsanleihe
die Begrenzung der deutschen schwebenden
Schuld auf den Stand vom 31 . März 1922
und erklärt sich bedingungsweise mit der
Finanzkontrolle einverstanden . Am 30 . 5 *
1922 wird in Ergänzung u . a . der Entwurf
des Gesetzes über die Zwangsanleihe vor -
gelegt , die bis Jahresende 40 Milliarden ?
insgesamt 60 Milliarden bringen soll

An 31 *8 . 1922 stellt die Repko unter
Ablehnung des deutschen Moratoriumsge¬
suches einen Zahlungsaufschub in Aus¬
sicht ; Die belgische Regierung fordert
in einer Note vom 13 *9 *1922 die Hinterle¬
gung von 100 Millionen Goldmark bei der
belgischen Staatsbank als Deckung der
für die Zahlungen pro 15 . 8 . und 15 ^9 . 1922
zu übergebenden Schatzbondso

Mit dem Erscheinen der deutschen Not¬
verordnung vom 12 . 10 ^1922 gegen die De¬
visenspekulation fällt zeitlich der von
England durch Bradbury in der Reparati -
sonskommission gestellte Antrag zusammen ,
dem Deutschen Reiche eine Atempause von
5 Jahren zu gewähren , während welcher
Zeit die Zahlungen durch gesondert garan¬
tierte Schatzwechsel geleistet , die Sach -
lieferungen durch Wechselkredite finan¬
ziert werden sollen und die Währungsre¬
form in Angriff genommen werden soll .
Trotz Ablehnung dieser Vorschläge durch
Frankreich finden die Barzahlungen Deutsch¬
lands ihr vorläufiges Ende , da die Aus¬
gleichsämter angesichts der Inflation im
Deutschen Reich den Aufschub der Zahlungen
bis Ende Juni 1923 beschliessen .
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Nach dem Gutachten der internationalen
Sachverständigen Brand , Cassel , Jenks und
Keynes vom 7 . 11 . 1922 zur Währungsfrage und
einem privaten Gutachten der Sachverständi¬
gen Vissering , Dubois und Brand überreichte
Deutschland am 13 . 11 . 1922 der Reparations¬
kommission einen zusammenfassenden Stabili¬
sierungsplan ungefähr folgenden Inhalts :
Gegen Befreiung von allen Reparationslei¬
stungen für 3 bis 5 Jahre soll die sofor¬
tige Stabilisierung der deutschen Wahrung
unter Mitwirkung des Auslandes und der
Reichsbank gesichert werden , während die
Wiederaufbau - Sachlieferungen weiterlaufen .
Ausländische Banken sollen einen durch die
Reichsbank nicht garantierten Kredit von
mindestens 500 Millionen Goldmark bereit¬
steilen , worauf die Reichsbank gleichfalls
500 Millionen Goldmark aufbringen wird . Ei¬
ne unabhängige Stelle soll zur Stützung
des Markkurses intervenieren . Die Regierung
will nach Herstellung des Vertrauens eine
innere Goldanleihe , späterhin auch eine
ausländische aufiegen „ die Ausgaben ein -
zuschränken , die Einnahmen zu vermehren ^
die Produktion zu steigern und die Handels¬
bilanz auszugleichen trachten ? wozu aber die
wirtschaftliche Gleichberechtigung erfor¬
derlich sei . Auch soll die Reparationsschuld
in einer solchen Höhe festgesetzt werden ^
dass sie aus dem Überschuss des Reichshaus¬
haltes bezahlt werden kann .

Diesen Stabilisierungsplan bezeichnet
Dr . Cuno, der am 21 . 11 . 1922 ein Kabinett
bildet , als Grundlage seiner Wirtschafts¬
und Ernährungspolitik .

Trotz ausdrücklicher Erklärung der
Reichsregierung , dass ein weiterer Angriff
auf die Integrität der Grenzen die Ausfüh¬
rung des Friedensvertrages unmöglich machen
würde , beginnt Frankreich , gestützt auf die
Feststellungen der Repare *uionskommission
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vom 26 . 12 . 1922 und 9 . 1 . 1923 über angebli¬
che Verfehlungen Deutschlands in den Holz -
bezw . Kohlenlieferungen , am 11 . 1 . 1923 sei¬
nen Einmarsch in das Ruhrgebiet , dessen
Besetzung etappenweise ausgedehnt wurde .
Mit dem 8 . Febr . 1923 setzt zwar die In -
- terventionstätigkeit der Reichsbank zu
Gunsten der deutschen Währung ein . doch
bringt die deutsche Goldanleihe nur den
zur Organisierung völlig unzulänglichen
Betrag von insgesamt 100 Millionen Gold¬
mark . Die Reichsregierung erstattet daher
am 1 ^ 5c 1923 neue Reparationsvorschläge ,
nach denen die Gesamtverpflichtungen Deutsch¬
lands zu finanziellen und Sachleistungen
aus dem Vertrag von Versailles auf 30 Mil¬
liarden Goldmark festgesetzt und diese
mit 20 Milliarden bis 1 „ Juli 1927 und
mit je 5 Milliarden bis 1 . Juli 1929
bezw , 1931 durch internationale Anleihen

normalen Bedingungen aufgebracht wer¬
den sollen ^ wogegen Sachlieferungen in
einem noch zu vereinbarenden Ausmass in
Anrechnung auf die Gesamtschuld weiterhin
ausgcführt ; werden sollen . Zur Sicherung
dieser Leistungen sehen die Vorschläge
auch weitgehende Garantien vor ? doch wird
es als unerlässlich bezeichnet ; dass das
gewaltsame Ergreifen von Pfändern aufhcrt -
Deutschland von allen unproduktiven Ausga¬
ben sowie von den politischen und wirt¬
schaftlichen Fesseln befreit wird ? die
Sanktionen fallen gelassen werden , die
Einheit der Verwaltung für das Gesamt -
gebiot Deutschlands und seine wirtschaft¬
liche Gleichberechtigung baldigst wieder¬
hergestellt wird und schliesslich nach
Stabilisierung der Mark alle Beschrän¬
kungen der deutschen Ausfuhr weichen .

Der weitere deutsche Vorschlag , das
gesamte Reparationsproblem im Sinne der
Anregungen des Staatssekretärs Hughes
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einer von jeder politischen Einwirkung un¬
abhängigen , internationalen Kommission zu
unterbreiten , führt angesichts der katastro¬
phalen Inflation und der Stabilisierung ohne
Auslandsanleihe am 23 . November 1923 zum Be¬
schluss der Reparationskommission über die
Einsetzung von zwei Sachverständigenausschüs¬
sen für die Prüfung der deutschen Finanzlage
und zur Feststellung des deutschen Kapitals
im Auslande .

Dass derart wechselnde , unter politi¬
schem Druck gestellte Forderungen in Ver¬
bindung mit den zur weitestgehenden Erfül¬
lung getroffenen inneren Massnahmen die
Wirtschaft eines Staates nicht zur Ruhe kom¬
men lassen , sondern schwerstens beeinträch¬
tigen , liegt wohl auf der Handy doch ist es
bei der raschen Aufeinanderfolge unmöglich ,
die Auswirkungen der einzelnen Nassnahmen
und Gegenmassnahmen zuverlässig festzustel¬
len oder auch nur zu schätzen . Das beste
Bild über die wirtschaftliche Entwicklung
in der Zeitspanne vom 15 . November 1918 bis
15 . November 1923 lässt sich vielleicht noch
aus einer vergleichenden Betrachtung der
Kaufkraft des Dollars ? der Grösse des Noten¬
umlaufs und der Höhe der schwebenden Schuld
gewinnen :

Dollar Notenum - Schwebende
in lauf Schuld

Deutsch¬
land

in Milliarden Mark
15 . 11 . 1918 7 ?49 17 , 5 50 , -
13 . 12 . 1918 8 , 71 20 , - 53 , 9
( Trier )
15 . 3 . 1919 9 , 81 24 , 3 62 , 7
(BrüsselyLe -
bensm . Abk . )
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Dollar Notenum - Schweben¬
in lauf de Schuld

Deutsch¬
land

in Milliarden Mark
28 . 6 . 1919
Versailler
Diktat )

13 , 06 29 , 97 73 , 3

5 . 8 . 1919
(Denkschrift )

16 , 85 28 , 2 77 , 4

8 . - 10 . 9 . 1919
( Gesetze )

25 , 52 28 , 4 80 , 4

24 *10 *1919
(Kapital¬
fluchtverord¬
nung )

28 , 30 30 , 2 85 , 9

31 . 12 . 1919
(Reichsnot¬
opfer )

48 , 43 35 , 7 86 , 2

29 - 3 . 1920
( Steuerge¬
setze )

73 ?— 45 , - 9l ?4

18 . 4 , 1920
( San Remo ;

59 , 45 , 7 93 , - <

16 . 12 . 1920
( Brüssel )

73 , 75 65 , - 148 , 1

28 . 12 . 1920
(Reichsnot¬
opfer )

73 . 13 68 >8 152 , 7

29 . 1 *1921
(Pariser Be¬
schlüsse )

60 ^50 66 , 6 155 , 4

1 . 5 . 1921
( Londoner Ul¬
timatum )

66 , — 70 , 8 172 , 6
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Dollar Notenum - Schweben¬
in lauf de Schuld

Deutsch¬
land

in Milliarden Mark
6 . 7 . 1921
(Wirth ' sches
Steuerpro¬
gramm)

75 , - 75 , 3 195 , -

6 . 10 . 1921
(Wiesbaden )

121 , - 87 , 4 212 , 5

14 . 12 . 1921
( Deutsches Mc
ratorium )

180 , -
)-

104 , 5 235 , 6

6 . 1 . 1922
( Cannes )

188 , 5 113 , - 247 , 9

15 . 1 . 1922
( Bud^etent -
wurfj

190 , - 112 . 6 249y8

10 . 3 *1922 254 , -
(Finansmini -
ster in Paris )

122 , 3 262 , 4

8 . 4 *1922 307 , -
( Steuerbukett )

131 , 8 272 , 3

28 , 5 . 1922
(Deutsche No¬
te an Repko )

271 , - 151 ; 5

31 . 8 . 1922
( Zahlungs¬
aufschub )

1725 , - 238 ?- 331 ?3

13 . 9 . 1922
(Forderung
Belgiens )

1600 , - 252 , 1 341 , 6

12 . 10 . 1922
(Bradbury )

2470 , - 363 , 9 516 , 8
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7 . 11 . 1922
( Sachver¬
ständige )
13 . 11 *1922
(Sanierungs -
plan Deutsch¬
lands )
1 . 5 . 1923
(Neue Vor¬
schläge
Deutschlands )

Dollar
in

Deutsch¬
land

8450 , -

8125 , -

317OO9

( in Milliar
den Mark )

Notenum¬
lauf

Schweben¬
de Schuld

in Milliarden Mark
517 , -

582 , -

6546 . -

640 , 9

700 ,

8442 , 1

15 . 11 . 1923
(Beginn der
Rentenmark )

2520

- ( in Billionen Mark )

92844720 , 7 1915804654

Dieses Anwachsen der schwebenden Schuld
von 50 Milliarden am 15 . 11 . 1918 auf
I 915 SO 4654 Billionen Mark wird aber erst
ans der Entwicklung der deutschen Sten¬
ern und der Einnahmen während des gleichen
Zeitraumes verständlich .

b . ) Überblick über die Entwicklung
der deutschen Steuern ( ein¬
schliesslich der Zölle ) während
des inflationistischen Fünfjah¬
resplanes .

aa . ) Vorkriegszeit

Bis zum Kriege waren im wesentlichen
lie Steuern vom Einkommen und Vermögen den
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Länderny die Stenern vom Verbrauch und Ver¬
kehr dem Reiche überlassen *

Bei Ausbruch des Krieges zeigt das
deutsche Steuersystem folgendes Bild ^ Die
Steuern von Einkommen und Vermögen werden
von den Ländern erhoben * Das Reich - zur
Erhebung direkter Steuern an sich berech¬
tigt - beschränkt sich , abgesehen von den
einer Besitzsteuer ähnlichen Verkehrssteu¬
ern (Erbschaftssteuer und Tantiemensteuerh .
auf Besteuerung des Verkehrs und des Ver¬
brauchs durch Zölle und innere Verbrauchs¬
steuern . Dieser Grundsatz wird nur durch
den Wehrbeitrag und eine Vermögenssuwachs --
steuer ( ''Besitzsteuer )̂ durchbrochen .

Eine eigene Finanzverwaltung besass
das Reich vor dem Kriege nicht ; die Einnah¬
men * die zu Gunsten des Reiches erhoben
wurden , wurden von den Ländern und Gemein¬
den verwaltet .

bb ^ ) Kriegszeit

Im Kriege zog das Reich in weitem Um¬
fange die Kriegsgewinne ( insbesondere Mehr¬
einkommen und Vermögens Zuwachs ) zur Besteu¬
erung heran und schuf eine allgemeine Ver -
brauohsbesteuerung in der Umsatzsteuer * Die
Verwaltung aller Steuern lag bei den Län¬
dern * Der Krieg ist in weitem Umfange durch
Anleihen finanziert worden . Die nötigen
Mittel zur Verzinsung der Anleihen wurden
durch Erhöhung der Steuern oder Einführung
neuer Steuern aufgebrachte Auf dem Gebiete
der Besitzbesteuerung waren indessen die
Länder darauf bedacht , ihre Finanzhoheit
möglichst vollständig zu erhalten . Der Vcr -
brauchsbesteuerung waren Schranken gezogen ?
weil in Deutschland sehr bald infolge der
Absperrung vom Weltmärkte eine allgemeine
Warenknappheit und damit Preissteigerung
einsetzteo
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Das Reich zog die aus der Kriegswirtschaft
sich ergebenden Gewinne durch eine im Jah¬
re 1916 zuerst eingeführte und in den fol¬
genden Jahren wiederholte Kriegsabgabe zur
Steuer heran . Dadurch wurden nehreinkommen ,
Vermögenszuwachs und in beschränktem Umfan¬
ge auch das Vermögen erfasst , Daneben wu.r -
de auch eine erhebliche Erhöhung der auf
einzelnen Verbrauchsgegenständen (Tabak ,
3ier <. Wein , Schaumwein , Branntwein , Essig¬
säure ) lastenden Steuern vorgenommen ^ wei¬
tere Verbrauchsgegenstände (Mineralwasser )
wurden neu der Steuer unterworfen . Schließ¬
lich wurde durch Einführung der Kohlen¬
steuer (20 v . H. ) und der Umsatzsteuer
( -'y'2 V . H. ) eine Vorbelastung des gesamten
Verbrauches geschaffen ,

ccc ) Nachkriegszeit

1 . ) Allgemeines

Die Lasten der Nachkriegszeit führten
dazu , dass die grossen Besitzsteuern auf
Einkommen und Vermögen auf das Reich über¬
nommen wurden .

2c ) Steuerreform 1919 / 20 .

Die finanzielle Lage des deutschen
Reiches nach Beendigung des Krieges und
die neuen Lasten , die der Vertrag von
Versailles ihm aufgebürdet hatte , zwan¬
gen zur restlosen Ausnützung der vorhan¬
denen Steuern und zur Eröffnung neuer ,
ergiebiger Einnahmequellen ^ Die eigent¬
liche Kriegsbesteuerung wurde durch die
ausserordentliche Kriegsabgabe für 1919
und durch die Kriegsabgabe vom Vermögens¬
zuwachs ( Gesetz vom 10 , 9 *1919 ? RGBl . S.
1579 ) beendet und das Reichsnotopfer (Ge¬
setz vom 31 . Dezember 1919 , RGBl . S. 2189 )*
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das ursprünglich als einmalige grosse Ver¬
mögensabgabe zur Verminderung der Kriegs -
anleihen gedacht war ? auf einen längeren
Zeitraum verteilt .

Von dem richtigen Gesichtspunkt aus -
gehend ? dass eine starke Besteuerung ? um
gerecht und tragbar zu sein ^ eine möglichst
einheitliche Veranlagung und Erhebung vor -
aussetzte ? wurde die Finanzverwaitung von
den Ländern auf das Reich übernommen und
durch die Reichsabgabencrdnung (.Gesetz von
13 . 12 . 1919 ? RGBl . 'S . 1993 ) iR materieller
und formeller Hinsicht grundsätzlich gere¬
gelte Die dadurch notwendig gewordene Neu¬
ordnung der finanziellen Beziehungen zwischen
Reicht Ländern und Gemeinden ( insbesondere
Beteiligung der beiden letzteren an ver¬
schiedenen Reichssteuem ) erfolgte im lan -
dessueuergesetz vom 30 ^3 *1920 > RGBl . S . 402 ,.

Neben der Erhöhung der Verbrauchssteu¬
ern auf Sabak , Zündwaren und Spielkarten
( Gesetze vom 10 . und 12 . September 1919 ) und
der allgemeinen Umsatzsteuer auf 1 , 5 v <H„
wurde die Erbschaftssteuer auf Ehegatten
und Kinder ausgedehnt und in ihren Sätzen
erhöht ? der Besitzwechsel an unbeweglichem
Vermögen durch die Grunderwerbsteuer ( Ge¬
setz vom 12 ^9 *1919 ? RGBl ,, S . 1517 ) zur Steuer¬
leistung herangezogen und der gesamte Aus¬
fuhrhandel der Ausfuhrabgabe (Verordnung
vom 20 *12 , 1919 ? RGBl *St2128 ) unterworfen .
Endlich wurden durch Gesetze vom 29 j und
30 , 3 ^1920 (Einkommensteuer ;, Körperschaften
steuery Kapitalertragssteuer ) Einkommen und
Vermögen von physischen und juristischen
Personen , insbesondere Brwerbsgescllschaf -
ten ? energisch zu dauernder Steuerleistung
herangezogen und die stark progressiv an¬
steigenden Tarife mit hohen Steuersätze aus¬
gestaltet . Der Einkommensbegriff wurde durch
Einbeziehung auch der nicht regelmässig flie¬
ßenden Einnahmen erweitert und der Abzug
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der Steuer vom Arbeitslohn eingeführt ,

3 . ) Steuerkompromiss 1922

Die Unnachgiebigkeit der Alliierten
und der Einfluss der Inflation verhinder¬
ten jedoch einen durchgreifenden Erfolg
aller dieser Massnahmen und zwangen das

Deutsche Reich ? der fortschreiten¬
den Desolation der Finanzlage durch das
sogenannte Steuerkompromissy d „i . das Ge¬
setz vom 8 *4 *1922 , RGBl, I ^S„335i über die
Änderungen im Finanzwesen entgegenzuarbei -
ten .3 Es beseitigte das durch die Geldent¬
wertung überholte Reichsnotopfer und setz¬
te an dessen Stelle die laufende Vermö¬
genssteuer ? um neu gebildete Vermögen zu
erfassen und den Wertänderungen bei den al¬
ten Vermögen Rechnung zu tragen , es ersetz¬
te die bisherige Besitzsteuer unter erheb -
licher Erhöhung der Sätze (bis zu 10 v „H. )
durch eine Steuer vom Vermögenszuwachsp
nutzte die in Zeiten der Geldentwertung zu
beobachtende Kapitalkonzentration und den
rascheren Kapitalumlauf durch hohe Steuern
auf Kapitalverkehr . Gesellschaftsgründungeny
Wertpapieremissionen und Börsenumsatz , stei¬
gerte die Sätze der Verbrauchssteuern und
die Einnahmen aus dem Branntweinmonopol ^
erhöhte die Umsatzsteuer auf 2 ,VcH, und
setzte die Kohlensteuer auf 40 v . H, hin¬
auf * um so die Spannung zwischen den In¬
landspreisen . und dem Weltmarkt der Besteu¬
erung dienstbar zu machen *

4 . ) Umstellung des Steuer¬
systems auf Gold

Obwohl durch das Steuerkompromiss und
die Swangsanleihe ( Gesetz vom 20 ^7 . 1922 ?
RGBlcI . S, 601 ) Einkommen , Vermögen ^ *Vermö -
genszuwachs , Verkehr und Verbrauch nahezu
lückenlos erfasst , die Tarife hoch ' waren
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und sich besonders bei progressiven Sätzen
mit der fortschreitenden Inflation immer
fühlbarer auswirkten , konnte doch die er¬
hoffte Wirkung nicht erzielt werden , da
bewusste Zahlungssäumnis und natürliche
Zahlungsfristen infolge des ungeahnten
Ausmasses und der Schnelligkeit des Geld¬
wertschwundes den effektiven Wert der Steu¬
ereingänge immer mehr verringerten ,̂ Diesen
Erscheinungen zu begegnen , war der Zweck des
Gesetzes vom 20 . 3 . 1923 über die Berücksich¬
tigung der Geldentwertung in den Steuerge -
setzen ( Geldentwertungsgesetz ) ? der August¬
gesetze des Jahres 1923 ; die neben der Ver¬
vielfachung der Vorauszahlungen auf Einkom¬
men-- und Körperschaftssteuer auch die Brot¬
versorgungsabgabe , die Rhein - Ruhr - Abgabe
( für Steuerpflichtige mit hohem Einkommen )
und hohe Betriebsabgaben auf wertbeständiger
Grundlage ( 1^2 Goldmark pro Monat für je
2000 Mark des Wehrbeitrages der landwirt¬
schaftlichen Grundstücke , im übrigen das
Doppelte der Lohnsteuersummen ) neu ein¬
führten , der Verordnung vom 11 , 10 .̂ 1923 und
der Steuemotverordnung vom 7° und 19 *12 .
1923 * Nachdem zuerst ( Verordnungvom 11 , 10 .
1923 ) die Steuerschulden auf den vollen
Goldwert am Entstehungstage aufgewertet
und dadurch dem Einfluss der Geldentwertung
für die Zeit zwischen Entstehung der Bteu -
erpflicht und Veranlagung ^ zwischen Veran¬
lagung und Fälligkeit und schliesslich
zwischen Fälligkeit und Zahlung entzogen
worden waren , was umso leichter geschehen
konnte , als auch die Arbeitslöhne durch den
Index mit der Geldbewegung bereits unmittel¬
bar verknüpft waren und die Inlandspreise
die Weltmarktpreise erreicht hatten , war
durch die Einführung der Rentenmark der
Weg bereitet , um das Steuersystem durch
die Steuernotverordnungen restlos auf die
Goldbasis zu stellen und auch die Tarife
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auf Grundlage der Goldmark festzusetzen .
Diese Umstellung war an sich belang¬

los bei jenen Steuergattungen , die wie
zum Beispiel die Umsatzsteuer und Kohlen¬
steuer nach einem einheitlichen Hundert¬
satz erhoben wurden und sich daher auto¬
matisch den Preiserhöhungen anpassten ;
bei der Bier - , Zucker - , Spielkarten - ,
Salzstcuer , also bei solchen Steuern , die
nach festen Sätzen (Mengensteuer ) einge¬
hoben wurden , bedeutete sie aber eine Si *.
cherung der Eingänge , da die wiederholt
vorgenommenen Erhöhungen der Steuersätze
der Entwertung naturgemäss immer nachhink -
ten ^ Bei den mit progressiv ansteigenden
Tarifen ausgestatteten Besitz - und Vermö¬
genssteuern schliesslich wirkte sie sich
zu Gunsten der Steuerpflichtigen aus ? weil
die fortschreitende Geldentwertung bei die¬
sen Steuern eine vom Gesetzgeber nicht ge¬
wellte Verschärfung der Tarife nach sich
gezogen hatte * Welches Ausmass diese Ver¬
schärfung erreichen konnte , soll nur an
einem Beispiel aus der Einkommensteuer
gezeigt werdens

Einkommensteuer für einen verheirateten
Steuerpflichtigen mit 2 Kindern in v . H.
des Einkommens .
Bei einem Einkorn - Nach dem Geset - Nach dem
men in Friedens - ze vom 29 . 3 . Gesetze v .
mark + ) 1920 23 . 12 . 1922

1 . 500 M — v . H. 11 , 1 v . H.
5 . 000 t ! 3 , 3 M !! 22 , 6 !) !!

15 +000 M 12 , 4 M H 37 , 1 !! !t

100 . 000 M 32 , 9 M M 56 , 1 !! t!

500 . 000 !! 50 , 2 !! M 59 , 2 !1 !!

+ ) Die Papiermarkeinkommen des Jahres 1922 . sin ^
nach dem Durchschnitt der Groashandelsin -
dexziffem für die Monate Januar bis De-
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zember 1922 in Friedensmark umgerechnet .

Die Rückkehr zu einer festen Wert¬
grundlage trug somit nicht wenig zu einer
gerechten Verteilung der Lasten und zur
Konsolidierung der Verhältnisse bei .

B. )Der Weg der Reichsfinanzen seit der Ein¬
führung der Rentenmark bis zum Reichs¬
haushalt von 1929 .

a . ) Die Spanne vom 15 . November 1923
bis zum 31 . März 1924 .

aa . ) Allgemeines

Nach der Einführung der Rentenmark am
15 , November 1923 und der Einstellung der
Diskontierung von Schatzwechseln bei der
Reichsbank war das Reich zur Deckung seines
Finanzbedarfes auf seine eigenen Einnahmen
und auf den von der Rentenbank zur Verfü¬
gung zu stellenden Kredit in Höhe von
1200 Millionen Rentenmark angewiesene Von
den 1200 Millionen Rentenmark f60 ) (300 )+ )
waren 900 Millionen (45 ) (225 ) (mit 6 v , H.
verzinslich ) für die laufenden Bedürfnisse
und 300 Millionen (15 ) (75 ) (unverzinslich )
zur Rückzahlung der am 15 * November 1923
auf rund 191 Trillionen angewachsenen
schwebenden Schuld bestimmt *

Der Haushalt für das Rechnungsjahr
1923 ( I . 4 . I 923 bis 31 . 3 . 1924 ) wurde für

+ ) Die in der ersten Klammer angegebenen
Zahlen bedeuten Pfund Sterling ( 1 L gleich
20 Goldmark gerechnet ) , die in der zweiten
Klammer angegebenen Zahlen bedeuten Dollar
( 1 Dollar gleich 4 Goldmark gerechnet ) ;
alle Zahlen in Millionen .
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den Rest des Rechnungsjahres ausser Kraft
gesetzt und ein neuer Wirtschaftsplan in
Goldmark aufgestellt .

Der Wirtschaftplan sah an Einnahmen
einen Betrag von 1966 Millionen Gold¬
mark vor , und zwars

in Millionen
Goldmark L Dollar

...us Besitz - und
erkehrssteuern -1150 57 / 5 287 , 5

aus Zöllen und
Verbrauchssteuer rn 231 11 , 6 58 ,, 0
aus dem Kredit
der Rentenbank 585 29 , 3 146 , 5

zusammen 1966 98 , 4 492 , 0

Das Ziel bei der Veranschlagung der Ausga¬
ben war klar : Die verschiedenen Dienst¬
zweige durften nur soweit mit Geld ver¬
sorgt werdeny als es die Mittel der
Reichskassen erlaubten : die Einschrän¬
kungen mussten daher vielfach soweit ge -
hen ? dass selbst vorhandene Verpflich¬
tungen und unabweisbare Bedürfnisse nicht
mehr befriedigt werden konnten . Jeder An¬
lass zu einer neuen Inflation musste rück¬
sichtslos verhindert werden .

Den einzelnen Verwaltungszweigen wur¬
de deshalb die Selbständigkeit bei der
Bewirtschaftung der Haushaltskredite ge¬
nommen. Jedem Rdchsressort wurden jetzt
die Betriebsmittel im Rahmen eines Kon-

+ ) Die Goldmark ist lediglich Rechnungsein¬
heit . Die Rentenmark , die Zahlungsmittel ,
aber nicht Währungseinheit ist , steht der
Goldmark gleich . Die Papiermark steht seit
dem 20 . 11 . 23 im Kurse so , dass eine Billion
Papiermark gleich einer Goldmark ist .
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tingentes durch einen Kreditbrief zuge¬
wiesen , auf dem jede Abhebung vermerkt wer¬
den musste . Die Zuweisung erfolgte für je
zwei Wochen . Die Verwendung der Mittel wurde
durch einen Kommissar des Eeichsfinanzminist
riuns ; bei der Reichshauptkasse und durch
besondere Beauftragte des Reichsfinanzmi¬
nisteriums bei den einzelnen Reichsressorts
überwacht *

Die Betriebsverwaltungen (Reichsbahn ,
Reichspost - und Telegraphenverwaltung ) er¬
hielten vom Reich keinen Zuschuss mehr .

hb ) Die ersten Sanierungsergebnisse

Der Erfolg dieser Massnahmen konnte
trotz mancher Widrigkeiten , die sich der
unmittelbaren Einflussnahme entzogen , nicht
ausbleiben und soll für die Zeit bis 31 ,
Dezember 1923 nachstehend übersichtlich
dargestellt werden , hierbei kann jedoch
erst mit dem 21 * November 1923 begonnen
werden , weil die in den ersten Tagen der
neuen Wirtschaftsperiode eingetretene Ent¬
wertung der Papiefmark von 300 Milliarden
auf eine Billion für 1 Goldmark für diese
Tage einen Vergleich nahezu unmöglich
macht .

Perioden von
21 , - 30 . 1 . - 10 . 11 . - 20 . 21 . - 31 .
11 , 1923 12 . 1923 12 , 1923 12 . 1923
8 Zahl - 8 Zahl - 8 Zahl - 8 Zahl¬

tage tage tage tage
in Millionen Goldmark (L) (Dollar

Einzahlungen + )
Goldmark 15 , 1 32 , 8 42 , 9 88 , 3
i , ( 0 , 8 ) ( 1 , 6 ) ( 2 , 1 ) ( 4 , 4 )
Dollar ( 4 , 0 ) ( 8 , 0 ) (10 , 5) ( 22 , 0 )
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21. - 30. 1 . - 10 . 11 . - 20 . 21 . - 31 .
11 . 1923 12 . 1923 12 . 1923 12 . 1923

Auszahlungen +)
Goldmark 258 , 7 179 , 9 165 , 7 - 153 , 7
L ( 12 , 4 ) ( 9 , 0 ) ( 8 , 3 ) ( 7 , 7 )
Dollar ( 62 , 0 ) (45 , 0 ) (41 , 5 ) 138 , 5 )

Zuschussbedarf
Goldmark 243 , 6 147 , 1 122 , 8 64 , 9
I, (12 , 2 ) ( 7 , 4 ) ( 6 , 1 ) ( 3 , 2 )
Dollar (61 , 0 ) ( 37 , 0 ) ( 30 , 5 ) (16 , 0 )

Zuschussbedarf
für je 1 Zahltag

Goldmark 30 , 4 18 , 4 13 , 6 10 , 8
L f 1 , 5 ) ( 0 , 9 ) ( 0 , 7 ) ( 0 , 5 )
Dollar ( 7 , 5 ) ( 4 , 5 ) ( 3 , 5 ) ( 2 , 5 )

+ ) Unter Einzahlungen aind die Ablieferun¬
gen der Oberfinanzkassen bei der Reichs¬
hauptkasse nach Deckung ihres eigenen Be¬
darfes und der an die Oberfinanzkassen an -
geschlossenen Kassen des Reiches zu ver¬
stehen . Auszahlungen sind die Leistungen
der Reichshauptkasse - an die einzelnen Ver¬
waltungszweige des Reiches *

-< r
-LvJ ^

Der Zuschussbedarf für die Zeit vom
November 1923 bis 20 ., November 1923

betrug 91 ?6 Millionen Goldmark (4 , 6 ) ( 23 ) ,
der Gesamtzuschuss für die Zeit vom 16 ,
November bis zum 31 * Dezember 1923 mithin
670 Millionen Goldmark ( 33 . 5 ) ( 167 , 5 ) *

Aus dem Reichskredit bei der Renten¬
bank sind ausserdem in Anspruch genommen
worden :

in Millionen
Rentenmark & Dollaf

für die Post als
Betriebsmittelkredit 30 1 , 5 7 , 5
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Rentenmark & Dollar
für die Reichsbahn
als Betriebsmittel¬
kredit 20 1 , 0 5 , 0
für die Reichsbahn
als Sicherheit für
das nicht wertbestän¬
dige Reichsbahnnoten¬
geld 90 4 , 5 22 , 5
für die Zentralge¬
treidestelle als
Zwischenkredit 25 1 , 3 6 , 5

Die der Post , der Reichsbahn und der
Reichsgetreidestelle zugewiesenen Zwischen¬
kredite sollten noch im Laufe dieses Rech¬
nungsjahres zurückgezahlt und für Zwecke der
allgemeinen Reichsverwaltung wieder frei ge¬
macht werden .

Nit den genannten Aufwendungen sind
die Ausgaben der allgemeinen Reichsver¬
waltung einschliesslich der Besoldungs¬
und Pensionszahlungen ^ die Ausgaben für
Ausführung des Vertrages von Versailles , die
Besoldungszuschüsse und Steuerüberwaisungen
an Länder und Gemeinden * die Ausgaben für
Ei'werbslosenfürsorge und die besonderen ^
noch laufenden Ausgaben für die besetzten
Gebiete bestritten worden ^

Der auf 300 Millionen bemessene ^ un¬
verzinsliche Kredit des Reiches bei der Ren¬
tenbank ist mit rund 200 Millionen in An¬
spruch genommen worden , um die schwebende
Schuld des Reiches bei der Reichsbank zu
tilgen . Der Rest des Fonds ist dem Fond für
den verzinslichen Kredit zugewachsen , dessen
Betrag sich dadurch auf annähernd 1000 Mil¬
lionen erhöht hat .

Nach dem Ergebnis der ersten 6 Wochen
der Wirtschaftsperiode sind die Einnahmen
hinter dem Anschlag zurückgeblieben , weil
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die Umstellung der Steuern und Abgaben
auf die Goldbasis sich noch nicht hatte
auswirken können .

Die Ausgaben liessen sich , was vornehm¬
lich auf die Hohe der Aufwendungen für Be¬
satzungskosten zurückzuführen ist ? nicht
ganz mit der erwarteten Schnelligkeit her¬
unterdrücken . Infolgedessen mussten von
dem Rentenmarkkredit von 1000 Millionen
als Zuschuss rund 165 Millionen als kurz¬
fristiger Vorschuss in Anspruch genommen
werden .

Unter Einbeziehung dieser kurzfristi¬
gen Vorschüsse von 165 Millionen , die ja
noch im Laufe der nächsten 3 Monate an
die Reichskasse zurückfliessen sollten ,
standen also für den Rest des Etatsjah¬
res 330 Millionen Goldmark zur Deckung
des Zuschussbedarfes zur Verfügung ^ Es
konnte aber damit gerechnet werden , dass
infolge weiteren Steigens der Einnahmen
durch die Auswirkungen der Umstellung auf
G-oldbasis usw . und infolge weiterer Ver¬
minderung der Ausgaben vermöge der getrof¬
fenen Sparmassnahmen dieser Zuschussrest
ausreichen würde , um den gesamten Bedarf
des Reichshaushaltes im letzten Rechnungs¬
vierteljahr gerade noch zu decken und ein
Defizit zu vermeiden .

bo ) Das Rechnungsjahr 1924 .

aa . ) Der Haushalt im Rechnungs¬
jahr 1924

Für das Rechnungsjahr 1924 , das er¬
ste volle Etatjahr nach Abschluss der
Inflation , wurde der Haushalt nach fol¬
gender Übersicht erstellt :
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Einnahmen in Millionen

I . Ordentlicher Haushalt
Allgemeine Reichsverwaltung

Goldmark & Dollar
1 ) Besitz und Ver¬

kehrssteuern
4004 200 , 2 1001 , 0

2 ) Zölle und Ver¬
brauchssteuern

1080 54 , 0 270 , 0

3 ) Verwaltungsein¬
nahmen

60 3 , 0 15 , 0

A) Summe der ordent¬
lichen Einnahmen

- 5144 257 , 2 1286 , 0

11 . Ausserordentlicher Haushalt
Goldmark i , Dollar

1 ) Gewinne aus der
Münzprägung 90 4 ?5 22 . 5

2 ) Sonstige Einnahmen 40 2 , 0 10y0

B) Summe der ausseror¬
dentlichen Einnahmen 130 6 , 5

Summe (A + B) 5274 263 ?7

Ausgaben in Millionen
I - Ordentlicher Haushalt

Allgemeine Reichsverwaltung
Goldmark L Dollar

1 ) Verzinsung und 156 7 ?8 39 ; 0
Tilgung der
Reichsschuld

32 ; 5

.318 . 5
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Goldmark L Dollar
2 ) Kriegsbeschädigten¬

fürsorge , Militär -
und Kriegsversorgung 810 40 , 5 202 , 5

3 ) Herr und Marine 450 22 , 5 112 , 5
4 ) Polizeiliche Zwecke 208 10 , 4 52 , 0
5 ) Wirtschaftliche und

kulturelle Zwecke
28 1 , 4 7 , 0

6 ) Erwerbslosenfürsorge 500 25 , 0 125 , 0
7 ) Sonstige soz . Ausga¬

ben
360 18 , 0 90 , 0

8 ) Finanzvcrwaltung und
Steuererhebung

380 19 , 0 95 , 0

9 ) Allgemeine Verwaltungs
ausgaben ausser den
vorgenannten

250 12 , 5 62 , 5

-0 ) Steuerüberweisung an
die Länder und Ge¬
meinden

1800 90 , 0 450 , 0

A) Summe der ordentli -* 4942 247 , 1 1235 . 5
chen Ausgaben

II . . Ausserordentlicher Haushalt
Goldmark L Dollar

1 ) Für Kriegsschäden
und Beseitigung von
Kriegsfolgen

6 0 , 3 1 , 5

2 ) Öffentliche Bauten 44 2 , 2 11 , 0
3 ) Abwicklung der Kriegs¬

ausgaben
20 1 , 0 5 , 0

4 ) Abwicklung der Ruhr¬
ausgaben

60 3 , 0 15 , 0

B) Summe der ausseror¬
dentlichen Ausgaben

130 6 , 5 32 , 5
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Goldmark & Dollar

Summe (A + B) 5072 253 , 6 1268 , 0

Ausführung der Verträge von Versailles
Goldmark & Dollar

1 ) Reparationsbar¬
zahlungen (Rück¬
zahlung der Schuld
bei der Reichsbank
für Einlösung eines
an Belgien gegebenen
Schatzwechsels )

52 2 , 6 13 , 0

2 ) Ausgleichsverfahren 6 0 , 3 1 , 5
3 ) Besatzungskosten 360 18 , 0 90 , 0
4 ) Rheinlandkommission 34 1 . 7 3 , 5
5 ) Andere interalliierte

Kommissionen einschl .
der Reparationskommis¬
sion

18 0 , 9 4 , 5

6 ) Restitutionen , Sub¬
stitutionen und Entfe¬
stigung

10 0 , 5 2 , 5

7 ) Innere Ausgaben aus
Anlass der Durchfüh¬
rung des Vertrages v .
Versailles __

160 8 , 0 40 , 0

640 32 , 0 160 , 0

Abschluss in Millionen

1 .
Goldmark

Allgem . Reichsverwal¬
tung 5072 253 , 6

Dollar

1268 , 0
11 . Ausführung des Ver¬

trages von Versailles 640 32 , 0 160 , 0

Summe der Ausgaben 5712 285 , 6 1428 0̂



- 36 -

Goldmark & Dollar

Summe der Ausgaben 5712 285 , 6 1428 , 0
Einnahmen 5274 263 ?7 1318 , 5

Fehlbetrag 438 21 , 9 109 , 5

Diese Zahlen stellten , da eine Konso¬
lidierung der wirtschaftlichen Verhältnis¬
se und der Finanzgebarung nach der Infla¬
tion noch nicht in vollem Umfange eingetre¬
ten war , natürlich nur eine vorläufige
Schätzung dar . Hierbei war man bei Erstel¬
lung der Einnahmen von der Fiktion ausge¬
gangen , dass die Wirtschaftseinheit zwi¬
schen dem besetzten und dem unbesetzten
Gebiet restlos wiederhergestellt werde ^
dass die Verwaltungs - und Steuerhoheit
des Reiches und der beteiligten Länder
in den besetzten Gebieten keinen Beschrän¬
kungen unterliegen und dass die nach den
allgemeinen Reichs - und Landesgesetzen in
den besetzten Gebieten zu erhebenden Ab¬
gaben den öffentlichen Reichs - und Lan¬
deskassen zufliessen . Für den Fall der
Fortdauer des tatsächlich durch die Be¬
setzungen geschaffenen Zustandes schätzte
man den Verlust an Einnahmen auf rund
950 Millionen , sodass der gesamte Er¬
trag der Einnahmen nicht einmal den un¬
mittelbaren Reichsbedarf decken würde
und eine Balanzierung des Haushaltes auch
bei völliger Streichung aller Ausgaben
für die Ausführung des Vertrages von Ver¬
sailles unmöglich schien . Hingegen hatte
man bei Erstellung der Einnahmen schon
auf eine noch beträchtliche Arbeitslosig¬
keit und auf eine dementsprechend be¬
schränkte Gütererzeugung Bedacht genommen .

Auf der Ausgabenseite ist beson¬
ders bemerkenswert , dass an Ausgaben
zur Ausführung des Vertrages von Ver -



- 37 -

sailles ausser 360 Millionen für Besat¬
zungskosten nur ein kleiner Teil der tat¬
sächlich weit höheren Verpflichtungen ver¬
anschlagt wurde . Aber selbst für diese La¬
sten bietet der Überschuss in der allgemei¬
nen Reichsverwaltung ( d . s . 202 Millionen
Goldmark ( 10 , 1 ) ( 50 , 5 ) ) nur eine teilweise
Deckung , obwohl im Rahmen des unmittelbaren
Reichsbedarfes für wirtschaftliche und kul¬
turelle Zwecke nahezu überhaupt keine Auf¬
wendungen vorgesehen waren und die Bezüge
der Beamten noch immer weit unter der Frie¬
densparität und die unvermeidbaren Ausgaben
fast sicher unter dem tatsächlichen Bedarf
veranschlagt wurden .

Die Reichsregierung war daher zu äußer
ster Sparsamkeit gezwungen und konnte es
nicht bei den schon in den Jahren 1922 ( Er¬
nennung des Präsidenten des Rechnungshofes
zum Sparkommi âr mit weitgehenden Volimach
ten .y die ihn in die Lage versetzten ? über¬
all Einsicht zu nehmen und sich an den Ent¬
scheidungen über alle seine Aufgabe berüh¬
renden Fragen zu beteiligen ) und 1923 (Per -
sonal - Abbau - Verordnung vom 27 . Oktober 1923
RG-Bl . IyS . 999y zur Herabminderung der Pcrso -
nalausgaben des Reiches , laut welcher

a ) alle Beamte in den Ruhestand zu ver - j
setzen waren , die das 65 . (Richter
das 68 . ) Lebensjahr vollendet hatten .

b ) von der Gesamtzahl der am 1 , Oktober ^
im Dienst befindlichen planmäßigen und

ausserplanmässigen Beamten sowie der
Beamten im Vorbereitungsdienst minde¬
stens 25 v . H. zu entlassen waren , und
zwar je 5 v . H. vor dem 1 . 2 . , dem 1 . 3 *
und dem 1 . 4 . 1924 , die restlichen 10
v . H. bis zu einem noch zu bestimmen¬
den Zeitpunkt .

c ) alle Angestellten zu entlassen waren ,
soweit nicht zwingende dienstliche
Rücksichten entgegenstanden , und da -
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neben eine durchgreifende Vermind -
rung der Arbeiter vorzunehmen war .

Vorschrift der Reichsregierung , nach wel¬
cher überdies bis Ende Januar 1924 min¬
destens 10 v . H. der planmässigen und au-
ßerplanmässigen Beamten sowie der Angestell¬
ten aus dem Dienst zu entfernen waren , was
eine Bestandsverminderung bei der allge¬
meinen Reichsverwaltung um 16 . 000 , bei der
Reichspostverwaltung um 34 . 000 und bei der
Reichsbabnverwaltung um 44 . 000 Personen be¬
deutete ;bei der Reichsbahn sollten über¬
dies 60 , 000 Arbeiter abgebaut werden , nach¬
dem das Personal schon in der Zeit vom 1 .
Oktober 1922 bis 1 . Oktober 1923 um rund
120 -, 000 und das Personal der Reichspost -
verv /altung in derselben Zeit um rund
65i000 Personen vermindert worden war .

Einsetzung eines dreigliedrigen Aus¬
schusses unter dem Vorsitz des Sparkom -
missars zur Vereinfachung der Verwaltung ,
um diese mit dem verminderten Beamten¬
apparat aufrechterhalten zu können .

Auflösung des Schatzministeriums
samt dem nachgeordneten Behördenorganis¬
mus ,; Auflösung von Versorgungsämtern ,
Krankenhäusern u . dgl . ) getroffenen Mass¬
nahmen bewenden lassen . Sie musste sich
vielmehr ? um eine sofortige Entlastung
der Reichskasse zu erzielen , zu fol¬
genden Massnahmen entschliessenx

a ) Die Zahlung aus Verträgen über
Sachlieferungen im Rahmen des
Vertrages von Versailles werden
ausgesetzt . Die Zahlungsanwei¬
sungen auf das Reich im Zusammen¬
hang mit dem German Reparation
( Recovery ) Act werden nicht einge¬
löst .

b ) Die Entschädigungen , zu denen das
Reich auf Grund von Restitutionen
oder von Zerstörungen von Kriegs -
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material und dergl . verpflichtet ist ,
werden eingestellt .

c ) Die Zahlungen auf Grund des Liquida¬
tionsschädengesetzes und der anderen !
Entschädigungsgesetze werden auf ein :
Viertel der gesetzlichen Beträge her¬
abgesetzt .

d ) Die Zahlungen für die durch innere Un^
ruhen verursachten Schäden werden ein -j
geschränkt . !

e ) Die Fürsorgetätigkeit des Roten Kreu¬
zes für die Reichdeutschen Ausland - <
flüchtlinge , die Elsass - Lothringer
und die sonstigen aus den Grenzlanden
Vertriebenen wird herabgesetzt .

f ) Die Zahlungen für kulturelle Zwecke ,
wie z . B. für Schul - , Bildungswesen ,
Kunst , Wissenschaft , wissenschaftli¬
che Institute , Museen und Büchereien
werden zum Teil gänzlich eingestellt ,
zum Teil auf die notwendigste Unter¬
haltung eingeschränkt .

g ) Die Bauten der Reichsverwaltung wer¬
den fast völlig stillgelegt .

h ) Die Sätze der Brwerbslosemmterstüt -
zung werden wesentlich herabgesetzt ^
eine Unterstützung der Kurzarbeiter
findet nur noch in beschränktem Um¬
fange statt .

Dass derartige Masnahmen zum Ausgleich des
Haushaltes ergriffen werden mussten , weil
eine Erhöhung bereits bestehender oder die
Einführung neuer Steuern ohne schwerste Ge¬
fährdung der Wirtschaft so gut wie ausge¬
schlossen war , wird am deutlichsten sicht¬
bar , wenn man die Steuerbelastung näher be¬
trachtet , was nachstehnnd geschehen soll .

bb . ) Die Steuerbelastung im Jahr 192

l . )Die Belastung von Einkommen
und Vermögen
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Landwirtschaft : Wie hoch der einzelne
Zensit durch die jetzt geltenden Steuern
belastet wird , lässt sich am einfachsten
bei der Landwirtschaft erkennen , da hier
die steuerliche Belastung leicht in ein
Verhältnis zur Höhe des Vermögens des Ab¬
gabepflichtigen gebracht werden kann . Da¬
nach stellt sich die laufende Belastung
für je 1000 Mark des Friedenswertes des
landwirtschaftlichen Grundvermögens etwa
in folgender Weise dar :
An Reichssteuern :

Vermögenssteuer 1924 ( Fälligkeits¬
termin für die erste Hälfte 29 *2 . 24 ) .
Die Belastung beträgt im Durschnitt . . 5 v . T.
Vorausbezahlungen auf die Einkommen¬
steuer für 1924 ( Fälligkeitstermin
29 *2 . . 15 . 5 . , 15 . 9 . 15 , 11 . ) Die Be¬
lastung beträgt . „ 4 <.v . T =
Hierzu tritt die Belastung zugunsten
der Rentenbank ( Fälligkeitstermin
der Zinsen je zur Hälfte am 1 ^4 .
uudl . 10 *1924 ) . Das Kapital der
Grundschuld zugunsten der Renten¬
bank ( 4 v . H. des Friedenswertes
des Grundstückes ) ist mit 6 v . H.
jährlich zu verzinsen . Das ergibt
eine laufende Belastung von . . . . . . 2 , 4 v . T .
An Steuern der Länder und Gemeinden :
Bei der Landwirtschaft kommen vor¬
wiegend in Frage die landesrecht¬
lichen Grundsteuern . Die Grundsteuer
beläuft sich z . B. in Preussen auf . . . 3 v . T ,
Zuschläge bis zu 200 v . H. Rechnet
man im Durchschnitt einen Zu¬
schlag von 100 v . H. , so erhöht
sich die Belastung durch die
Grundsteuer um weitere 3 v . T
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Insgesamt beträgt also die laufende Bela¬
stung an Reichs - und Landessteuern ein ^

schliesslich der Rentenbelästung etwa 17 , 4
v . T. Diese Belastung kann sich noch bedeu¬
tend dadurch erhöhen , dass bei den grösse¬
ren Grundbesitzern die Vermögenssteuer bis
zu 7 , 5 v . T. steigt , und dass Gemeinden zur
landesrechtlichen Grundsteuer höhere Zu¬
schläge erheben . Nimmt man an , wie es die
Regierung getan hat , dass die Landwirt¬
schaft einen Reinertrag von höchstens
4 erzielt , so ergibt sich ^ dass etwa
die Hälfte des Reinertrages weggesteuert
wird ,. Da indessen die jetzigen Erträge der
Landwirtschaft gegenüber den Friedenser¬
trägen stark zurückgeblieben sind - bean¬
spruchen die laufenden Steuern zur Zeit
weit mehr als die Hälfte des Ertrages *
Geht man mit den meisten landwirtschaft¬
lichen Sachverständigen davon aus , dass
mit einer höheren als 3- prozentigen Ver¬
zinsung nicht gerechnet werden könne , so
wurden sogar zwei Drittel des Einkommens
weggesteuert werden *

Gewerbes Auf gewerblichen Betrieben
ruhen gleichfalls Vermögenssteuer , Ein¬
kommenssteuer (Körperschaftssteuer ) und
Rentenbankbelastungt Die Belastung des
Einkommens gewerblicher Betriebe lässt
sich zahlenmässig nicht genau feststellen ,
da die zu leistenden Vorauszahlungen auf
die Einkommensteuer und die Körpersohafts -
Steuer grundsätzlich an den Ume?-..tz an -
knüpfen und das Verhältnis von Einkommen
und . Umsatz sich nicht allgemein * genau be¬
stimmen lässt * Die Vorauszahlungen betra¬
gen grundsätzlich 2 v , H. des Umsätze ?,
abzüglich der Löhne und Gehälter < bei
Erwerbsgesellschaften jedoch mindestens
^ 2 vaTt des Vermögens monatlich *
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Beispiel : Eine Aktiengesellschaft hat ein
Vermögen von 6 Millionen Goldmark . Die
steuerliche Belastung beträgt :
a ) an Vermögenssteuer 7 , 5 v . T.
b ) an Vorauszahlungen auf die ' *

Körperschaftssteuer minde¬
stens 3/ 2 v . T . monatlich , d . i .
jährlich mindestens . . . . . . . . . 6 , 0 v . T .

c ) zu Gunsten der Rentenbank
mindestens 2 ?4 v . T .

Die Gesamtbelastung an laufenden
Reichssteuern beträgt demnach
jährlich mindestens * „ 15 ?9 v . T.
des Vermögens ^ Sie ist jedoch regelmässig
erheblich höher , wenn die Vorauszahlungen
an den Umsatz angelnlüpft werden . Hierzu
treten die Gewerbesteuern der Länder
und Gemeinden .

Auf die Gewerbesteuer sind z . D, in
Preussen für das Vierteljahr Januar bis
März Vorauszahlungen zu leisten , die am
15 . Februar fällig werden . Diese Voraus¬
zahlungen knüpfen an die Gewerbesteuer
dos Jahres 1922 an und werden mit einen
Multiplikator aufgewertet . Ausserdem
wird eine Lohnsummensteuer erhoben , die
erstmalig am 10 . Januar 1924 zu entrich¬
ten ist und 1 v ,H. der gezahlten Löhne
und Gehälter beträgt ,

In Bayern beträgt die Gewerbesteu¬
er 0 <, 25 bis 1 , 70 v <,3 . des Ertrages und
0 , 75 bis 2 v . T . des Kapitals . Hierzu
treten 300 oder 400 v . H. Zuschläge der
Gemeinden und 50 v . Ht Zuschläge der Be¬
zirke und Kreise .

In Sachsen sind vierteljährlich
Teilzahlungen zu entrichten , die 5 Gold¬
mark für je 1000 Mark der bei der Ver¬
anlagung festgestellten Erwerbssteuer
des Jahres 1922 betragen . Hierzu er ^
heben die Gemeinden Zuschläge in Höhe



- 43 -

von 100 bis 300 v . H. Ausserdem ist seit dem
1 . Januar eine Arbeitcrabgabe im Höhe der
Hälfte der Beträge eingeführt , die der Ar¬
beitgeber für seine Arbeitnehmer als Lohn¬
abzug an das Reich abführt .

Arbeitnehmers Hier verbleibt cs beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn ^ 50 Goldmark
des monatlichen Arbeitslohnes bleiben
vom Steuerabzug frei * Der Steuerabzug be¬
trägt grundsätzlich 10 v . 3 * für die Ehe¬
frau und jedes minderjährige Kind . Von den
vierteljährlich 2000 Mark ( auf das Jahr unge¬
rechnet also 8000 Mark ) übersteigenden Be¬
trägen des -Arbeitslohnes sind vierteljähr¬
lich 20 v . H* unter Anrechnung des darauf
schon gemachten Steuerabzuges zu zahlen *
Beispiel ? Der ledige Direktor eines Unter¬
nehmens erhält vierteljährlich 10 . 000 Geld¬
markt An Steuerabzug werden ihn gekürzt
10 v .,3 . von 9850 gleich 985 Geldmarkt
ist steuerpflichtig im Vierteljahr
mit 10 v , H, aus 2000 Goldmark GM 200
mit 20 v <IL 7850 " '' 1570
abgezogen sind ihm .̂ 1^ . 98 ^
Mithin hat er bis zum lü , April
10s Juli usw . noch jo GM 785
zu entrichten .

Die Belastung des Besitzes ? insbeson¬
dere des von Landwirtschaft ? Handel und Ge¬
werbe , geht somit erheblich über die Bela¬
stung der Lohn - und Gehaltsempfänger hinaus *
Bin verheirateter Arbeitnehmer mit 2 minder¬
jährigen Hindern und einem Jahreslohn von
2400 Goldmark zum Beispiel zahlt von sei¬
nem Einkommen genau 5 ?25 v , Hj ? ein verhei¬
rateter Arbeiter mit 4 minderjährigen Rän¬
dern , der jährlich 2400 Mark verdient ^ -ge¬
nau 3 , 75 v . H. Demgegenüber zahlt ein Land¬
wirt mit 2400 Mark Einkommen an Einkommen¬
steuer , Vermögenssteuer , Rcntenbankbela -
stung und Grundsteuer über 50 VtH , , und
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ein Gewerbetreibender mit 2400 Mark Ein¬
kommen annähernd ebensoviel .

Sonstige Einkommensarten : Vom Kapi¬
taleinkommen werden durch die Vorauszah -"-
lungen die Dividenden und die Zinsen wert¬
beständiger Anleihen erfasst . Im Interesse
des gesicherten Aufkommens hat der Schuld¬
ner bei Zahlung des Zinsen gleich 10 v . H^
als Steuer einzubehalten und abzuführen ,
Die steuerliche Behandlung des übrigen Ka¬
pitaleinkommens bleibt der Regelung für
die endgültige Veranlagung ? die erst im
Jahre 1925 erfolgt , Vorbehalten * Die Pa -
piermarkzinsen der Wertpapiere und Hypo¬
theken sind seit Monaten nicht mehr aus¬
bezahlt worden , weil die Port und son¬
stigen Unkosten um das Millionen - und
Milliardenfache höher sind , als der Be¬
trag der Zinsen .

Für Einkommen aus Vermietungen und
Verpachtungen sowie aus freien Berufen
bildet der vierteljährliche Überschuss
der Einkünfte über die Unkosten die Grund¬
lage der Vorauszahlung ^ Von den ersten
2000 Mark sind 10 v . H. , von den weitern
Beträgen 20 v <,H. zu zahlen . Aufs Jahr be¬
rechnet sind also Einkommen dieser Art
bis zu 8000 Mark mit 10 v . H, und darü¬
ber mit 20 v ..H. belastet *
Beispiels Ein Rechtsanwalt hat in den Mo¬
naten Januar bis März 1924 an Einkünften
20 . 000 Goldmark erzielt und Unkosten im
Betrage von 8 . 000 C-oldmark gehabt ? dann
hat er bis zum 10 . April 1924 10 v . H* von
2000 und 20 v , H. von 10 , 000 , insgesamt
also 2200 Goldmark zu zahlen .

Für die Belastung des Jahres 1924 mit
Steuerleistungen muss ferner berücksich¬
tigt werden , dass von dem Kreis der lei¬
stungsstarken Steuerpflichtigen noch zu
entrichten waren :
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a ) in den letzten Tagen des Dezember 1923
die auf Gold gestellte dritte Rate der
Rhein - Ruhr - Abgabe ,

b ) am 2 . Januar 1924 die aufgewertete zwei¬
te Rate der Brotversorgungsabgabe ,

c ) bis zum 10 < Januar 1924 die ebenfalls
auf Gold gestellte Abschlusszahlung auf
die Einkommensteuer und die Körper¬
schaftssteuer des Jahres 1923 *

2+) Die Belastung des Ver¬
kehrs

Innerhalb der Belastung des Verkehrs
ist die steuerliche Belastung des Kapital -
Verkehrs von entscheidender Bedeutung ,
Beispiel : Gesamtbelastung bei Errichtung
einer Aktiengesellschaft mit einem Grund¬
kapital von 5 Millionen Mark , Hierbei wer¬
den zunächst 7^ 2 v ,,H* Gesellschaftssteuer
gleich 375 ^000 Mark erhoben . Nimmt man an ?
dass bei dieser Gründung ein Grundstück im
Werte von 3 Millionen Mark eingebracht wird ,
so ist ferner 6 v *H+ Grunderworbsteuer (4
v . H, Reickssteuer und 2 v\ H. Zuschläge der
Länder und Gemeinden ) gleich 180 *000 Mark
zu entrichten * Hierzu treten die Gerichts¬
gebühren der Länder für Eintragung in das
Handelsregister , Prokuraeintragungen und
Grundstüpkseintragung , die 9728 Mark be¬
tragen . Schliesslich sind noch die Notari -
atsgebühren von 12 ,-080 zu entrichten * Ins¬
gesamt wird hei der Errichtung der Aktien¬
gesellschaft also eine Summe von 576 ^808
Mark zu Gunsten des Reiches , der Länder
und Gemeinden erhoben , d ^ho die Belastung
beträgt mehr als 10 v . H.

*3o ) Die Belastung des Ver¬
brauchs .

Auch hier gehen , die Sätze in Gold -
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mark zum Teil über die Friedenssätze hin¬
aus , so z . B. bei der Zuckersteuer , die
jetzt 21 Goldmark für 100 kg beträgt ge¬
genüber 14 Goldmark im Jahre 1913 . ^Bei
der Biersteuer ist die Belastung von
2 , 60 Goldmark für je 1 hl im Jahre 1913
auf 5 - 6ß.O Goldmark gesteigert . Ebenso
ist bei der Tabaksteuer die Belastung
für Zigarren einschließlich Zoll auf
durchschnittlich 25 v . H, gegenüber 13 , 6
Vr,H, im Jahre 1913 ; für Zigaretten auf
44 v . H. gegenüber 20 , 5 v . H. im Jahre 1913
gesteigert , Hierzu tritt noch die Bela¬
stung durch Verbrauchsabgaben der Ge¬
meinden *

Der gesamte Verbrauch der Wirtschaft
ist durch die Umsatzsteuer vorbelastet ,
deren Satz jetzt auf 2^ 2 v . H. erhöht ist ,
und die sich durch alle Phasen der Pro -
duktion und des Verbrauches fortpflanzt .
Die direkten Steuern , die in Form des
Lohnabzuges tatsächlich eingehoben wer¬
den . greifen tief in die Schichten der
minderbemittelten Bevölkerung hinab . Die
Kaufkraft dieser Schichten ist durch die
Inflaticnsperiode geschwächt . Bor Versuch ,
die Verbrauchsabgaben weiter zu steigern ,
würde unter diesen Umständen dazu führen ,
dass der Verbrauch , der schon jetzt ge¬
genüber der Vorkriegszeit erheblich ein¬
geschränkt ist , weiter zurückgeht , Da¬
mit würden diese Einnahmequellen aber
versiegen .

c , ) Die Zeit von 1925 bis 1929 .

aa . ) Die Entwicklung der Steuer¬
eingänge seit 1924

Das Steueraufkommen 1924 betrug
7 , 315 Milliarden EM; die Stabilisie -
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rungssätze wirkten sich damals ans , die man
ziemlich hoch hatte wählen müssen , um unter
allen Umständen einen Fehlbetrag zu vermei¬
den * So schloss der Reichshaushalt für die¬
ses Jahr mit einem erheblichen Überschuss
ab .

Im Jahre 1925 begannen die grossen
Steuersenkungen ? die noch in unserer Er¬
innerung sind . Lohnsteuer , Umsatzsteuer und
andere Steuern wurden in ihren Sätzen ge¬
senkt oder sonst erleichtert . Die Folge war
ein Rückgang des Gesamtertrages auf 6 , 855
Milliarden RH, also um 460 Millionen RM,

Bei der Vorlage des Regierungsent¬
wurfes für 1926 wurden weitere erhebliche
Senkungen vorgenommen , die zusammen 475
Millionen RM ausmachten * Trotzdem lag das
endgültige Ergebnis bei 7#175 Milliarden
RM; der Haushaltsansatz war also beträcht¬
lich gestiegen , da die günstigere Entwick¬
lung der allgemeinen Wirtschaftslage auch
zur Erhöhung der Steuererträge führte .

Die Steigerung der Steuererträge hielt
infolge der günstigen Wirtschaftskonjunk¬
tur auch im Rechnungsjahr 1927 ar .? das
Steuerergebnis erhöhte sich insgesamt auf
8 , 490 Milliarden RM.

Für 1928 erwartete der Haushalt 8 , 862
Milliarden RM? also wiederum 370 Millionen
RM mehr als im Vorjahre ^ Diese Ansätze wur¬
den trotz gewisser Einnahmerückgänge bei
einzelnen Steuern insgesamt sogar noch um
etwa 160 Millionen RM überschritten .

bb . ) Die Ausgabensteigerung und
ihre Ursachen ^

1 . ) Allgemeines .

Der Haushalt des Jahres 1924 war , wie
wir früher gesehen haben , mit grösstcr Vor -
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sicht erstellt worden . Hatte er auch in¬
folge der im Herbst 1923 erfolgten Sta¬
bilisierung der Währung wenigstens in die¬
sem Belange eine sichere Unterlage ge¬
wonnen , so waren dafür mit Rücksicht auf
die kurze Zeit seit der Umstellung die
Erwägungen , die zur Ermittlung der ein¬
zelnen Ansätze geführt hatten , umso we¬
niger verlässlich ?, für grosso Ausgabepo¬
sten konnten noch keine festen Angaben ge¬
macht werden , keine zuverlässigen Voraus¬
berechnungen durchgeführt werden ( so war
z . Bs die Umstellung der Besoldung in
Goldmark noch nicht beendet ? da mit ihr
eine völlige Neuregelung des Besoldungs -
wesens und eine neue Einstufung der ver¬
schiedenen Beamtengruppen verbunden wer¬
den musste ) und auch die Höhe der Einnah¬
men hing von zahlreichen , noch unlösbaren
Fragen ab . Wie gross würde das zu ver¬
steuernde Einkommen sein , wie gross das
auf Goldmark neu berechnete Vermögen ?
sei es Grund und Boden , Sachvermögen oder
Wertpapiere ? Was würde die Erbschafts¬
steuer bringen können ? Wie gross würden
vor allem die Umsätze sein , auf deren
Grundlage die Umsatzsteuer beruhte ? Wel¬
che Erträge schliesslich konnte man für
das Gewerbe und den Grund und Boden er¬
warten ? -

Die an den Tag gelegte Vorsicht , die
durch die zwingende Notwendigkeit ? den
Etat zur Verhinderung einer neuerlichen
Erschütterung der Währung unter allen Um-
ständen auszugleichen , diktiert war , ließ
infolge der Massnahmen zur Steigerung der
Einnahmen und zur Senkung der Ausgaben des
Rechnungsjahres 1924 sogar mit einem Über¬
schuss von 496 , 4 Millionen RM abschließen .
Dieser Überschuss wurde dann in den folgen¬
den Jahren allmählich aufgebraucht . Für
das Jahr 1928 blieb davon noch ein Rest -
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betrag von 162 Millionen RM zur Verfügung .
Diese günstige Entwicklung trachtete

man ? da in den Notjahren nach dem Kriege
der innige Zusammenhang zwischen der Volks¬
wirtschaft auf der einen und den öffentli¬
chen Finanzen , deren Schwerpunkt sich von
den Länder - und Gcmeindefinanacn auf die
Reichsfinanzen verlagert hatte , auf der
ändern Seite klar zu Tage getreten war ?
wieder im Interesse der Wirtschaft zu ver¬
werten . Es wurde daher ein Steuersenkungs -
Programm in Angriff genommen ^ in dessen
Durchführung schon 1925 teils im Wege der
völligen Neuregelung einiger grösser Reichs¬
steuern , wie z . 3 , der Einkommenssteuer , der
Xörperschaftssteuer und der Umsatzsteuer ?
teils im Wege der Herabminderung der Sätze
bei einigen anderen Steuern gewisse Erleich¬
terungen des Steuerdruckes gewährt werden
konnten .

Im Jahre 1926 schloss sich dann eine
Reihe von neuen Steuersenkungen an . Bass
trotz dieser Steuermilderungsmassnahren sich
die Einnahmen des Reiches günstig entwickele
ten .y war in einer langsamen Erhöhung der
deutschen Wirtschaft begründet ^ denn die
allmähliche Belebung von Handel und Wandel ?
die Vergrösserung des Güterumsatzes und die
damit verbundene Besserung der Einkommens -
Verhältnisse führten auch zu erhöhtem Steu¬
eraufkommen ,

Eine befreiende Wirkung konnten aber
diese Steigerungen der Eingänge dennoch
nicht auslösen , da sich , abgesehen von ge¬
wissen krisenhaften Rückschlägen und ihren
Folgeerscheinungen ? auch die Ausgaben in
ansteigender Linie entwickelten ,

2 . ) Die Ursachen der Ausgaben¬
steigerung

Lag es auch auf der Hand , dass das An-



steigen der Reparationsleistungen , der er¬
höhte Schuldendienst infolge Aufwertung
der alten Reichsanleihen , die notwendigen
Ausgaben für soziale Zwecke und die Erhö¬
hung der nach der Stabilisierung der Wäh¬
rung äusserst niedrig gehaltenen -Beamten¬
bezüge grössere Aufwendungen nach sich zie¬
hen mussten ? so kann ein klarer Überblick
über das Ausmass und die Art der Ausgaben¬
steigerungen doch nur aus einem systema¬
tischen Vergleich der Etatziffern gewonnen
werden ? wie sic das statistische Reichsamt
nach den Grundsätzen der Reichsfinanzsta¬
tistik für die Rechnungsjahre 1925 bis 1929
ausgearbeitet hat , Hierbei dienten als
Grundlagen der statistischen Ermittlungen
für . die Rechnungsjahre 1925 bis 1927 die
abgeschlossenen Rcichshaushaltsrechmmgen ^
für das Jahr 1928 der vom Reichstag verab¬
schiedete Reichshaushaltsplan unter Einbe¬
ziehung des Nachtragshaushalts und schließ¬
lich für das Rechnungsjahr 1929 die ur¬
sprüngliche Reichstagsvorlage des Reichs¬
haushaltspianos , Unter völliger Loslösung
von dem Etatsschema wurde jeder Posten des
Reichshaushaltes an der Stelle nachgewie¬
sen , die seiner sachlichen Zugehörigkeit
entspricht . Von einer Trennung nach fort¬
dauernden , einmaligen und ausserordentli¬
chen Posten wurde dabei völlig abgesehen ^
Alle durchlaufenden Posten sowie Doppel¬
zählungen wurden ausgeschieden , ebenso
auch auf der Einnahmeseite wie der Aus¬
gabeseite die Anteile der Länder und Ge-
meinden an den Überweisungssteuern .

Die statistischen Ergebnisse geben
den Finanzbedarf und den Zuschussbedarf
an . Der Finanzbedarf ist die Summe der
zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen
Geldmitteln Dieser Finanzbedarf wird zu
einem Teil durch eigene Einnahmen aus
Verwaltungszweigen ( Gebühren , Strafgelder ,
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Mieteinnahmen usw *) gedeckt , zum grösseren
Teil jedoch durch die Steuer - und Zollein¬
nahmen , ferner durch Einnahmen aus Reichs¬
betrieben usw . Der Zuschussbedarf ergibt
sieb ? wenn man vom Finanzbedarf den Be¬
trag abzieht , der durch die Einnahmen der
Verwaltung selbst gedeckt wird . Zuschussbe¬
darf ist also gleich Finanzbedarf abzüglich
Verwaltungseinnahmen oder mit anderen Wor¬
ten , derjenige Bedarf , der durch Einnahmen
aus Steuern ? Zöllen und Betrieben gedeckt
werden muss .

Der Gesamtbetrag der Ausgaben des Rei¬
ches stellt sich dann in den Jahren 1925
bis 1929 folgendermassen dar ^

Gesamtbetrag der Reichsausgaben
in Millionen Mark

1925 1926 1927
Finanzbedarf 4 . 532 , 5 5 *S15 ?3 6 . 281 , 3
Zuschu3sbedarf4 . 357sl 5 *626 ?2 6 , 0899 7

1928 1929
Finanzbedarf 6 . 498 , 0 6 , 918 , 1
Zuschussbedarf 6 , 208 , 2 6^740 ^3

Der Gesamtbetrag der Ausgaben hat sich also
von 1927 bis 1929 um nahezu 2 . 4 Milliarden
erhöht . In den Ziffern des Gesamtbedarfs
stecken in jeden Jahre die Lasten ,, die dem
Reich als Folgen des Krieges aufgebürdet
worden sind , d . h . in erster Linie die Re¬
parationsleistungen , ferner die Versorgung
der Kriegsbeschädigten und die inneren
Kriegslasten . Es handelt sich insgesamt
um gewaltige Beträge ? wie die folgende
Übersicht zeigt :

Die Kriegslasten in Millionen RM
( ohne Verwaltungsaufwand )

1925 1926 1927
Finanzbedarf 2 , 233 , 8 2 . 445 , 7 2 . 721 , 0
Zuschußbedarf 2 . 184 , 7 2 ^410 ^1 2 , 704 , 3



1928 1.929
Finanzbedarf
Zuschußbedarf

3 , 102 , 9 3 . 406 , 3
3 <091y8 3 *386 , 3

Die Kriegslasten sind also im Laufe der
fünf Jahre um rund 1 <,2 Milliarden gestie -
geny und zwar vor allem infolge der zuneh¬
menden Beanspruchung des Reichshaushalts
für Reparationszahlungen ^ Das Jahr 1925
war noch ein Jahr der sogenannten "Atem¬
pause " y in dem nur , abgesehen von der Be-
förderungssteuory 145 ?S Millionen RH aus
dem Reichshaushalt zu leisten waren . Im
Jahre 1929 hingegen ? dem ersten Normal¬
jahre des Bawes - Planes sind 1250 Milli¬
onen RM zu zahlen ^

Setzt man die Summen der Kriegsla¬
sten von dem Gesamtbetrag der Reichsaus -
gaben ab ? so erhält man folgende Ziffern ?
die den eigentlichen Finanzbedarf bezw ,,
Z-nschussbedarf des Reiches angeben :

Die Steigerung des eigentlichen Reichs --
bedarfes beträgt also etwas mehr als
1 . 2 Milliarden RM. Zerlegt man diese in
der Tabelle enthaltenen Summen in drei
grosse Ausgabengruppen und zwar den ei¬
gentlichen Behördenaufwand (Besoldungen ^
Pensionen , Reise - und Umzugskosten , Ge¬
schäftsbedürfnisse usw . ) , die Wehrmacht
(persönliche und sachliche Ausgaben ) und
die -allgemeinen Staatsaufgaben , so kommt
man zu den auf S . 53 angegebenen Zahlen .

Eigentlicher Bedarf des Reiches
in Millionen RM

1925 1926 1927

1928 1929
Finanzbedarf
Zuschussbedarf

3 . 395 . 1 3 *511 , 8
3 *116 , 4 3 ' 354 , 0
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Während also der Behördenaufwand um 30 v . H.
und die Ausgaben für die Wehrmacht um
22 v . H* gestiegen sind , haben sich die all¬
gemeinen Staatsausgaben um 88 v . H. erhöht .
Es ist aufschlussreich , dieser Steigerung
der allgemeinen Staatsausgaben nachzugehen .
Zerlegt man sie in die verschiedenen Aus¬
gabezweigey so ergeben sich .die auf Seite
55 dargestellten Zahlenreihen .

Die Übersicht zeigt , dass die Gründe
für die Steigerung der allgemeinen Staats¬
ausgaben hauptsächlich in den ersten drei
Ausgabegruppen zu finden sind , namentlich
beim Wohlfahrtswesen ? beim Finanz - und
Schuldenwesen und bei der Gruppe ^Wirt¬
schaft und Verkehr '*. Bei den übrigen drei
Gruppen ist die Steigerung nur gering , ja
bei der allgemeinen Verwaltung ist sogar
ein Rückgang zu verzeichnen .

Das Wohlfahrtswesen zerfällt in zwei
Hauptausgaben ; die Sozialversicherung und
die Erwerbslosenfürsorge . Die Ausgaben für
die Sozialversicherung sind dauernd gestie¬
gen ( 1925 : 260 Millionen , 19293 468 , 1 Mil¬
lionen ) , die Ausgaben für die Erwerbslosen¬
fürsorge haben sich , dem Stande der Ar¬
beitslosigkeit in Deutschland entsprechend ,
entwickelt (1925 : 159 Millionen , 1926 :
522 Millionen , 1929 - 329 Millionen ) . Durch
die Einführung der Arbeitslosenversiche¬
rung ist eine gewisse Entlastung des Reichs
haushaltes eingetreten . Die Gründe dieser
beträchtlichen Aufwendungen für soziale
Zwecke liegen in der Notwendigkeit , die
deutsche Arbeitskraft , als das Wertvoll¬
ste , das Krieg und Inflation dem Reich ge¬
lassen haben , zu erhalten und zu fördern .

Die Steigerung der Ausgaben für Fi¬
nanz - und Schuldenwesen ist ganz über¬
wiegend eine Folge der Aufwertungsge¬
setzgebung , nicht etwa einer neuen Ver¬
schuldung des Reiches .
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Die Gruppe "Wirtschaft und Verkehr "
enthält sämtliche Ausgaben des Reiches
für Landwirtschaft , Gewerbe und Industrie ,
für Binnen - und Seeschiffahrt , für Luft - ,
Kraft - und Eisenbahnwesen . In Anbetracht
der wirtschaftlichen Notlage werden die
für diese umfassenden und wichtigen Zwei¬
ge ausgeworfenen Mittel keineswegs als
hoch angesehen werden können .

Soviel über die allgemeinen Staats¬
ausgaben .

Was nun die in der Tabelle über die
Gliederung des eigentlichen Reichsbedarfs
aufgeführten Ausgaben für die Wehrmacht
betrifft , so stecken in diesen Ziffern
zum Teil auch ^ wenn man so sagen darf ,
'-Kriegslasten '̂ . Denn die Bestimmungen des
Versailler Vertrages ^ die dem Reich nur ein
Berufsheer erlaubten , zwangen zu einem Auf¬
wand ? der höher sein musstey als es sonst
bei zahlenmässig gleicher Stärke der Wehr¬
macht notwendig gewesen wäre ,

Der Behördenaufwand machte im Reiche
von dem gesamten Finanzbedarf (vergl . Ta-
belle ^Gesamtbetrag der Reichsausgaben ^ )
im Jahre 1925 ^ 14 , 6 VtH „? im Jahre 1929
12 ?4 v . Hs aus . Es besteht hier die Mög¬
lichkeit , ihn durch Massnahmen der Ver¬
waltungsreform im Laufe der kommenden Jah¬
re weiter zu senken .

cc . ) Der Finanzbedarf des Rei¬
ches für 1929

Die vorstehenden Zahlen lassen schon
mit ziemlicher Deutlichkeit die Schwierig¬
keiten erkennen , denen die Erstellung des
Reichshaushalts - Entwurfes begegnen musste ,
wenn man daneben auch die wirtschaftliche
Entwicklung ins Auge fasst . Diese Schwie¬
rigkeiten sind vielleicht am kürzesten
und treffendsten in den der Reichstags -
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Vorlage beigefügten Ausführungen des finan¬
ziellen Überblickes charakterisiert , wo es
heisst ^

"Die Aufstellung des Haushalts für 192 :
begegnet Schwierigkeiten , wie sie die Jahre
1925 bis 1928 in diesem Ausmasse nicht zu
überwinden hatten , Die Überschüsse früherer -:
Jahre sind aufgezehrtt . Der Betriebsmittel - :
fcnds ist verschwunden . Die Grenze der Münz-'
Prägungen Ist erreicht , ein Münzgewinn da- \
her nicht mehr verfügbar . Der Inlandsan¬
leihemarkt ist aufs äusserste angespannt !
und kommt , wenn überhaupt Anleihen begeben
werden können , nur für die Deckung bereits
geleisteter , nicht etwa neuer ausserordent¬
licher Ausgaben infrage . Die Gesamtsteuer - '
last im Reich , Ländern und Gemeinden ist so !
gross , dass an eine Steigerung nur mit groß
ten Widerstreben gedacht werden kann ,. Pie
Wirtschaftslage steht nicht nehr unter den
Zeichen der guten Konjunktur des Jahres
1927 . Das Sinken der Konjunktur lässt eine '
rückläufige Entwicklung der Steuereinnahmen ;
und ein Steigen der sozialen Aufgaben , ins - '
besondere für die Erwerbslosenfürsorge be - '
fürchten 3 Die Atempause in der Erfüllung
der Reparationen hat ihr Ende erreicht , Bas
llomaljahr des Dawes- Planes hat begonnen ,
und damit steigen die Reparationsleistungen
für das Jahr 1929 um 300 Millionen gegen¬
über dem Jahre 1928 «''

In diesem Bericht wird also darauf hini -
gewiesen , dass nun zunächst im neuen Reichs
haushalt einige grosse und gewichtige Bin -
nahmeposten ausfallen werden . -Ir den Jahren ;';
1924 ,.und 1925 hatten sich nicht u^erhebli - ;
che Überschüsse ergeben , die in den Haus¬
halten der nächsten Jahre als ordentliche
Einnahmen fast verbraucht werden mssten .
Der aus diesen Überschüssen zunächst auf¬
gespeicherte Betriebsmittelfonds war somit
verschwunden . Er diente dem Reiche dazu ^
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fällige Zahlungen zu leisten , bevor die
dafür erforderlichen Mittel jeweils verein¬
nahmt waren . Ferner wird auf den Fortfall
einer Einnahmequelle , des Münzgewinns , hin¬
gewiesen , weil im Münzgesetz von 1924 für
die Ausprägung von Geldmünzen unter 5 RM
eine Höchstgrenze von 20 RM je Kopf der Be¬
völkerung festgesetzt worden war ? die nun¬
mehr erreicht worden ist . Ein Münzgewinn
ergab sich ., weil es sich bei den Geldsttik -
ken bis zu RM 5 ?—* "um Scheidemünzen han¬
delt , also um Münzen ^ deren reiner Metall¬
wert geringer ist ^ als ihr rechnerischer
Nennwerte

Wenn nun ? wie wir ja gesehen haben ,
der Reichshaushalt 1929 nicht nur durch
den Ausfall dieser bisherigen Einnahmen ,
sondern auch durch das Ansteigen einiger
Ausgabeposten gegenüber dem Etat von 1928
"verschlechtert '' wurde ^ so konnte bei der
Aufstellung des neuen Haushaltplanes zu¬
nächst die Frage auftauchen , ob man unter
Umständen darauf verzichten wollte , den
Reichshaushalt 1929 in Einnahme und Aus¬
gabe auszugleichen und einen -' Defizithaus¬
halt -̂ vorzulegen * Der Reichsfinanzmini¬
ster hat diese Frage verneint . In dem
einführenden Bericht zum Reichshaushalt
1929 wird dazu gesagte zwar handle es
sich für den Reichshaushalt 1929 zwei¬
fellos um ein Notjahr * Es sei daher an
aich zulässig ? für 1929 einen .Fehlbetrag
offen zu lassen * Dieser müsse dann nach
den Vorschriften der Reichshaushaltsord¬
nung für 1931 als Ausgabe eingesetzt wer¬
den . Nach eingehender Prüfung sei es je¬
doch abzulehneny einen Defizithaushalt
aufzustellen *

Demgemäss hat sich der Reichsfinanz¬
minister schon bei Erstellung der Ausga¬
ben für das Jahr 1929 bemüht , durch ver¬
einzelte Streichungen den Bedarf herab -
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zudrücken ? konnte es aber doch nicht verhin¬
dern , dass die Summe der Ausgaben des Netto¬
planes im ordentlichen Haushalt 9922 Milli - ;
onen RM und im ausserordentlichen Haushalt
289 Millionen RM erreichte . Dies bedeutete
aber schon im ordentlichen Haushalt gegen¬
über dem Vorjahre (9560 Millionen RM) eine
Steigerung um rund 360 Millionen RN, Unter .
Berücksichtigung der zu erwartenden Minder - ;
eingänge ergab sich sogar ein Fehlbetrag
von 644 Millionen RM besw . nach Ausschei - i
dung der nur durchlaufende Posten darstel - !
lenden Höheren Länderanteile an den Über¬
weisungssteuern von 54 Millionen RM ein
Fehlbetrag von 590 Millionen RM̂ der aus
Reichsmitteln gedeckt werden musste . Die
Deckung war im ursprünglichen Etatentwurf [
in folgender Weise vorgesehene
1 . ) Erhöhung des Reichsanteils an

den Überweisungssteuern 120 Mill .RM
Um diesen Betrag sollte al¬
so der Anteil der Länder
u , Gemeinden gekürzt wer¬
den in der Weise ? dass das j
Reich diesen Betrag aus
den aufkommenden Steuern
vorab einbehält *

2 . ) Automatische Steuersehr¬
einnahmen bei unveränder¬
ten Sätzen 92
Höher geschätzt wurden Ta¬
baksteuer , Zuckersteuer <,Be-
sitz - und Verkehrssteuern
u . einige Verbrauchssteuern

3 . ) Steuererhöhungen u . zwar ;
Erhöhung der Biersteuer 165 " "
Mehrertrag d . Spiritusmono¬
pols 90
Erhöhung d . Erbschaftssteuer 20 "
20 v . H. Zuschlag zur Vermö¬
genssteuer 104 " "

379 Mill . RM

!! !!

!!
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^egen diesen Plan , die Steuern um rund 380
Millionen RM zu erhöhen , wurden in der Öf¬
fentlichkeit ernste Bedenken geäussert .
Auch im Reichstag fand dieses Steuerpro¬
gramm keinen Anklang , In beschleunigter
Arbeit wurde daher von den Parteien , die
sich zu einer Koalition Zusammenschlüssen ?
ein neues Dekcungsprogramm ausgearbeitet ,
Dieses Programm bewegte sich in zwei Rieh -
tungeni einer Herabsetzung der Ausgaben
und einer anderweitigen Erhöhung der Ein¬
nahmen . Von der Herabsetzung der Ausgaben
werden alle Verwaltungszweige in mehr oder
weniger grossem Umfange betroffen ^ Im Gan¬
zen wurde mit Abstrichen in der Höhe von
179 Millionen RM gerechnet ^ sodass von
den nach der Vorlage der Reichsregierung
zu deckenden 379 Millionen RM noch 200
Millionen RM verblieben , Zur Deckung die¬
ses Betrages waren auch im neuen Entwurf
teils Steuererhöhungen vorgesehen ( Spiri¬
tusmonopol , Zuschlag zur Vermögenssteuer
in verminderter Hohe ) , teils glaubte man
durch Höherschätzungen verschiedener Ein¬
nahmen ( insbesondere des Ertrages aus der
Tabaksteuer ) das Auslangen zu finden *

So ist es dank der Initiative des
Reichstages gelungen , in diesem Jahre
schwerster wirtschaftlicher Belastung
Steuererhebungen im ursprünglich vorge¬
sehenen Ausmasse zu vermeiden und den ge¬
rade in diesem Jahre ausserordentlich
schwierigen Ausgleich des Etats , wenn¬
gleich unter Inkaufnahme gewisser Unsi¬
cherheitsfaktoren und Gefahrenpunkte ,
hart am Rande des Defizits zu erreichen !
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C*) Die Wege zur Finanzreform in den Reichs¬
haushalten von 1930 und 1931 .

a . ) Der Abschluss des Rechnungsjahres
1929

Das nach den Ausführungen des vorste¬
henden Abschnittes gesteckte Ziel konnte
infolge der Ungunst der Verhältnisse im Rech¬
nungsjahr 1929 leider nicht erreicht werden .
Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich
vielmehr auf insgesamt 11 Milliarden Reichs¬
mark , von denen 10 , 7 Milliarden RN auf den
ordentlichen und 0 , 3 Milliarden auf den
ausserordentlichen Haushalt entfielen . Au¬
ßerdem standen aus den Jahren 1926 bis 1928
noch Fehlbeträge in der Hohe von 1 -058 Mil - '
lionen RN offen und zwar 154 Millionen RM im !
ordentlichen Haushalt und 904 Millionen RM
"ungedeckter Anleihebedarf " . Durch das Zu¬
rückbleiben der Eingänge hinter den erwar¬
teten Beträgen erhöhte sich der Fehlbetrag
im ordentlichen Haushalt 1929 auf 455 Mil¬
lionen RH? die aus haushaltsnässigen Mit¬
teln im Jahre 1930 abgedeckt werden mussten . -'
Hingegen verminderte sich der ungedeckte
Anleihebedarf im Jahre 1929 hauptsächlich
vermöge der Einnahmen aus der Begebung
langfristiger Schatzanweisungen und der
sogenannten Hilferding - Anleihe nuf 819 Mil¬
lionen RM<,

b *) Der Reichshaushalt 1930

aa . ) Der ursprüngliche Regiemngs -
entwurf

1 . ) Allgemeines

Die mangelnde Bilanzierung des Etats
und die dadurch hervorgerufene Kassennot
zwangen das Reich , bei Monatsende regel -
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massig unter zum Teil drückenden Bedin¬
gungen sogenannte Überbrückungskredite
aufzunehmen . Durch diese Nachfrage des
Reiches wurde aber ein Abbau der Zins¬
sätze auf dem Kapitalmarkt gehemmt und
eine allgemeine Beunruhigung der Wirtschaft
hervorgerufen * Es musste daher getrachtet
werden , die schon aufgelaufenen Verpflich¬
tungen durch Konsolidierung der kurzfri¬
stigen Kredite und durch Sicherung einer
regelmässigen Tilgung der Öffentlichen
Schuld erträglich zu gestalten , und für
die Zukunft durch restlose gegenseitige

.Abst von Ausgaben und Einnahmen
einen Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt
unter allen Umständen zu vermeiden .

2 «) Konsolidierung und
Tilgung der schweben¬
den Schuld ,

Der erste Schritt zur Konsolidierung
der kurzfristigen Kredite war - in Zusam¬
menhang mit der Schaffung des Zündholziao -
nopcls - durch die Aufnahme der Kreuger --
anleihe getan , aus der dem Reich rund 485
Millionen zuflossen . Da es gelang ^ diese
Anleihe vorfinanzieren zu lassen , stand
der Erlös der Anleihe dem Reich bereits
im Jahre 1930 zur Verfügung . Hierzu kam
die Tilgung mit Hilfe des durch Gesetz
vom 24 * Dezember 1929 geschaffenen ausser¬
ordentlichen Tilgungsfonds , und zwar ist
es möglich gewesen , auf .Grund der am 14 *
April 1930 vom Reichstag verabschiedeten
Steuervorlagen diesen Fonds von 450 auf
515 Millionen zu -erhöhen , so dass er nun¬
mehr ausreichte , um die gesamten Fehlbe¬
träge im ordentlichen Haushalt der Rech¬
nungsjahre 1928 und 192 abzudecken * Vom
Rechnungsjahr 1931 an sollte dann eine
planmässige Tilgung der Reichsschuld
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durch Einsetzung von jährlich 50 Millionen
für Tilgungszwecke in den Haushalt herbei¬
geführt werden . Auf diese Weise wurde von
der schwebenden Schuld des Reiches ein Be- .
trag von 1 Milliarde im Laufe des Rechnung ^
jahres konsolidiert oder getilgt und der
Massenbedarf des Reiches auf eine Summa hei
abgedrückt ^ die mit den Mitteln ? die norma -
lerweise hierfür zur Verfügung stehen (Bogt
bung von Schatzwechseln usw ^) ? gedeckt wer¬
den konnte und eine ernsthafte Gefahr für
die Reichsfinanzen jedenfalls nicht darstel
'je . Es sei z . 3s daran erinnert ; dass die
schwebende Schuld Englands ( Sckatzwec sei
und sogenannte Betriebskredite ) sich am
31 * März 1930 auf 637 Millionen Pfund Ster¬
linge also auf über 12 Milliarden Reichs - 1
mark belief !

Nach Bereinigung der Kasscnlage durfte
angenommen werden ? dass das Reick auch in
der Lage sein würde ? Anleihen zu wesentlich ,
günstigeren Bedingungen unterzubringen . so -,
weit dies für die Konsolidierung eines etw ?
noch nicht getilgten Restes kurzfristiger 1
Kredite oder zur Dee'kung weiterer Ausgaben ;
in den kommenden Rechnungsjahren erforder - ,
lieh sein sollte .

3 . ) Ausgleich des Reicks¬
haushaltes .

Unerlässliche Voraussetzung für eine
Gesundung der Finanzlage war aber ferner ,
dass ein Fehlbetrag im ordentlichen Haus¬
halt künftig unter allen Umständen vernie - ;
den wurder Den unumgänglich notwendigen
ersten Schritt zu diesem Zwecke bildete ei¬
ne Reihe von Gesetzen - die aä l4 .. April voi
Reichstag verabschiedet wurden und die so - ,
wohl die Ausgabenseite wie die Binhahmen -
pehbe des Etats betrafen . Sie enthielten im
Einzelnen folgende Massnahmen ^
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Ausgabensenkung :
Durch das Gesetz zur Vorbereitung der

Finanzreform vom 28 . April 1930 wurde zu¬
nächst der Zuschuss des Reiches zur Arbeits¬
losenversicherung für das Rechnungsjahr 1930
auf 150 Millionen RM beschränkt * Um den Aus-
gleich zwischen Einnahmen und Ausgaben der
Reichsanstalt zu erleichtern , sollte der
Vorstand der Reichsanstalt die erforderli¬
chen Massnahmen auf dem Wege der Verwaltung
treffen , d . h also , cs sollten nötigenfalls

die erforderlichen Gelder durch eine Erhö¬
hung der Beiträge aufgebracht werden .; soweit
es nicht gelang ? durch eine Reform des Ge¬
setzes entsprechende Einsparungen durchzu -
führen ^ Der Zuschuss zur Invalidenversiche¬
rung aus den Zollerträgen sollte statt 40
Millionen jährlich künftighin nur 20 Mil¬
lionen RM betragen ^ aber dafür bis 1940 aus¬
gedehnt werden .

Ferner wurde der Reichsminister der Fi¬
nanzen beauftragt ? gemeinsam mit dem Reichs -
sparkommissar ein langfristiges Sparpro¬
gramm aufzustellen <. das die Grundlage für
eine Steuersenkung schaffen und namentlich
auch eine baldige Senkung der fortdauernden
Ausgaben gewährleisten sollte . Von den Aus¬
gaben des ordentlichen Haushaltes für 1930
sollten mindestens 600 Millionen RM im Haus¬
halt 1931 eingespart und die durch Vermin¬
derung der Gesamtausgaben des ordentlichen
Haushaltes eintretenden Ersparnisse unter
Berücksichtigung der Kassenlage sowie der
Entwicklung der Einnahmen des Reiches für
Steuersenkung verwendet werden .

Steuererhöhungen (Ges . v .
15 . April 1930 )

Durch das Gesetz zur Änderung des Bier¬
steuergesetzes wurde die Biersteuer etwa
um die Hälfte erhöht . Der Steuersatz bei
der Biersteuer staffelte sich nach der im
Rechnungsjahre erzeugten Biermente . Er
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betrug 9 , 50 KM für die ersten 2000 Hekto¬
liter und erhöhte sich bis auf 12 ,.— RM für
die 120 . 000 Hektoliter übersteigende Menge
des im Rechnungsjahre erzeugten Bieres . Die
Mehreinnahmen ans dieser Steliere ^hähung
konnten auf 180 Millionen geschätzt werden ^
Es war aber zu agwarteny dass sieh füg ' das
Rechnungsjahr 1953 die Steuererhebung in¬
folge deB? Zahlungsfristen und der verspäteten
Annahme des Gesetzes noch nicht voll auswir¬
ken würde , sodass für dieses Rechnungsjahr
nur mit einem Mehrertrag von 150 Millionen
gerechnet werden kennte ^ Vom 1 , April 1930
ab wurde ein Sechstel des Aufkommens aus der
Biersteuer den Ländern überwiesen .

Durch das Mineralwassersteuergesetz
wurde die Mineralwassersteuer ^ die bereits
1918 bis 1925 in Deutschland bestanden hat¬
te ? wieder eingeführt . Sie betrug bei Mi¬
neralwässern 0 , 05 RM? bei Limonaden und an¬
deren künstlich bereiteten Getränken 0 ?10
RM, bei konzentrierten Eunstlimonaden 1 RM,
bei Grundstoffen zur Herstellung konzentrier¬
ter Eunstlimonaden 20 RN je Liter ,, Die neue
Steuer sollte im Rechnungsjahr 1930 einen
Betrag von 35 Millionen bringen .? der in
voller Höhe abzüglich 4 v *H* für die Ver¬
waltung der Steuer durch das Reich ( l ?4
Millionen ) den Ländern zuf Hessen sollte .
Das Gesetz zur Änderung des Tabak - und Zuk-
kersteuergesetzes verkürzte die Zahlungs¬
fristen bei Entrichtung der Tabak - und Zuk-
kersteuer , um so die Steuerbeträge rascher
in die Kassen des Reiches zu leiten .;, Ausser -
dem wurden die erheblichen Verwaltungsauf -
wand erfordernden Steuerlager bei der Zuk-
kersteuer aufgehobene Aus diesen Massnahmen
wurde bei der Tabaksteuer eine Mohreinnahme
von 16 Millionen und bei der Zuckersteuer
eine Mehreinnahme von 11 Millionen für das
Jahr 1930 erwartet . Bei der Tabaksteuer
wurden die Steuerlager noch aufrechtcrhal -
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ten , doch hatten die Inhaber von Steuer¬
lagern vom 1 . Mai 1930 ab als Verwaltungs¬
entschädigung laufend 0 , 5 v . H. des Steu¬
erwertes (das ist in der Regel des Klein¬
handelspreises ) der von ihnen versteuer¬
ten Zigarren einzuzahlen .

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes
über das Branntweinmonopol führte , um dem
in den letzten Monaten crotz Erhöhung der
Hektolitereinnahme eingetretenen starken
Rückgang der Einnahmen aus dem Branntwein¬
monopol entgegenzuwirken , eine Branntwein¬
ersatzsteuer auf die bei der Trinkbrarnt -
weinherstellung als Ersatz für Branntwein
verwendeten weingeisthaltigen Stoffe ein .
Der unmittelbare finanzielle Erfolg di
ser Massnahme war nur mit einem geringfü¬
gigen ? eine halbe Million kaum überstei¬
genden Ertrag einzuschätzen ,

Durch das Gesetz über Zolländerungen
wurde der Mineralölzoll für Benzin und
ähnliche Mineralöle auf 10 KM je ICO Kilo
erhöht und auf die sogenannten leichten
Steinkohlenteeröle , insbesondere Benzol
die bisher steuerfrei waren , ausgedehnt .
Daneben wurde eine Ausgleichssteuer für
inländische Mineralöle in Höhe von 3 , 80
RM je 100 Kilo eingeführt , Die Erhöhung
des Mineralölzolles sollte 65 Millionen
liefern , von denen 40 Millionen auf Mine¬
ralöl fallen , das von Kraftfahrzeugen ge¬
braucht wird . Die neu geschaffene Mineral¬
ölsteuer sollte voraussichtlich 12 Milli¬
onen ergeben . Um einen gewissen Ausgleich
für die Mehrbelastung zu schaffen , die
sich aus der Verteuerung des Brennstoffes
ergab , wurde der Zuschlag , den die Länder
und Gemeinden zur Kraftfahrzeugsteuer er¬
hoben , für das Rechnungsjahr 1930 von bis¬
her 25 v <H. auf 10 v . H. ermässigt .

Das Gesetz über Zolländerungen ent¬
hielt auch die Erhöhung der Agrarzölle
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und die übrigen Massnahmen zum Schutze der
Landwirtschaft , die jedoch mit der Finanz¬
reform nur in mittelbarem Zusammenhang ste -
hen.c

Die allgemeine Umsatzsteuer wurde durch
Artikel VII des Gesetzes zur Änderung des
Biersteuergesetzes auf 0 , 85 und bei Un-
ternehmcny deren Gesamtumsatz 1 Million RN
übersteigt ? für die Umsätze im . Einzelhandel
auf 1 , 35 erhöht ( sog .? Warenhaussteuer ) *
Der Ertrag der Erhöhung der Umsatzsteuer von
0 / 75 auf 0 ?85 ' vsH . wurde auf 110 Millonen ^
der Ertrag der auf 1 ?35 erhöhten Umsatzsteu¬
er auf 27 Millionen veranschlagt .

Das Gesetz über die Erhebung der Auf¬
bringumlage enthielt die Beibehaltung der
ursprünglich für Repär .ationsawecke ( auf Grund
des Dawes - Flanes ) eingeführten Industriebe¬
lastung zugunsten des Reiches für die Rech¬
nungsjahre 1930 und 1931s Es bestimmte , dass
nach den Vorschriften des Gesetzes zur Auf¬
bringung der Industriebelastung im Rechnungs¬
jahr 1930 ein Betrag von 280 Millionen RN
und im Rechnungsjahr 1931 ein Betrag von
230 Millionen RN erhoben werden sollte ? der -
dem Reich zufliesst * Hierzu trat für das
Rechnungsjahr 1930 noch die beider Bank für
deutsche Industrie - Obligationen bereits an¬
gesammelte Ausgleichs - und Sicherungsrück¬
lage in der Höhe von 70 Millionen , die eben¬
falls an das Reich abgeführt werden sollte ,,
Gegenüber dem bisherigen Zustand trat also
für das Rechnungsjahr 1930 eine Erhöhung
der Industriebelastung um 50 Millionen , für
das Rechnungsjahr 1931 eine Ermässigung um ;
70 Millionen ein .

Erwähnt sei schliesslich noch , dass
die Bindung der Länder und Gemeinden an die
nach dem Reichsbewertungsgesetz festgestell¬
ten Einheitswerte für ihre Grund- und Ge¬
bäudesteuern um ein weiteres Jahr bis zum
1 . Januar 1931 hinausgcschoben wurde , Die
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Massnahmen zur Erhöhung der Steuereinnah¬
men sollten sich um Haushalt des Rechnungs¬
jahres 1930 insgesamt wie folgt auswirken :

Finanzielles Ergebnis der Steuerer¬
höhungen :

Millionen

Erhöhung der Tabaksteuer
( Gesetz vom 22 *12 . 1929 ) 220 , 0
Höhe des Kaffee - und Teezolls
( Verordn , vom 20 . 2 1̂930 ) 50 ?0

Gesetze vom 15 4̂ . 1930 :
Biersteuererhöhung 150 , 0
Mineralwassersteuer 35 ?0
Verkürzung der Zahlungsfri¬
sten bei Tabak - und Zucker¬
steuer 27 ?0
Branntweinersatzsteuer 0 ?5
Mineralölzoll 65 ?0
Mineralölsteuer 12 0̂
Erhöhung der Umsatzsteuer
auf 0 , 85 v . H, 110 , 0
Erhöhte Umsatzsteuer ( 1 , 35 v „H. ) 27 ?0
Erhöhung der Industriebela¬
stung 50 , 0

Summe 746 , 5

Diese Gesetze bedeuteten eine erste Etappe
auf einem langen und schwierigen Wege .̂ der
über die Kassenaanierung und den Ausgleich
des Haushaltes mit Hilfe einer vorerst un¬
vermeidbaren Steuererhöhung im weiteren
Verlauf zu einem Abbau der Ausgaben und
damit schliesslich zu der im Augenblick
vertagten Steuersenkung führen sollte ,
Die kommende Finanzreform , die sie vorbe -
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reiteten ? wird weiter und tiefer greifen
müssen , als es diese Gesetze tun . Sie wird
sich vor allem nicht auf die Finanzen des
Reiches beschränken dürfen , sondern die Fi¬
nanzen der Länder und Gemeinden mitcinbe -
ziehen müssen ^

bb . ) Der Haushaltsplan für 1930 .

Der so zunächst ohne Fehlbetrag ab¬
schliessende Haushaltsplanentwurf wurde
aber durch die ungünstige Entwicklung der
allgemeinen Wirtschaftslage und das star¬
ke Anwachsen der Arbeitslosigkeit bald aus
dem Gleichgewicht geworfen . Schon im Juni
1930 musste man mit einem Mehrbedarf von
32^ Millionen RM bei der Arbeitslosenver¬
sicherung und Krisenfürsorge und einem Aus-,
fall bei den verschiedenen Steuern von
150 Millionen RM rechnen ^ sodass damals
einschliesslich einiger kleiner Posten
ein Fehlbetrag von insgesamt 485 Mill , RM
foststand . Die Reichsregierung legte daher
entsprechende Deckungsvorschläge vor - die
durch
1 ) Zuschlag zur Einkommensteuer bei Ein¬

kommen über RM 8000 von 5 ^
2 ) Ledigensteuer
3 ) Reichshilfe der Personen des öffentli¬

chen Dienstes
4) Verkürzung der Fristen bei der Tabak¬

steuer
5 ) Kürzung der Ansätze für Schuldentilgung
u . a , ein Gesamtergebnis von 485 Millionen
RM bringen sollten * Die vorgesehenen Deckungs
massnahmen wurden im Wege einer Verordnung
auf Grund des Artikels 48 der Reichsver¬
fassung getroffen , die am 16s Juli 1930 er¬
lassen und am 18s Juli auf Verlangen des
Reichstages wieder aufgehoben wurdco Nach
Auflösung des Reichstages erliess der Herr
Reichspräsident die Verordnung zur Behebung
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finanzieller , wirtschaftlicher und sozialer
Wotstände vom 26 . Juli 1930 , die u . a . die
für den Reichshaushalt 1930 erforderlichen
Beckungsmassnahmen und einen auf den Er¬
gebnissen der 2 . Lesung des Reichstages
beruhenden Haushaltsplan enthielt . Da die
Reichshilfe und die Ledigensteuer nicht ,
Wie ursprünglich vorgesehen , am 1 , Au¬
gust , sondern erst am 1 . September wirk¬
sam werden konnten , wurde ihr Aufkommen
ln der Verordnung vom 26 , Juli mit einem
um ein Monatsaufkommen ermässigten Be¬
trage eingestellt ; zum Ausgleich wurde
der AusgabeaMrich von 100 Millionen auf
134 Millionen EM erhöht .

Diese zunächst in einer Gesamtsumme
vorgesehenen Abstriche wurden dann wie
folgt verteilt :
auf das auswär - mit rund 2 , 0 Mill ÊM
tige Amt
auf das Reichinnen¬
ministerium "
auf das Reichsmini¬
sterium für die be¬
setzten Gebiete "
auf das Reichwirt¬
schaftsministerium "
auf das Reichsar -
teitsministerium
auf d ., Reichscrnäh -
rungsministerium "
auf das Rcichswehr -
ministerium "
auf da Reichsver¬
kehrsministerium * "
auf das Reichfinanz¬
ministerium "
auf den Haushalt für
Versorgung und Ru¬
hegehälter "
Auf den Haushalt
der Reichsschuld "

6 , 0

1 , 0

1 , 7

34 , 7

10 , 0

15 . 0

5 . 0

12 , 2

14 . 0

3 . 0
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Haushalt der all - mit rund
gemeinen Finanz¬
verwaltung " "
auf den Haushalt
der Kriegslasten " "

134 , 0 Mill .RM

cca ) Die Auswirkungen der Wirt¬
schaftskrise auf den Haushalts¬
plan 1930

Unter dem Druck der sich immer mehr zu¬
spitzenden Wirtschaftskrise vermindert sich
aber , da ja alle Steuern mit irgendwelchen
Wirtschaftsvorgängen in unmittelbarem Zu¬
sammenhang stehen , das Aufkommen der bis¬
herigen Steuern in der ersten Hälfte des
Etatsjahres 1930 (d . i . vom lt April bis
30 . September 1930 ) noch weit erheblicher ,
als man vermutet hatte .

Die Ausfälle waren am stärksten bei
der Börsenumsatzsteuer , dem Spiritusmono¬
pol ( 37 - 26 VsH. ) , etwas schwächer bei
der Wechselsteuer , der Wertpapiersteuer ,
der Gesellschaftssteuer und der Beförderungs¬
steuer (21 - 18 v . H, ) . Nur Tabak- und Bier¬
steuer haben in dem ersten Halbjahr 1930
mehr gebracht , als im gleichen Zeitraum
des Vorjahrs . Insgesamt brachte das Steuer¬
aufkommen in den ersten sechs Monaten des
Haushaltjahres 1930 4580 Mill . RM (gegen¬
über 4545 Mill .RM im gleichen Zeitraum
1929 ) . 1929 brachte das zweite Halbjahr
nur 4480 Mill .RM, also rund 65 Mill . RM
weniger als das erste Halbjahr . Bei An¬
nahme einer gleichen Entwicklung im zwei¬
ten Halbjahr 1930 konnte mit einem Auf¬
kommen von 4500 Millionen RM gerechnet wer¬
den . Das Gesamtaufkommen von 1930 würde
dann 9080 Mill . RM betragen und gegenüber
dem Soll von 10 . 266 Mill . RM um fast 1200

Mill .RM

16 , 6 " "

12 , 8 " "
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Mill . RM Zurückbleiben . Da aber die durch
die Verordnung vom 26 . Juli 1930 einge¬
führten Steuern erst vom 1 . September
1930 ab fliessen , demnach zum allergröss -
ten Teil nur dem zweiten Halbjahre rund
300 Mill , RM mehr erbringen werden , als
dem ersten Halbjahre , ist damit zu rech¬
nen , dass gegenüber dem Soll insgesamt
nur 900 Mill . RM weniger aufkommen werden ,
von denen rund 600 Mill . RM auf das Reich ,
300 Mill . RM auf die Länder und die an der
Lohnsteuer beteiligte Khappschafts - und In¬
validenversicherung entfallen werden .

Der Einfluss der ungünstigen Konjunk¬
tur ? der auf der Einnahmeseite die Voran¬
schläge und Schätzungen immer wieder über
den Haufen warf , machte sich auf der
Ausgabenseite weiter bemerkbar . Nach der
Entwicklung der Arbeitsmarktlage konnte
nickt damit gerechnet werden ? dass die
Ausgabenansätze für die Arbeitslosenfür¬
sorge ausreichen würden * Es war vielleicht
aller Voraussicht nach anzunehmen , dass
etwa 300 Mill . RM über die Ansätze hinaus ,
und zwar 200 Mill . RM für die Arbeitslo¬
senversicherung und 100 Mill . RM für die
Krisenfürsorge , ausgegeben werden müssen *

Zusammen mit dem Minderaufkommen hei
den Steuern war für 1930 demnach voraus¬
sichtlich mit einem Fehlbetrag von rund
900 Mill . RM zu rechnen ,. Es musste davon
abgesehen werden , diesen Fehlbetrag im
laufenden Rechnungsjahr durch einen Nach -
trag zum Haushaltsplan abzudecken , da an¬
dere Deckungsmittel als Einnahmeerhöhungen
zur Zeit nicht zu beschaffen gewesen wären
und da Steuererhöhungen in einem Ausmassy
das diesen Fehlbetrag noch im laufenden
Jahre hätte ausgleichen können , nur zu
einer weiteren Verschlechterung der Wirt¬
schaftslage geführt hätten . Der Fehlbetrag
sollte vielmehr nach dem Gesetz vom 23 . Ok-



tober 1931 in der Weise abgedeckt werden ,
daß in den Rechnungsjahren 1931 bis 1933
je 420 Mill . Rm zur Schuldentilgung einge¬
stellt werden . Das genannte Gesetz hat die
Möglichkeit geschaffen , die bis zur Til¬
gung in den Jahren 1931 und 1932 für die
vorläufige Abdeckung des Fehlbetrages er¬
forderlichen Kredite aufzunehmen . Denn
naturgemäss belastete der Fehlbetrag die
Reichskasse und verzögerte die Sanierung
der Kassenlage ? die durch das Gesetz vom
24 ^ November 1929 ( die sogenannte Lex
Schacht ) und die in diesem Gesetz vorge¬
schriebene Schuldentilgung aingeleitet wor¬
den war .

Der Massenbedarf des Reiches stellte
sich Ende März 1929 wie folgte
ungedecktes Extraordinarium
Ende 1929
ungedecktes Ordinarium Ende
1929
ab noch nicht getätigte
Rest

Betriebsmittelbedarf
Khssenbcdarf insgesamt
Er wurde gedeckt durch
Begebung von Reichswechseln
Inanspruchnahme des Betriebs -
kredits
Überbrückungskredit
Bankenkredit
Auslandskredit
Kredite der Bahn und Post
Begebung einjähriger Schatz¬
anweisungen
Kredit bei der Industrieobli¬
gationenbank

770 Mill , RM

465 -=r
12 3f U

_ _65 _
H

560 !< !!

1670

Mill .RM
' 50 H-

200
210
OQ-—

125 H ?}

135 S? 3t-

1673 Mill R̂M
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Bis Ende September 1930 sind von der
schwebenden Schuld abgedeckt worden :
vom Überbrückungskredit 300 Mill .RH
vom Bankenkredit 100 " "
der Auslandskredit mit 210 "
der Kredit der Industrieob - 135 " "
ligationenbank mit

zusammen 745 Nill . RM
Diese Abdeckung ist ermöglicht worden durch
das Aufkommen aus der Ereuger - Anleihe
(488 MillcRH ) und durch den in der soge¬
nannten Lex Schacht vom 24 . Dezember 1929
vorgesehenen und in den Etat 1930 einge¬
stellten Schuldentilgungsfonds .

Dagegen sind hinzugetreten
aus der Inanspruchnahme des
Betriebskredites
Zwischenkredit bei der Bau-
und Bodenbank
aus der Begebung einjähri¬
ger Schatzanweisungen
aus einen Kredit bei der
Post

zusammen 362 Nil
Die schwebende Schuld des Reiches hat
sich demnach von Ende März 1930 bis En¬
de September um 383 Mill . RM vermindert
und betrug am 1 ^ Oktober 1930 1290 Hill

10 Mil

Rldt Sie bestand aus folgenden Pos *ten ;
aus der Inanspruchnahme von
Reichswechseln 400 Mill .RI,1
aus der Inanspruchnahme des
Betriebskredites 60 !! !i

aus dem Überbrückungskredit 50 !! !!
aus dem Bankenkredit 100 !< !!
aus den Krediten bei Bahn
und Post 238 !t

aus der Begebung einjähriger
Schatzanweisungen 417 !t i3
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aus dem Zwischenkredit bei der 25 Mill . RH
Bau - und Bodenbank

1290 MilltRM
Inzwischen ist der Überbrückungskredit mit
350 MillaRM ganz getilgt und von dem Ban¬
kenkredit eine weitere Rate von 50 Mill ÊM
abgezahlt worden . Zu Ende des Rechnungsjah¬
res stellte sich der Kassenbedarf wie folgt :
ungedecktes Kassenordinarium
(770 - 448 ) = 282 + 47 Reste =
rd . . 350 Mill . RM
ungedecktes Ordinarium 1930

_ 900 Mill . RM
"12 % "*" "̂ "Tr¬

ab noch nicht getätigte Reste 50 ' "

Betriebsmittelbedarf 50 0 "
Zusammen ^le80 MillcRM

Er dürfte also wieder so hoch sein ? wie zu
Beginn des Rechnungsjahres . Zur Deckung des
Bedarfes werden die gleichen Mittel zur Ver¬
fügung stehen ? wie am 1 * Oktober 1930 , ver¬
mindert um 150 Millionen ? da ^ wie bereits ge¬
sagt , ICO Millionen im Oktober und Novem¬
ber bezahlt sind und der Rest des Banken¬
kredites ( 50 Mill , RM) am 15 * Dezember zu¬
rückgezahlt werden solle Dafür wird aber
zur Befriedigung des Massenbedarfs noch zur
Verfügung stehen : die volle Inanspruchnahme
des Betriebskredits bei der Reichsbank von
100 Mill . RM. der am 30 . September 1930 nur
mit 60 Millionen in Anspruch genommen war ?
und der Erlös aus der Kreditaufnahme von
530 MlllaRM ? für die das .Schuldentilgungs¬
gesetz vom 23 ^ Oktober 1930 die Grundlage
geschaffen hat ,

c . ) Der Reichshaushalt 1931

aa . ) Der ursprüngliche Haushalts¬
entwurf
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1 . ) Allgemeines

Das Haushaltsjahr 1931 stand unter dem
Zeichen des Wirtschafts - und Finanzpla¬
nes der Reichsregierung vom 30 . September
1930 = "Es gilt , einen geordneten und aus¬
geglichenen Etat für das kommende Jahr
aufzustellen , damit das erschütterte Ver¬
trauen in unserer Finanzwirtschaft wie -
derhergestellt und damit unserer Wirtschaft
neuer Wî le , sich zu betätigen und Arbeit
zu schaffen , gegeben wird . Nicht höhere
Steuern ? sonder allein Sparmassnahnen
zur Entlastung und Wiederherstellung des
Vertrauens sind die Grundideen ? die uns
führen müssen . " Das sind die Leitsätze ,
die auf dem Gebiete des Haushaltes der
Finanzplan aufstellte und die der Haus¬
haltsplan für 1931 verwirklichen sollte *
Der Finanzplan fasste zielbewusst die
Probleme an . Er musste zum Ziele führen ,
wenn das in ihn gesetzte Vertrauen sich
bewahrheitet , "dass das deutsche Volk
und seine Vertreter sich entschliessen ,
den Kampf der einzelnen Gruppen und Par¬
teien untereinander zurückzustellen , um
mit vereinten und so verstärkten Kräften
den Kampf für den Wiederaufstieg zu füh¬
ren *"

Seit der Herausgabe des Wirtschafts¬
und Finanzplanes hat die Reichsregierung
an der Vorbereitung seiner Durchführung
gearbeitet . Der grösste Teil der angekün¬
digten Gesetzentwürfe ist nach Verab¬
schiedung durch den Reichsrat in der auf
Grund des Artikels 48 der Reichsverfas¬
sung erlassenen Verordnung vom 1 . 12 . 1930
zusammengefasst worden . Der Haushalts¬
plan für 1931 wurste vom Reichsrat am
20 . November 1930 verabschiedet und dem
Reichstag übermittelt .



2 . ) Der Reichsbedarf 1931

Dass und in welchem Ausmass den vorgenann¬
ten Grundsätzen bei Erstellung des Reichs¬
haushaltes für 1931 Rechnung getragen wur¬
de ? zeigt am besten der auf Seite 78 ff .
Nettoplan des Reiches , Er gliedert sich
in die beiden bekannten grossen Abschnit¬
tes Überschussverwaltungen und Zuschussver¬
waltungen ,, Er zeigt uns sowohl die Summen
der gesamten Einnahmen und Ausgaben ? wie
auch die Zuschüsse ? welche die einzelnen
Verwaltungen erfordern ^

Der ordentliche Haushalt ergibt ? wie
wir aus dieser Zusammenstellung ersehen ,
eine Schlussumme von rund 10 4̂ Milliarden
RM? während der Gesamtzuschussbedarf der
Zuschussverwaltungen , der mit dem G-esamt -
Roinertrag der Übersohussverwaltungen ba -
1anziert erscheint ? 5977 Millionen ? also
rund 6 Milliarden RM beträgt * Verteilt
man den Gesamtzuschussbedarf auf die ein¬
zelnen Zuschussverwaltungszwedge und erd -
net diese nach dem Gewicht .; das sie für

Kriegsrenten , Pensionen etc . 1647 27 *6
Innere u . äussere Eriegsla -

Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich
einige bedeutsame Folgerungen . Sie zeigt
zunächst , dass die unmittelbaren Kriegs -
Fortsetzung Seite 82

die Reichsfinanzen haben ^ so er
folgende Reihes

darfes

sten
innere Verwaltung
Reichsschuld
Heer und Marine
äussere Verwaltung
Allgem . Reichsstellen

1421 23 , 8
1281 21 , 4

908 15 , 2
644 11 , 0

52 0 , 9
13 0 , 2
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Ordentlicher

Einnah - Ausgaben
men fort - einma -

dauern - li '̂ e
de

Ic Überschussver -

A,. Reichsabgaben -
verwaltungySteu¬
ern , Zölle und
Abgaben :

Reichsteuerverwal¬
tung 5780 , 0
Reichszollverwal ^^ ^ 3342 , 6

- . -
Verwaltungssinnahm ^ 11 , 9
Reichszollverwaltg * 1 , 6 -

9136 , 1 -
Steuerüberweisungen - 2965 ?5
Erhebung u , Verwaltg .
d ,.Steuern u . Zölle 35 ^5 440 . 6

Summe A. 9171 , 6 3406 ^1 - '
Reichspost Ut
Reichsdruckerei

Reichspost 207 ?0 -
Reichsdruckerei 4 . 9 - -

Summe B. 211 , 9 - ^
Summe i ^(A+B) 9383 , 5 3406 , 1
11 = Zuschussver¬

waltungen
A^ Allgemeine Reichs

stellen
Reichspräsident - 0 , 6
Reichstag - 7 . 9 0 , 1



12
Ordentli
eher und

H a u s h a 1 t Außerordentli - außeror -
cher Haushalt dentlicher

Haushalt
^ zusammen _Summe bleibt Bin - Aus- bleibt

der Zuschuß ^ nah - ga - Zuschuß
Ausga - bedarf '"* men ben bedarf
ben (--) oder

Uber¬
schuß (})

( - ) oder
Über¬
schuß ^)

340571 +5765 . 5

- + 211 . Q
3406 . 1 +5977 , 4

0 , 6
8 , 0

- 0 , 6
- 8 , 0

- 0 ? 6
- 8 , 0



- 80 -

Reichskanzler - 1 , 6 -
Rechnungshof - 3 , 2 -

Summe A. — 13 , 3 _ 0 , 1
Innere Verwaltung

Reichsministerium
des Innern 4 , 7 31 , 8 5 , 7
Reichswirtschafts¬
ministerium 1 ^6 14 , 0 0 , 1
Vorläufiger Reichs¬
wirtschaftsrat --- 0y8
Reichsarbeitsminist * 14 , 2 1037 , 1 9 , 1
Reichsjustizminist . 20 , 9 15 , 4 0 , 1
Reichsministtfür Er¬
nährung u <,Landwirtsch <, 5 , 4 9 , 7 32 , 0
Reichsverkehrsminist ,. 34 , 4 12 ^ , 9 24 , 3
Reichsfinanzministe 29 , 2 26 ^2 4 , 6
All ^em F̂inanzverwalt ^ .,210 , 0 257 , 0 7 , 5

Summe B 520 , A 15 *17 , 9 83 . 4
C. Äussere Verwaltung

Auswärtiges Amt 4 , 1 55 . 9 0 , 2
Heer und Marine 25 ?5 599 , 7 90 , 0

E ^ Ruhegehälter usw ., - 1646 , 8 -

F . Reichsschuld 1 . 3 907 .-5 —

G, Innere Kriegslasten 11 , 5 298 , 5 —

Außere ^ 660 , 0 1793 , 7 -

Summe 11t ( A- H) 1022 , 6 6853 , 5 173 , 7
Davon ab ;
Ausgabekurzungen bei
den fortdauernden u .
einmaligen Ausgaben
f . Reichsheer u *
Reichsmarine — — —

1022 , 6 6833 , 3 173 , 7
Hierzu Summe Is 9383 . 5 3406 , 1 -
Haushaltsansatz 10406 , 1 10239 , 4 173 , 7

ALLE ZAHLEN
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1 , 6
3 , 2

- 1 , 6
- - 3 , 2 :

— - 1 , 6
- 3 . 2

13 , 4 - 13 . 4 — — - 13 . 4

37 , 5 - 32 , 8 - * - 32 , 8

14 , 1 - 12 , 5 - - - 12 , 5

0y8
1046 , 2

15 ?5

- 0 , 8
- 1032 , 0

+5 , 4
15 , 3 -

- 0y8
+15 %) —1016 ^7

+5 ?4

41 . 7
150 ; 2

30 . 8
264J5

16ölf3

- 36 , 3
- 115 , 8

- 1 ; 6
- 54 . 5

- 1280 , 9

0 , 1
1 , 7

150 . 0
167 . 1

65 . 9
11 . 9

150 , 0
227J8 ^

- 36 , 3
- 65 , 8 - 181 , 6
- 10 , 2 - 11 , 8

- 60 , 7 - 1341 ?*6

56 , 1
689 . 7

1646 <8
907 . 5
293 . 5

1793 ^ 7

- 52 , 0
- 664 , 4

- 1646 , 8
- 906 , 2

- 287 , 0
- 1133 , 7

70 , 1
10 , 6 20 , 0

- . - 52 , 0
-664c4

- - 1646 , 8

+70 , 1 ^ 836 , 1
- 9 . 4 - 296 *4

- - 1133 , 7
7007 , 0 - 5984 , 4 247 , 8 247 ?3 - .̂984 . 4

- 7 . 0 +7 . 0 - T-7 . 0
7000 . 0 " 5977 , 4 247 , 8 247 , 8 - - 5977 , 4
3406 . 1 +5977 . 4 r - r +5977 , 4

10406 , 1 - 247 , 8 247 , 8

IN MILLIONEN RM
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folgen , nämlich Kriegslasten und Kriegs¬
renten , den Reichshaushalt mit einer Sum¬
me belasten , die die Hälfte des gesamten
Zuschussbedarfs ausmacht . Nicht ganz ein
Viertel entfällt auf die inneren Verwal¬
tungsausgaben des Reiches , unter denen
die Reichsarbeitsverwaltung mit einem
Bedarf von 1032 Millionen bei weitem über¬
wiegt ; sie umfasst fast 5/ 6 dieser Aus -
gabengruppe , Ebenfalls fast eine Milliar¬
de RM entfällt auf die Reichsschuld , aus
deren Haushalt im Jahre 1931 420 Millio¬
nen an schwebenden Reichsschulden abge¬
deckt werden sollen . Etwa ein Zehntel dos
gesamten Reichszuschusses wird für die
Landesverteidigung ausgeworfen . Die bei¬
den letzten Posten schliesslich umfas¬
sen den Etat des Auswärtigen Amts mit
seinen gesamten Aussenstellen und die
sogenannten '̂allgemeinen Reichsstellen *' y
dsh , den Reichspräsidenten mit seinem
Büro , den Reichskanzler mit Reichskanz¬
lei und Reichszentrale für Heimatdienst ,
den Reichstag und den Rechnungshof

3i ) Die Reichssteuern 1931

Für die Entwicklung der Wirtschaft
und damit auch für das Gelingen des Haus¬
haltsplanes ist es von schwerwiegender
Bedeutung , auf welche Weise bezw . aus wei¬
chen Quellen der erforderliche Bedarf auf¬
gebracht werden soll . Um in dieser Hin¬
sicht zu einem richtigen Bild zu gelangen ,
ist es aber notwendig , . auch den Finanzaus -

. gleichsplan in die Untersuchung einzubezie¬
hen , da ja am Ertrag einer Reihe von Reichs
steuern die Länder und Gemeinden namhaft
beteiligt sind . Über den Umfang dieser
Beteiligung der Länder und Gemeinden gibt
die nachstehende Tabelle des Finanzaus¬
gleichsplanes Aufschluss , welche nach den
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beiden grossen Gruppen der Reichsabgaben ,
nämlich nach den Besitz - und Verkehrs -

- steuern einerseits und deh Zellen und Ver¬
brauchsabgaben andererseits gegliedert ist ?

Soll Anteile Reichsanteile
der der Länder vH . in in v . IL
ges , and Gemein - Mill . der

Reichs , den RM Summe
steu - v ., Milli der

ern RM Reichs
Ao Besitz - und Yerkehrsstsu ern entei¬

leEinkommen -
Steuer 2805 ^ 75 1870 25 935 15 ; 2
Körperschafts¬
steuer 410 75 295 25 115 1 <8
Vermögens¬
steuer 365 - ... 100 365 5 ; 9
Aufbringungs¬
umlage 180 - - 100 180 2 ., 9
Erbschafts¬
steuer 90 - 100 90 1 ^5
Umsatzsteu ^
er 1040 30 300 70 740 12y0
Grunderwerb -
steuor 40 96 2 0 , 03
Eapitalverkehrs -
steuer 93 100 93 1 ^^
Kraftverkehrs¬
steuer 230 96 221 4 Q Oy-,-
Yersicherungs -
steuer 65 - 100 65 1 , 0
Rennwettst < 36 96 4 1 n fV "'

Lotteriest * 60 - 100 6-1 1 , 0
Wechselst . 45 ' 45 0 , ^
Beförderungs¬
steuer 320 - 100 320 5, 2
Obligationen¬

0 . 02steuer 1 — -- 100
Summe A 5780 2759 3021r d*. 48 y8



- 84 -

B. Zölle und Verbrauchsabgaben
Zölle 1175 — 100 1175 19 , 0
Tabaksteuerll87 - 100 1187 19 , 3
Zuckerst . 150 - 100 150 2 , 4
Biersteuer 510 144 100 366 6 , 0
S^iritusmo -
nopol 230 - - 100 230 3 , 7
Essigsäure¬
steuer 3 - 100 3 0 , 04
Schaumweinst , 8 - 100 8 0 , 1
Zündwarenst . 14 - 100 14 0 , 2
Zündwaren¬
monopol 3 - 100 3 0 , 04
Leuchtmittel¬
steuer 12 100 12 0 , 2
Spielkartenst . 2 , 4 - 100 2 0 , 03
Statistische
Abgabe 3 — 100 3 0 , 04
Süßstoffstc 0 . 4 — 100 0 , 4 -
Mineralwasser¬
steuer 30 29 100 1 0 , 02
Branntwein¬
ersatzsteuer 0 , 02 -- — 100 0 , 02 -
Mineralölst ; 15 100 15 _ 0 , 2
Summe B 3343 - 173 rd . 3169 rd . 51 . 2
Ergänzungs¬
anteile nach
§ 35 +33 - 33
Gesamtsum¬
me 9123 2966 6157 100 , )

4*)' Die Einkommensteuer von 2805 Mill .RM setzt
sich zusammen auss
a . Lohnsteuer ( allgemein ) 1306 Mill . RM
b . Ledigensteuer 120 M W

c . Steuerabzug vom Kapitalertrag 90 " "
d . veranlagte Einkommenst . 1205 " "
e . Zuschlag zur Einkommenst . 84 " "

2805 Mill . RM
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Wie zum Teil schon aus dieser Übersicht
hervorgeht , unterscheidet der Finanzaus¬
gleichsplan vom Gesichtspunkt der Beteili¬
gung aus drei grosse Gruppen von Steuern ,
und zwar : die Grunderwerbsteuer , die Kraft¬
fahrzeugsteuer und die Rennwettsteuer , von
denen das Reich nur 4 v „H. als Erhebungs¬
kosten zurückbehält , sodass 96 v *H. den
Ländern und Gemeinden Zufällen ^ dann die
Einkommen - , Körperschaftssteuer und Umsatz¬
steuer , bei welchen das Reich 70 v . H. (Um¬
satzsteuer ) bezwi 25 v . Hc (Einkommen und
Körperschaftssteuer ) erhalt , und schliess¬
lich die Bier - und Mineralwassersteuern ,
an denen die Länder und Gemeinden mit ei¬
nem Betrag von insgesamt 144 Millionen EM
(Biersteuer ) bezw ^ 28 , 8 Millionen RM (Mi¬
neralwassersteuer ) beteiligt sind .

Die Zahlen in der Tabelle sind jedoch
auch unter Bedachtnahme darauf ermittelt ,
dass für die Berechnung der Länderanteile
die Ledigensteuer und der Zuschlag ( die
dem Reich zur alleinigen Verwendung ver¬
bleiben ) ausscheiden , dass das Aufkommen
aus der allgemeinen Lohnsteuer ^ soweit
es den Betrag von 1300 Millionen über -
steigt , für einen besonderen Zweck ( Stär ^
kung der Khappschaftsversicherung ) gebun¬
den ist - die Länderanteile sind daher nur
aus folgendem Aufkommen zu berechnen ^
a . Lohnsteuer 1300 Mill . RM
b . Steuerabzug vom Kapital¬

ertrag 90 " "
c . veranlagte Einkommensteuer 12 05 " "

zusammen 2595 Mill .RM
und dass den Ländern im Hinblick auf die
Kürzung der Gehälter der Beamten der Län¬
der und Gemeinden die Hberwelsungen um
100 Millionen gekürzt sind , die zu 76 Milli¬
onen den Einkonnnensteueranteilcn ; zu 12



- 86 -

Millionen den Umsatzst euerant eilen entnom¬
men werden . Die Kürzung der Überweisungen
um 100 Mill . RM wird dadurch ausgeglichen ,
dass die Kürzung der Beamtengehälter be¬
reits am 1 . Februar 1931 eintrat , wodurch
für die Länder und Gemeinden im Etatjahr
1930 eine Ausgabenersparnis von rund 45
Millionen eintritt , und dass ferner das
Reich ermächtigt wird , 1931 den Ländern
50 Millionen in bar oder in Vorzugsaktien
der Reichsbahn , die sich im Reichsbesitz
befinden , zurückzuerstatten .

Wie bereits ausgeführt , blieben die
Steuereinnahmen im Jahre 1930 erheblich
hinter dem Schätzungen zurück ? Es wurden
daher die Beträge für 1931 wesentlich nied¬
riger eingestellt als im Haushaltsplan
1930 * Insgesamt wurde mit einem Minderauf¬
kommen gegenüber dom Soll von 1930 in Hö¬
he von 1143 Millt EM gerechnet . Abgesehen
von der Beibehaltung der Ledigensteuer
und des 5 %igen Zuschlages zur Einkommen¬
steuer bei den Einkommen über 8000 RM
sind 167 Mill . RM als neue steuerliche Be¬
lastung in den Etat 1931 eingestellt ? und
zwar durch stärkere Belastung des Tabaks *
Die Besitz - und Verkehrssteuern , sind an¬
gesetzt mit 5780 Mill ^EM gegen 5771 Nill *
RM im Vorjahre ,, also mit einem Minderer¬
trag von 991 Mill .RM oder rund 14 , 5 v . K<,
Die Zölle und Verbrauchsabgaben sind einge¬
stellt mit 3343 Mill . RM gegen 3494 Mill . RM
im Vorjahr , also mit 151 Mi Ai ^RH oder rund
4 ?3 v . H, wenigere

Der Unterschied gegenüber dem. Haushalt
1930 ist somit der , dass 1931 der Steuer¬
ausfall im Haushalt einkalkuliert und ge¬
deckt ist , 1930 dagegen ungedeckt war . Die¬
se vorsichtige Aufstellung des Haushaltes
1931 sollte verhindern , dass durch Ein¬
nahmeausfall 1931 wiederum ein Fehlbetrag
in dem Ausmass entstand wie für 1930
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bb. ) Die Wirtschaftskrise 1931
und der Hooverp ^an

1 . ) Die Wirtschaftskrise 1931

Dse an die vorsichtige Erstellung des
Haushaltsplanes 1931 geknüpften Hoffnungen
gingen aber nicht in Erfüllung , da unter
dem Drucke der allgemeinen Weltwirtschafts¬
krise schon seit Ende Mai eine offenkundig
gefahrdrohende Verschlechterung der Finanz -
und Wirtschaftslage Deutschlands eingetre¬
ten war und gleichzeitig der Zusammenbruch
der österreichischen Kreditanstalt eine an
sich unbegründete Beunruhigung auch der
deutschen Auslandsgläubiger ausgelost hat¬
te . Vergebens suchte man durch die zweite
Verordnung zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen vom 5 . Juni 1931 das Gleichgewicht
im Haushalt wieder hersusteilen und im Wege
der Diskonterhöhungvon 5 VcH* auf 7 v ,,H^
(13 * Juni 1931 ) und im Juli 1931 auf 10 v . H<
der infolge Zurückziehung beträchtlicher
kurzfristiger Guthaben seitens des Auslan¬
des immer stärker werdende Abnahme des
Reichsbankbestandes an Gold und Devisen
zum Schutze der Notendeckung entgegenzu¬
arbeiten .

Es wurde vielmehr von Tag zu Tag kla¬
rer ? dass schnellstens eine Erleichterung
von den Reparationszahlungen erfolgen muß¬
te . wenn nicht schwere Erschütterungen der
staatlichen Ordnung eintreten sollten . Um
die Mitte Juni verständigte deshalb die
Reichsregierung die beteiligten ausländi¬
schen Regierungen , dass sie in kürzester
Frist zu der im Youngplan eingebauten
Schutzmassnanme des Transfermoratoriums
werde greifen müssen , um Wirtschaft und
Währung Deutschlands zu sichern * So ge¬
rechtfertigt an sich diese Massnahme gewe¬
sen wäre , so hätte sie doch nicht den er -
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forderlichen unmittelbaren Nutzeffekt
haben können . Ein beträchtlicher Teil der
Zahlungen , der sogenannte ungeschützte
Teil in Höhe von 612 Mill .RM, wäre weiter
ins Ausland abgeflossen . Der andere Teil ?
der sogenannte geschützte Teil im Betrage
von etwas über eine Milliarde RM,. wäre
zwar im Lande verblieben , hätte aber für
die Zwecke der Gläubiger angelegt werden
müssen ? da ein eigentlicher und echter Zah¬
lungsaufschub erst ein Jahr nach Inkraft¬
treten des Transferaufschubes hätte durch¬
geführt werden können ^ Auch der reine
Transferaufschub wäre erst 3 Monate nach
seiner Erklärung durch Deutschland wirksam
geworden . Ferner wären mit der Erklärung
eines Zahlungsaufschubes durch Deutschland
kreditschädigende Auswirkungen ? eine star¬
ke Beunruhigung der Besitzer deutscher
Werte und sonstige abträgliche Folgen ver¬
bunden gewesene Trotz dieser Bedenken hät¬
te aber Deutschland zu den ihm zustehen¬
den Schutzmöglichkeiten des Youngplanes
greifen müssen ? wenn nicht überraschend
und unerwartet eine Hilfe von aussen ge¬
kommen wäre , die geeignet schien ? weit
wirksamer und rascher die drohenden Ge¬
fahren des Augenblickes zu bannen , als es
gemäss den Youngplan - Bestimmungen hätte
geschehen können * Diese Hilfe kam aus Ame¬
rika , dem Lande , das bisher immer am zu¬
rückhaltendsten in der Frage einer Er¬
leichterung der internationalen Kriegs ^
Schuldenlast gestanden hatte . Auch in
Washington hatte man mit begreiflicher
Aufmerksamkeit und wachsender Besorgnis
die schwierige Lage Deutschlands verfolgt .
Die Schilderung , die der in England wei¬
lende amerikanische Finanzminister Mellon
aus dem Munde der britischen Regierungs¬
leiter auf Grund eingehender unioffen -
mütiger Darlegungen des Reichskanzlers
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Dr . Brünung und des Reichsaussenministers
Dr„ Curtius gelegentlich ihres Besuches in
Cherquers erhielt und die er an seine Re¬
gierung weitergaby die Äusserungen aus Fi¬
nanz *- und Wirtschaftskreisen und die Berich¬
te des amerikanischen Botschafter Sackett
in Berlin gaben ein ungeschminktes Bild der
gefahrdrohenden Entwicklung und erweckten
in dem amerikansichen Präsidenten Hoover
die Erkenntnis , dass rasch etwas Durchgrei¬
fendes und Wirksames zur Rettung Deutsch¬
lands als des Hauptherdes der lähmenden
Wirtschaftskrise geschehen müsse . So ent¬
stand in kürzester Frist ? unbeirrt von
grundsätzlichen Bedenken ? diktiert von einem
energischen Willen zu einer raschen aber
doch wohlvorbereiteten Tat . der Hoover -
Plan vom 20 ^ Juni 1931 -

2 „ ) Der Hoover - Plan
vom 20 * Juni 1931

Der Vorschlag des Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Nordamerika sah
in klarer und einfacher Fassung die Ein¬
stellung sämtlicher , aus dem Weltkrieg
hervorgegangenen Schuldenzahlungen zwi¬
schen den einzelnen Staaten auf die Dau¬
er eines Jahres und zwar vom 1 « Juli
1931 bis zum 30 * Juni 1932 vor und wäre
zweifellos geeignet gewesen ^ der durch
die Kriegsschuldenlast Verzögerten Erholung
der Weltwirtschaft zu dienen ? den Schuld¬
nern Zeit zur Wiedererlangung ihrer Pros¬
perität zu gewähren und nicht zuletzt die
finanzielle und wirtschaftliche Erstar¬
kung Deutschlands zu ermöglichen ^

Dieser Plan fand in der ganzen We3t -
natürlich auch in Deutschland selbsty das
sich aus ihm eine fühlbare Erleichterung
seiner drückenden Lage versprach - begei¬
sterte Zustimmung . Lediglich Frankreich
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trachtete , trotz grundsätzlicher Aner¬
kennung der Bedeutung des Hoover - Gedan -
kensp den Ydung - Plan möglichst zu vertei¬
digen und machte eine Reihe von Vorbehal¬
ten ^ die hauptsächlich auf Einschaltung d . Bank
für internationalen Zahlungsausgleich , Wei¬
terleistung der ungeschützten Reichsmark¬
zahlungen an die Oststaaten , sofortige
Nachzahlung der gestundeten Beträge nach
Ablauf des Aufschubjahres , Abschüttelung
seiner Verpflichtungen hinsichtlich des
Garantiefonds , Aufrechterhaltung der Sach -
lieferungsvertrßge und Gewährleistung da¬
für zielten ? dass Deutschland die fi¬
nanzielle Entlastung nicht zu militäri¬
schen Rüstungen verwende .

3 ?) Die Regelung des Zahlungs¬
aufschubes .

Der zwischen Amerika und Frankreich
sich entspinnende Kampf führte zwar am 6 ..
Juli 1931 zu einer grundsätzlichen Eini¬
gung über die Durchführung des Feierjah -
res auf felgender G-rundlages Im Zeitraum
vom l . Juli 1931 bis 30 , Juni 1932 wird
Deutschland die gesamte Reparationszah¬
lung ^ die etwas über 1 7̂ Milliarden RM
betragen haben würde , gestundete Bereits
kommerzialisierte Schulden ^ d <=ho solche ^
deren Schuidticel sich in den Händen des
Publikums befinden ? wie die Young - Anleihe ^
Dawes - Anleihe usw „ müssen natürlich wei¬
ter bezahlt werden .

Diese gestundete Zahlung ist zu ei¬
nem noch nicht feststehenden , sicher aber
niedrigen Zinssatz zu verzinsen und ab 1 ,
Juli 1933 in 10 Jahren nachzuzahlen ( zu¬
rückzuzahlen ) . Eine am 7 ^ Juli vom Ameri¬
kanischen Auswärtigen Amte abgegebene Er¬
klärung spricht aber die Erwartung aus ,
dass es noch gelingen werde , Frankreich
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zu einer Verlängerung der Rüokaahlungsfrist
zu veranlassen , da Präsident Hoover die Frisl
von 10 Jahren als zu kurz betrachtet . Dem
französischen Standpunkt entsprechend wird
für den ungeschützten Teil der Reparations¬
zahlung , d . h , für 612 Millionen RM der Um¬
weg gewählt , dass dieser Teil nominell an
die Bank für internationale Zahlungen in
Basel gezahlt wird ; von dieser aber sofort
gegen Hinterlegung einer entsprechenden
Schuldverschreibung der Reichsbahn an Deutsci
land zurückgegeben wird *

Die Entschädigung der osteuropäischen
Staaten für den Fortfall ihres Anteiles
an der ungeschützten Reparationszahlung soll
durch einen ihnen von den hauptsächlichsten
Zentralnotenbanken durch Vermittlung der
BIZ zur Verfügung gestellten Kredit er¬
folgen .

Eine ganz besondere Schwierigkeit in
den Auseinandersetzungen mit Frankreich
machte die Frage des sogenannten Garantie -
fondSe Nach dem Young - Plan muss Frankreich
von sich aus im Falle eines deutschen Trans - ,
fennoratoriums den den übrigen loung - Plan -
G-läubigern dadurch entstehenden Zahlungs¬
ausfall bis zu einem Höchstbetrage von
500 Mill . EM decken , d *ha Frankreich muss
also hier einspringen ? damit die anderen
Gläubigermächte in erforderlichem Umfange
ihre eigenen Schuldenzahlungen an Amerika
weiterführen "können . Diese Verpflichtung
wurde Frankreich als Äquivalent dafür auf -
erlegts dass es an dem ungeschützten , d . h ,
auf jeden Fall zu zahlenden Teil von 612
Millionen RM mit 500 Mill , EM beteiligt wur-
de * In den französisch - amerikanischen Ver¬
handlungen hatte Frankreich versucht ? die¬
se Zahlungsverpflichtung auf Deutschland
abzuwälzen . Das ist von Amerika abgelehnt
worden . Eine endgültige Regelung dieser
Frage muss noch zwischen Frankreich und
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der BIZ erfolgen . In einem im Anschluss an
die französisch - amerikanische Einigung
von der französischen Regierung ausgegebe¬
nen Communique heisst es dazu ^ dass Frank¬
reich den Garantiefonds durch Monatsraten
in der von der BIZ benötigten Höhe lei¬
sten soll .

Im Endstadium der Verhandlungen zwi¬
schen Paris und Washington hat die Frage
der Sachlieferungen auf Reparationskonto
eine sehr wichtige Rolle gespielt . Diese
Frage sowie noch verschiedene andere aus
der Durchführung des Feierjahres sich er¬
gebenden rein technischen Fragen sollen von
einem Sachverständigen - Ausschuss geprüft
werden ^ zu dem die interessierten Mächte
Delegierte senden . Es ist aber ferner eine
Selbstverständlichkeit ^ die vom amerikani¬
schen Präsidenten Eocver nach erfolgter Ei¬
nigung mit Frankreich ausdrücklich betont
wurde ^ dass sich aus der Regelung der
Sachlieferungsfrage und der übrigen tech¬
nischen Fragen "keinerlei Belastung der
deutschen Reichskasse während des Auf¬
schubjahres '*ergeben darf „ Der Ausschuss
trat am 17 . Juli 1931 in London zusammen *

Diese Verzögerung und teilweise Ver¬
wässerung beeinträchtigte aber in Verbin¬
dung mit der inzwischen rasch fortge¬
schrittenen Zuspitzung der Krise in Deutsch¬
land den ursprünglich erhofften Erfolg des
Hoover - Planes schwerstens <,

ec , ) Die Sparmassnahmen bis zur
4 * Steuerverordnung vom
8 . Dezember 1931

1 * Allgemeine Massnahmen im Ver '
waltungswege

Die immerhin durch den Hoover - Plan
eingetretenen Erleichterungen konnten
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daher umso weniger zu einer Entlastung der
Wirtschaft verwendet werden , als die schon
früher erwähnte Kündigung kurzfristiger
Kredite - in der kritischen Zeit sind unge¬
fähr 3 bis 4 Milliarden RM in Gold und De¬
visen aus Deutschland zurückgezogen worden -
eine ausserordentliche Verknappung der
flüssigen Geldmittel verursachte .

Von diesen Devisenabzügen wurde insbe¬
sondere die Darmstädtcr und Nationalbank
betroffen ? bei der infolge des Zusammen-
bruches des Nordwolle - Ebnzernes stärkere
Abhebungen erfolgten * Sie war infolgedes¬
sen am 13 * Juli 1931 nicht mehr imstande ,
ihre Schalter zu öffnen * Dadurch wurde das
vorhandene Misstrauen gegen die deutsche
Wirtschaft wieder verschärft , was sich in
stark zunehmenden Abhebungen bei den übri¬
gen Banken bemerkbar machte « Es wurden da¬
her durch Notverordnungen des Herrn Reichs¬
präsidenten der 14 . und 18 . Juli als Bank¬
feiertage erklärt , auch wurden . die Börsen
bis auf weiteres geschlossen . Dem folgten
daun Beschränkungen des Zahlungs - y Über - '
weisungs - . Sparkassen - und Devisenverkehrs
-nach dem Auslande uswt Grosse Schwierig¬
keiten bereitete nunmehr das Wiederingang¬
setzen des Zahlungs - und Überweisungsver¬
kehrs . Die eingeführten Beschränkungen wur¬
den auf Grund verschiedener Notverordnungen
und Ausführungsvorschriften der Reichsre¬
gierung allmählich gelockert ? sodass schließ
lieh am 5° August 1931 der volle Banken¬
verkehr und am 8 . August 1931 der norma¬
le Sparkassenverkehr wieder zugelassen
werden konnten ^ nachdem durch die unter
Beteiligung des Reiches erfolgte Gründung
der Akzept - und Garantiebank eine Möglich¬
keit für die Beschaffung von zusätzlichen
Diskontkrediten gegeben und von der Reichs¬
bank der Diskontsatz bis auf 15 % und der
Lombardsatz bis auf 20 % heraufgesetzt
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worden war . Lediglich die Wertpapierbör¬
sen wurden noch geschlossen gehalten , a-
ber auch hier ist am 3 . September 1931
eine WiBderingangsetzimg erfolgt *

Die Bankfeiertag ^ und die sich da¬
ran anschliessenden Beschränkungen des
Zahlungsverkehrs hatten , wie das _nicht
anders zu erwarten war , einen sofortigen
starken Rückgang aller Steuerzahlungen
zur Folge ^ Dadurch waren aber alle Ver¬
waltungen gezwungen , sofort verwaltungs -
mässig den Schwierigkeiten zu begegnen .
Sie taten das in der Form , dass für die
Ausgaben nicht mehr die in den Haushalts¬
plan eingestellten Ansätze als massge¬
bend betrachtet wurden ? sondern dass Aus¬
gaben nur noch nach Massgabe der vorhan¬
denen Kassenmittel geleistet wurden . Da
anzunehmen war ? dass die Kassennot auch
während des Restes des Rechnungsjahres
zweifellos anhalten würde , war schon
durch dieses Kassendiktat zwangsläufig
eine grössere Ausgabenersparnis zu gewär¬
tigen . Hinzu kam , dass überall dort ? wo
es im Reiche und auch mehrfach bei den
Ländern vorgesehen war ? der Finanzmini¬
ster der Ausgabe der letzten 10 % der
Haushaltsbewilligung zustimmen musste ,
diese Zustimmung in den meisten Fällen
unterbleiben würde , sodass also auch hier
Sehr erhebliche Ersparnisse eintreten
mussten .

2 , ) Ersparnisse im Ver¬
ordnungswege . ;

Da der vorgenannte Weg nicht allein
zum Ziele führen konnte , weil alle die
Ausgaben nicht eingeschränkt werden konn¬
ten , zu deren Leistung eine gesetzliche
Verpflichtung bestand , musste diese ge¬
setzliche Schranke niedergelegt werden .



- 95 -

Um keine Zeit zu verlieren und die notwen¬
digen Ausgabeneinschränkungen sofort wirk¬
sam werden zu lassen ? wurde durch die Ver¬
ordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung
der Haushalte von Ländern und Gemeinden vom
24 * August 1931 den Ländern die Möglichkeit
gegeben ^ alle für den Ausgleich der Etats
von Ländern und Gemeinden notwendigen Mass¬
nahmen auch unter Abweichung vom Landes¬
recht im Verordnungswege vorzunchmcn * Die¬
se Verordnung ? deren Text im Beichsgcsets -
blatt nur etwa 15 Zeilen einnimmt , hat ei¬
ne ausserordentlich grosse Auswirkung ge¬
funden . Von ihr haben alle Länder Gebrauch
gemacht und damit auch bisher als zwangs¬
läufig geltende Ausgaben stark eingeschränkt .

Im Einzelnen sind auf Grund dieser Er¬
mächtigung insbesondere folgende Verordnun¬
gen erlassen wordene
Preussen am 12 , September 1931
Bayern am 26 . August un d

30 , Oktober 1931
Sachsen am 21 , September 1931
Württemberg am 26 ^ September 1931
Baden am 9 * Oktober 1931
Thüringen am 24 . September 1931
Hessen am 21 . September 1921
Mecklenburg - Schwerin am 22 September 1931
Oldenburg am 24 I September

17 , Oktober 1931
Braunschweig am 11 . September 1931
Anhalt am 24 . September 19 ^1
Lippe am 14 . September 1931
Mecklenburg - Strelitz am. 29 . September 1931
Hamburg am 1 . Oktober 1'931
Bremen am 5 * Oktober 1931
Lübeck am 26 . September 1931
Baden hatte bereits durch Notgesetz vom 10 .
Juli 1931 eine Kürzung der Beamtengehälter
unter die bisher vom Reiche vorgesehenen
Kürzungen vorgenommen .
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In Bezug auf Verwaltungsreform wurden viel¬
fach ; klarere und einfachere Zuständigkeits¬
abgrenzungen geschaffen , es wurde der Wir¬
kungskreis der Kommunalaufsichtsbehörden
erweitert ? die Anstellung berufsmässiger
Gemeindevorsteher in Gemeinden mit weniger
als 1500 Einwohnern beseitigte Das Verfah¬
ren in Verwaltungsstreitsachen wurde ver¬
einfacht , es wurden die Gesandtschaften
verschiedener Länder beim Reiche aufgeho¬
ben und Dienststellen (Kassen ? Berg - ? Bau - .
Bezirks - ^ Forstämter , Gerichte , ja sogar
Ministerien ) in grösser Zahl , aufgelassen .

Auf dem Gebiete der Rechtspflege wur¬
den Zuständigkeitsgrenzen erhöht , Gebühren
der Rechtsanwälte in Armensachen , bei gleich¬
zeitiger Erschwerung der Inanspruchnahme
des Armenrechtes eingeführt und verschie¬
dentlich Beteiligungen des Staates , bezws
Erhöhungen seiner Beteiligung an den Ge¬
bühren der Notare verfügt .

Im Schulwesen war Hinaufsetsung der
Pflichtstundenzahl der Lehrery HinaufSet¬
zungen der Kinderzahl in den einzelnen
Klassen ? Verminderung der Klassenzahlen ,

.Aufhebung und Zusammenlegung von Schulen
und Einschränkungen des wahlfreien Unter¬
richtes vorgesehen *

Bei den Personalausgaben wurden An-
gleichungen der Bezüge der Länder - und
Gemeindebeamten an die Bezüge der Be¬
amten des Reiches ,- Besoldungskürzungen ,
Aufnahmesperre , Vorrückungshemmungen , Her¬
absetzung der Höchst - Pensionsquote , Kür¬
zungen der Höchstpensionen und Pensicns -
kürzungen bei anderweitigem Arbeitsein¬
kommen durchgeführt ,

dd. ) Die vierte Notverord¬
nung zur Sicherung von
Wirtschaft und Finan¬
zen (und zum Schutze
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des inneren Friedens vom 8 .
Dezember 1931 .

In dieser Notverordnung äussert sich
zum ersten Male der national - sozialistische
Einfluss auf finanzpolitischem Gebiete ,
doch wurden die angestrebten Ziele in der
Literatur "national - wirtschaftliche " ge¬
nannt .

1 . ) Nationalwirtschaftli¬
che Ziele

Infolge der langandauemden Weltwirt¬
schaftskrise hat sich die wirtschaftliche
und soziale Lage Deutschlands in der zwei¬
ten Hälfte 1931 weiter verschärft * In Er¬
kenntnis dieser Entwicklung hatte die
Reichsregierung bereits bei Erlass der
Notverordnung vom 6 . Oktober 1931 er¬
klärt ; dass weitere entscheidende Nass¬
nahmen zur Entlastung der deutschen Wirt¬
schaft alsbald notwendig seien ^ Inzwischen
hatten die Beratungen des Wirtschaftsbei¬
rates der Reichsregierung stattgefrnden ^
Auch hierbei zeigte sich klar %dass der
Sinn der in Aussicht zu nehmenden neuen
Massnahmen der sein müsse , zur Verminde¬
rung der Arbeitslosigkeit und anderer wirt¬
schaftlicher Schwierigkeiten die nnüwendnn -
gen der gesamten Wirtschaft in rniien 1.1a*-
ße an die Vermögens - und Einkonn onslagc in
Deutschland anzupassen , unter gleichzeiti¬
ger Abstimmung der einzelnen Anincndungon
und Werte aufeinander . Nicht zuletzt zwang
hierzu das Absinken der englisch ' Wan"'- e,
dem zahlreiche andere Valuten gn . 1 - ^ v
Dadurch wurde die Einfuhr dieser Linden
nach Deutschland erleichtert , di cign o
Ausfuhr zurückgedrängt . Hierzu knn dann
sich die fremden Staaten mehr un =iehr
durch Zö^le und ähnliche Massnah n



- 98 -

die deutsche Einfuhr absperrten . Auch der
Abzug fremder kurzfristiger Gelder aus
Deutschland hatte inzwischen trotz der
hierüber getroffenen Abmachungen in be¬
trächtlichem Ausmasse angehalten . Eine
Anzahl von Ländern war sogar dazu über¬
gegangen , ihre Zahlungsverpflichtungen
nach Deutschland nicht mehr in ihr ^ r Wäh¬
rung , sondern nur durch Warenlieferungen
zu erfüllen .

Alle diese ungünstigen Umstände ha¬
ben einen starken Rückgang im deutschen
Geschäftsleben verursacht , der die Er -
zcugungy die Umsätze und den Verkehr im¬
mer weiter einschrumpfen liess , Infolge¬
dessen konnten nur sehr tiefe Eingriffe
Erfolg versprechen ^ wenn das klar erkann¬
te und unverrückbar feststehende Ziel er¬
reicht werden sollte , nämlich die Wett¬
bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
..rneut zu stärken und die grosse Arbeits¬
losigkeit zu mindern ^ Nachdem in den Be¬
ratungen des Wirtschaftsbeirats wertvolle
erarbeiten geleistet worden waren , brach -

die neue Notverordnung des Herrn Reichs
.-'äsidenten den Niederschlag dieser Ent -

Schliessungen der Reichsregierung ,.
Um das gesteckte Ziel zu erreichen .

:ssten zwei Gesichtspunkte in den Yor -
rgrund gestellt werden .

Ausgangspunkt jeder Gesamtwirtschaft
u die Erhaltung oder Schaffung des Aus¬
elchs der öffentlichen Haushalte * Wenn
.3h die Durchführung dieses Grundsatzes
3snahmen verlangte , die in gewissem

- er scheinbarem Gegensatz zu dem anderen
sichtspunkt , nämlich der Erleichterung

ir Gesamtproduktion , zu stehen schienen ,
nnte an solchen etatrechtlichen Not -
ssnahmen leider nicht vorbeigegangen

irden . Wenn in der ersten Hälfte des
ares noch die Hoffnung bestehen konnte ,
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die Wirtschaft von weiteren Opfern zum
Ausgleich der öffentlichen Haushalte zu
verschonen , so hat eben die katastrophale
Entwicklung der weltwirtschaftlichen Lage
diese Hoffnung zunichte gemacht . Die soeben
in Gang gekommenen Verhandlungen in Basel
über entscheidendste Fragen der deutschen
G-esamtpolitik sowie die internationalen
Verhandlungen über die Stillhalteabkommen
machten es zur gebieterischen Notwendig¬
keit , die letzten Mittel für den Ausgleich
der Haushalte der öffentlichen Hand einzu¬
setzen . Hierbei war zu berücksichtigen ,
dass die Etatssicherung auch mitentschei¬
dend war für die Aufrechterhaltung der deut¬
schen Währung . Reichspräsident und Reichs¬
regierung lehnten in voller Übereinstimmung
mit der Reichsbank ab ? durch geldpolitische
Experimente die Sicherheit der deutschen
Wahrung zu gefährden , da sie überzeugt wa¬
ren , dass dadurch nur unübersehbarer Scha¬
den entstehen könne . Sie hofften , dass auch
das deutsche Volk die von ihm geforderten
Opfer bringen werde , um seine Währung zu
erhalten .

Abgesehen von dieser notwendigen Si¬
cherung der Haushalte , verfolgte die neue
Notverordnung das Siel , die Gesamtproduk¬
tion . Umsatz und Lebenshaltung des deutschen
Volkes in jeder nur irgendmöglicW - . Weise
zu entlasten . Um die Produktion / entla¬
sten , war an einer weitem Senkuo / on Löh¬
nen und Gehältern nickt vorbeizv . *.-! n . Wie
aber schon bei den Beratungen yt -
schaftsbeirates klar ausgcsprooi
war eine Senkung von Lehnen und " ö - .
ohne Sicherstellung gleichzeitig
entsprechender Senkung der Prei .
bar , da sonst eine verhängnisvoJ
fung der Kaufkraft die Folge hä
müssen , In klarer Erkenntnis di
che brachte daher die neue Notv .
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umfassende und einschneidende Vorschrif¬
ten zur Senkung der Preise jeglicher Art .
Die gebundenen Preise wurden gesenkt , ein
Schutz der Bevölkerung gegen Uberteuerung
von Preisen für lebenswichtige Gegenstände
des täglichen Bedarfs wurde eingebaut . Die
öffentlichen Tarife , insbesondere ln wei¬
tem Ausmass die Gütertarife der Reichsbahn
wurden ermässigt , und vor allem war bei
der grossen Bedeutung des Mietzinses für
den Einzelhaushalt auch eine beträchtli¬
che Senkung der Mieten vorgesehen . Um das
Endziel zu erreichen , waren aber ferner
einschneidende Massnahmen auf dem Gebiet
der allgemeinen Zinssenkung erforderlich .
Die Reichsregierung war sich der grossen
Bedeutung dieser von ihr gefundenen neu¬
artigen Vorschriften wohl bewusst , sah
aber nach reiflicher Prüfung und Anhörung
erster Sachverständiger keine Möglichkeit ?
an dem Zinsproblem vorbeizugeheiiy wann das
allgemeine Ziel der gesamten Preisermässi -
gung erreicht werden sollte *

Erst nachdem durch Mass - nahmen sol¬
cher Art ein wesentliches Ahgleiten sämt¬
licher Preise sichergestellt war , hat
sich die Reichsregierung zu dem erneuten
Eingriff in Löhne und Gehälter entschlossen ,
Die schicksalhafte Verbundenheit von Löh¬
nen und Preisen blieb selbstverständlich
auch für die Zukunft erhalten « Sollten
noch nicht übersehbare Umstände eintreten ^
die die Wechselbeziehungen zwischen Löh¬
nen und Preisen wesentlich veränderten , so
wäre eine neue Lage entstanden . Gerade um
eine unerträgliche Schrumpfung der Kauf¬
kraft des deutschen Volkes zu vermeiden ,
sah die Reichsregierung es als ihre vor¬
nehmste Pflicht an , darauf zu achten , dass
der damalige Stand von Löhnen und Gehäl¬
tern nur bei einem entsprechend tief ge¬
haltenen Stande aller Preise aufrecht
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erhalten bleiben konnte .
Um die vorstehend dargelegten Ziele

der neuen Notverordnung gliederte sich eine
Fülle von anderen Massnahmen , die sämtlich
in einem engen Zusammenhang zu dem Gesamt -
programm standen * Die neue Notverordnung
enthielt keine Bestimmung , die nicht unter
diesem grossen und allgemeinen Gesichtswin¬
kel zu verantworten gewesen wäre * Um die Um-
und Einstellung der Gesamtwirtschaft auf
die in wesentlichem Ausmass geänderte Grund -
läge möglichst reibungslos durchführen zu
können ? enthielt die Notverordnung in ih¬
rem Schlüsse noch wichtige Bestimmungen ,
die dem Schutze des inneren Friedens die¬
nen sollten .

2 ; ) Gruppen der national -
wirtschaftlichen Ziele

Die im einzelnen getroffenen Massnahmen
lassen sich hinsichtlich ihrer Tendenz in
mehrere grosso Gruppen zusammenfassen .

Zur Preis - und Zinssenkung wurde ins¬
besondere eine Herabsetzung aller durch
Kartelle ,- Syndikate * Preisabmachungcn und
dergleichen gebundenen Preise angeordnet
und zur Beeinflussung der Preise lebens¬
wichtiger Waren und wirtschaftlicher Lei¬
stungen des .freien Marktes ein Reichskcm -
missar zur Preisüberwachung mit ausseror¬
dentlichen Vollmachten eingesetzt * Ferner
wurde eine Senkung des Zinsfusses für al¬
le langfristigen Forderungen vorgesehen
und es wurden Sicherungen für die künftige
Zinspolitik geschaffen * Zur Förderung dieser
Zwecke wurden gleichzeitig Ermässigungen
der Normal - und Ausnahmetarife der Reichs¬
bahn im Güterverkehr und steuertechnische
Erleichterungen durchgeführt . (Aufhebung ?
bezw . Herabsetzung der Steuerverzugszu¬
schläge , Verzugszinsen usw . )
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Auf dem Gebiete der Wohnungswirt -
scbaft wurde die Hauszinssteuer endgül¬
tig geregelt und die Wohnungszwangswirt¬
schaft insbesondere bei grösseren Wohnun¬
gen aufgehobene Ferner wurden vorzeitige
Kündigungsmöglichkeiten und Voraussetzun¬
gen zur Mietzinssenkung für Alt - und Neu¬
bauwohnungen und gewerbliche Räume ge¬
schaffen , Die Zwangsvollstreckung auf un¬
bewegliches Vermögen überhaupt und ganz
besonders auf landwirtschaftliche Grund¬
stücke wurde zum Schutze der Eigentümer
und der Hypothekargläubi ^ er erschwert .
An sonstigen wirtschaftlichen Massnahmen
seien noch erwähnt : Steuerliche Erleich¬
terungen für die Aufteilung grösser Ge¬
sellschaften und für die völlige Auflö¬
sung von Gesellschaften , Berücksichtigung
von Wertänderungen für die Einheitsbewer¬
tung und Vermögenssteuerveranlagung , vor¬
übergehende Ausserkraftsetzung der Mine¬
ralwassersteuer und Erleichterung der Bi¬
lanzierungsvorschriften .

In der Sozialversicherung wurde ohne
Minderung der Renten selbst die Bezugs¬
dauer für Kinderzuschüsse und Waisenren¬
ten beschränkt (15 . Lebensjahr ) ? die Mög¬
lichkeit des doppelten und dreifachen Ren¬
tenbezuges eingeengt ? der Friede zwischen
Ärzten und Krankenkassen gesichert und
bei der Fürsorge dem Ermessen ein weite¬
rer Spielraum geschaffen ^

Auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes
wurde unter Beibehaltung der rechtlichen
Grundlagen des kollektiven Arbeitsrechtes
und unter Vermeidung nicht unbedingt not¬
wendiger Eingriffe eine allgemeine Sen¬
kung der Löhne und Gehälter in die Wege
geleitet und eine Verfeinerung des Ta¬
rifvertragssystems vorbereitet .

Zur Sicherung des öffentlichen Haus¬
haltes wurde die Umsatzsteuer erhöht
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( ausgenommen Brot , Getreide , Mehl , Back¬
waren u . dgl . ) , die Ausgleichsteuer ( für
eingeführte Waren ) neu geschaffen und die
Phäsenpauschalierung eingeführt , Ferner wur¬
den die Termine für die Einkommensteuer -
Vorauszahlungen vorverlegt , die Reichs¬
fluchtsteuer mit ungemein scharfen Siche -
rungsmassnehmen und die Steuer für Wertpa¬
pergeschäfte , welche die Banken in sich
ausgleichen ? neu - bezw . wiedereingeführt
und Vorkehrungen zur gleichmässigeren Be¬
lastung mit Realsteuern getroffen ^

Schliesslich wurden zum Schutze des
inneren Friedens die Vorschriften gegen
den Waffenmissbrauch ergänzt ? die Vorschrif¬
ten betreffend den Ehrenschutz verschärft ,
das Recht zum Tragen von Uniformen und Ab¬
zeichen eingeschränkt und zur Wahrung des
Weihnachtsfriedens bis zum 3 * Januar 1932
alle öffentlichen politischen Versammlun¬
gen und Aufzüge verboten .

3<?) Die Auswirkung auf die
Etatlage des Reiches

Der im September von der Reichsregie¬
rung erneut aufgestellte Haushalt für 1931
schloss im ordentlichen und ausserordent¬
lichen Haushalt auf der Einnahme - und Aus¬
gabenseite mit 9150 Mill +EM ab * Im Rechnnngs
ergebnis für 1930 betrugen die Gesamtausga¬
ben einschliesslich der Reste 11 <.935 Milli¬
onen RM.* Somit war der Ausgabenstand , im
Reich um fast 3 Milliarden RM gesunken ,
Euwa zur Hälfte beruhte diese Scnkuu ; auf
der Verminderung der Reparations ^ahluu ûn
infolge des Hoover - Jahres ^ Bei der rüh¬
men ist mit einem Minderaufkommen vo
850 Millionen gegenüber dem Rec <.inu -.r .;.er '--
gebnis von 1930 gerechnet worden «
Ergebnissen des steuerlichen Aufkommens in
den Monaten September bis November musste
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mit einem weiteren Ausfall von rd . 200
Mill . RM im Jahre 1931 gerechnet werden .
Dazu kam, dass bei der Kapitalmarktlage
in Deutschland mit dem Aufkommen des Er¬
löses aus dem Verkauf von 150 Mill . RM Vor¬
zugsaktien der deutschen Relchsbahngesell -
schafty der als Einnahme in den Etat ein¬
gestellt war , nicht gerechnet -werden konn¬
te * Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag
sollte durch das Aufkommen aus dem Münz¬
gewinn und durch die Massnahmen der Not -
Verordnung ? die Kürzung der Gehälter
vom 1s Januar ab , die Erhöhung der Um¬
satzsteuer auf 2 v „H. und die Vorverle¬
gung der Einkommensteuerzahlung des April
auf den März gedeckt werden , Somit war
der Haushalt des Reiches gesichert ? auch
wenn die bis dahin für die Unterstützung
der durch Wohlfahrtserwerbslosenlasten be¬
sonders belasteten Gemeinden vorgesehe¬
nen 230 Mill . RM im Verlaufe des Winters
nicht ausrcichen sollten , sondern er¬
höht werden müssten .

Die vom 1 , Januar 1932 ab vorgesehe¬
ne weitere Gehalts - und Lohnsenkung bei
den Beamten , Angestellten und Arbeitern
betrug 10 v , H. Da die Kürzung bei den
Beamten und Angestellten an den vor den
bisherigen Kürzungen festgesetzten Dienst¬
bezügen vorzunehmen war , ist in der Ver¬
ordnung ein Kürzungszusatz von 9 VaH.
vorgeschrieben ; dieser Satz bedeutet
eine Kürzung der Bezüge um etwas mehr als
10 v -iHe Der Haushalt für das Jahr 1932
würde sich , wenn die Reparationslast die
gleiche bleibt , wie unter dem Hoover - Plan ,
auf der Einnahmeseite auf 7830 , auf der
Ausgabenseite auf 8790 Mill . RM belaufen .
Hierbei ist davon ausgegangen worden , dass
das Steueraufkommen gegenüber dem voraus¬
sichtlichen Ist - Ergebnis von 1930 also um
rd . 1^2 Milliarden Zurückbleiben wird .
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Der Fehlbetrag von 960 Mill . RM soll¬
te dadurch gedeckt werden , dass infolge
der Gehalts - und Lohnkürzungen eine Erspar¬
nis von rd . 200 Mill . RM eintritt und die
Erhöhung der Umsatzsteuer rd . 700 Mill ^RM
erbringt . Der verbleibende Fehlbetrag von
60 Mill . RM sollte durch weitere Ersparnis¬
se abgedeckt werden ? die sich infolge der
Mietprcis - und Zinssenkung bei den sachli¬
chen Ausgaben erzielen lassen dürfen , Der
Etat 1932 würde damit auf Einnahme und Aus¬
gabe mit 8530 Mill . RM abschlicssen . Das
bedeutet gegenüber dem Rechnungsergebnis
des Jahres 1930 eine Senkung von rund
3^ 2 Milliarden RM.

d ., ) Die Finanzen Deutschlands im letz¬
ten republikanischen Jahre 1932

aa . ) Die kommunale Finanz¬
wirtschaft und die Sicherung
einer geordneten Finanzgeba¬
rung in den Gemeinden und
Gemeindeverbänden

1 , ) Die kommunale Finanzwirt¬
schaft

Im Rahmen der deutschen öffentlichen
Verwaltung sind die Gemeinden am mittelbar¬
sten an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
beteiligt . Kraft der Universalität ihrer
Zuständigkeit ? die weit über das Mass der¬
jenigen Betätigung hinausgeht , die im all¬
gemeinen den Gemeinden in anderen Staaten
eingeräumt ist , haben sie einen überaus
weitgezogenen Aufgabenkreis . Diese Aufga¬
ben sind im wesentlichen Wohlfahrts - und
Gesundheitswesen (Armenfürsorge . Kranken¬
häuser usw . ) , Bildungs - und Schulwesen ,
Strassenbau - und Wohnungswesen , Versorgung
der Bevölkerung mit Wasser , Gas , Elektrizi -
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tat und Verkehrsleistungen . Die Gemein¬
den haben - überall dort helfend und ver¬
waltend einzuspringen , wo keine besondere
gesetzliche Verpflichtung für Reich und
Länder besteht . Dies hat sich in den letz¬
ten Jahren insbesondere bei der Erwerbs¬
losenbetreuung bemerkbar gemacht , da alle
nicht von der Arbeitslosenversicherung
oder von der Krisenfürsorge betreuten Ar¬
beitslosen - namentlich langfristig Ar¬
beitslose - von den Gemeinden erhalten
werden mussten * Auf dem Gebiet der Er¬
werbslosenfürsorge ist den Gemeinen so
während der Krise in wenigen Jahren ein
gewaltiges neues Arbeitgebiet entstand -
den ? das ihre Finanzlage auf schwerste
beeinträchtigt hat . Nach dem Stande des
Rechnungsjahres 1931 betrugen die Ausga¬
ben der Gemeinden und Gemeindeverbände rd ,
7 Milliarden RN oder rd . 50 v *H? des ge¬
samten öffentlichen Finanzbedarfs ( ohne
Kriegslasten und Wehrmacht . ) .

Der durch Steuern zu deckende Be¬
darf der Gemeinden verteilte sich im
Rechnungsjahr 1931 auf die wichtigsten
Aufgabengebiete wie folgt :
Wohlfahrtswesen 46 , 0 v . H.
Schul - und Bildungswesen 17y5 ^ "
Strassenbau 10 , 2 " "
Wohnungsbau 4 , 7 " *'
Übrige Aufgaben 21 ^6 " "

Neben dem Schulwesen , dem Strassen -
und Wohnungsbau steht - bei weitem an
erster Stelle - das Wohlfahrtswesen . Die¬
ses beanspruchte 1931 46 v . H, des Gemein¬
dezuschussbedarfs . Im Jahre 1932 sind durch
das weitere Ansteigen der Erwerbslosenla¬
sten . und die Einschränkung der übrigen
Ausgaben die Lasten der Wohlfahrtspfle¬
ge und der Erwerbslosenhilfe auf mehr als
50 v . H+ des gemeindlichen Bedarfs ange -
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wachsen .
Die beispiellose Steigerung der Ausga¬

ben der Gemeinden für das Wohlfahrtswesen
hat zwei Gründe : Die Verarmung weitester
Bevölkerungsschichten durch den Krieg und
insbesondere durch die Inflation , die das
Vermögen des Einzelnen völlig vernichtete
und ihn der öffentlichen Fürsorge zur
Last legt . Der zweite noch entscheidende
Grund für die Wohlfahrtsbelastung der Ge¬
meinden ist die ständige Zunahme der lang¬
fristig Erwerbslosen , für die sie allein
einzustehen haben .

Die den Gemeinden zur Last fallenden Er¬
werbslosen - sie sind meist langfristig ar¬
beitslos - sind die wichtigste Erwerbslo -
sengruppe überhaupt geworden .

Die Zahl der unterstützten Erv/erben¬
losen betrug im Mai 1932 in der Arbeits¬
losenversicherung 1 . 140 . 000 = 23 v , H.
in der Krisenfür -

Die Gemeinden werden in kürzester
Zeit mehr als die Hälfte der gesamten Er¬
werbslosenlasten zu tragen haben .

Obwohl die Unterstützungssätze schon

Zahl der Erwerbslo¬
sen in gemeindli¬
cher Fürsorge am
Ende des Rechnungs¬
jahres

Gemeindliche
Erwerbslosen¬
lasten im Rech
nungsjahr in
Nill . BM

2250 , 000 am 31 . 5 *

430 . 000
1027 . 000
2120 . 000

270
605

1115
1550 ( in

ganzen Rech -
mmgs j ahr
1932 )

sorge
in der Gemeinde¬
wohlfahrt rund

1 . 633 . 000 = 33

2 . 225 *000 = 44 val
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auf den denkbar niedrigsten Satz herabge¬
schraubt wurden und heute die Erwerbslosen
mit durchschnittlich einer Mark täglich
ihren gesamten Lebensbedarf für sich und
ihre Familie einschliesslich Wohnungsmie¬
te bestreiten müssen , können auch diese
Mittel von den Gemeinden wegen des gewal¬
tigen Arbeitslosenheeres nicht mehr auf¬
gebracht werden . Die finanzielle Lage
ler Gemeinden und die Sorge um die Auf¬
bringung der Erwerbslosenunterstützungen
ist deswegen so besonders erschwert , weil
gleichzeitig mit den steigenden Wohlfahrts¬
lasten die Steuereinnahmen und die Erträ¬
ge des Erwerbsvermögens (Versorgungs - und
Verkehrsbetriebe ) bedrohlich zurückgegan¬
gen sinde Bei einer Zunahme der Erwerbs¬
losenlasten . um rund 1 ^25 Milliarden gegen¬
über 1929 sind die Steuereinnahmen gleich¬
zeitig um den gewaltigen Betrag von rund
ly 3 Milliarden zurückgegangen ? sodass sich
der finanzielle Status wesentlich um etwa
2 , 5 Milliarden EM verschlechtert hat . Die
Steuereinnahmen betrugen in Millionen RM:
im Rechnungsjahr 1929 4340 , davon Über¬
weisungssteuern 1600 ^ im Rechnungsjahr 1932
voraussichtlich 3050 , davon Reichsüberwei¬
sungssteuern 980 .

Dieser Steuerrückgang ist eingetre -
ten ^ obwohl die den Gemeinden neu eröff -
neten Notsteuern ( Bürgersteuer , Gemeinde -
biersteuer , Getränkesteuer ) vollkommen
ausgeschöpft wurden * Dar Zunahme der Er -
werb 'slosenlasten , die den Gemeinden durch
die Gesetzgebung des Reiches zugeschoben
würden , stehen an Reichsuberweisungssteu -
em von Jahr zu Jahr abfallende Einnah¬
men gegenüber . Das Verhältnis zwischen
Erwerbslosenlasten und Reichsüberweisungs -
steuern entwickelte sich in ungünstiger
Weise seit 1929 wie folgt :
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Gemeindliche Erwerbslosenlasten in v . H. der
Reichsüberweisungssteuer :
1929 : 16 , 9 ; 1930 : 41 , 4 ; 1931 ? 103 , 0 ;
1932 : 158 , 6 .
Die Gemeinden haben der Erschütterung ihrer
Haushalte durch steigende Wohlfahrtslasten
und Steuerruckgänge durch einschneidenden
Ausgabenahbau vorzubeugen versuchte Auf
Empfehlung des Städtetages sind zur Ab¬
deckung der entstehenden Fehlbeträge in den
Städten auf allen Verwaltungsgebieten Aus -
gabenabstriahe und Ersparnisse vorgenommen
worden ^ die durch einen Anteilsatz von 35
v *Hc am gesamten kommunalen Finanzbedarf
ohne Wohlfahrtslasten erkennen lassen , wie
ausserordentlich stark .der Wille zur Selbst¬
hilfe gewesen ist . Kein gemeindliches Auf¬
gabengebiet ist von den Abstrichen ver¬
schont geblieben .̂ Zahlreiche Schulen sind
aufgehoben und zusammengelegt , Lehrperso¬
nen in grcsser Zahl entlassen worden , Die
Klassenstärke ist in den Schulen so herauf -
gesetzt worden , dass oft über 60 Kinder in
einem Raun unterrichtet wurden ? denen dabei
weite Wege zur Schule zugemutet werden
musstenDer Wohnungsbau ? dem in den letz¬
ten Jahren wegen der schweren Wohnungsnot
das Hauptaugenmerk der Gemeinden gegolten
hatte , ist völlig stillgelegt worden und
beschränkt sich fast ausschliesslich aur
die Errichtung von Primitivsiedlungen , Ir .
Strassenbau sind die Mittel derart beschnit¬
ten worden ? dass nicht mehr die notwendig¬
sten Instandsetzungsarbeiten geleistet wer¬
den konnten , Die kulturellen Ausgaben der
Städte , die gleichfalls stark gekürzt wur¬
den , haben in einzelnen Gemeinden völlig ge -
strichen werden müssen . Die Ausgaben , die
die Städte zur Förderung der Leibesübungen
in den Jahren nach dem Kriege bir 1927 ha
ben machen müssen , um wenigsten ' etwas von
Öffentlicher Seite für die Ertüchtigung der
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Jugend zu tun , sind auf ein Minimun &e-
grenzt worden , was von den Städten noch
insgesamt an Ausgaben geleistet wurde ,
kann nur noch als Primitivprogramm bezeich¬
net werden , denn es erstreckte sich fast
ausschliesslich auf die Zahlung der not¬
wendigen , scharf reduzierten Gehälter , der
Fürsorgeunterstützungen , die dringendst
gebotenen Sachausgaben im Schul - und Ge¬
sundheitswesen und auf die Aufbringung
des Schuldendienstes .

Bei der reduzierten Ausgabenhöhe
spielte der Schuldendienst wegen seiner
fixen Grösse eine viel einschneidendere
Rolle als zu Zeiten normaler Finanzwirt¬
schaft , Die Gemeinden haben trotz der
schweren Belastungen ihren Schuldendienst
insbesondere gegenüber dem Ausland lau¬
fend erfüllt , und sie werden ihn weiter
tragen ^ wenn ihnen im Wohlfahrtshaushalt
die dringend geforderte Entlastung zuteil
wird * Gewiss ist das Tempo der Verschul¬
dung seit 1924 stärker als sonst gewesen ,
das hing aber damit zusammen , dass in die¬
ser Zeit von den Städten auf allen Gebie¬
ten die Versäumnisse von zehn Kriegs - und
Nachkriegsjahren nachgeholt werden mussten ^

2 . ) Die Sicherung einer ge¬
ordneten Finanzgebarung
in den Gemeinden und
Gemeindeverbändena

Die Sicherung der geordneten Finanz¬
gebarung in den Gemeinden und Gemeinde¬
verbänden bildete eine unerlässliche Vor¬
aussetzung für die Sicherung der Finanzen
des Reiches selbst , da dieses sich der
Hilfeleistung praktisch nicht entziehen
konnte , wenn in der Gebarung einzelner Ge¬
bietskörperschaften ernste Gefahren zu
Tage traten . Es wurde daher schon in der
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Verordnung des Reichspräsidenten zur Si¬
cherung von Wirtschaft und Finanzen vom
5 . Juni 1931 die Beteiligung der Bezirks¬
fürsorgeverbände ( Stadt - und Landkreise )
an den ausgeworfenen Zuschüssen des Reiches
zu den Ausgaben für die Wohlfahrtserwerbs¬
losen u . a , von der satzungsmässigen Sicher¬
stellung einer regelmässigen Prüfung der
Haushaltsrechnungen durch eine geeignete
unabhängige Stelle und von der satzungs¬
mässigen Sicherstellung einer Bekanntgabe
der Prüfungsergebnisse abhängig gemacht ,

Die Verordnung des Reichspräsidenten
über Massnahmen zur Erhaltung der Arbeits¬
losenhilfe und der Sozialversicherung so¬
wie zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten
der Gemeinden vom 14 . Juni 1932 erweiterte
diese Voraussetzungen für die Beteiligung
an den gleichzeitig erhöhten Dotationen
indem sie die satzungsmässige Feststellung
einer Haushalt - Kassen - und Rechnungsord¬
nung forderte . Die formale und verwaltungs -
mässige Sicherstellung einer geordneten
und sparsamen Finanzgebarung war aber eine
Forderung , die unabhängig von der Frage
einer Beteiligung an Reichs - oder Staats -
dotationen gegenüber allen Gemeinden und
Gemeindeverbänden erhoben werden musste ,
und zwar auch in deren eigenem Interesse ?
weil dies eine wesentliche Voraussetzung
für die Wiederherstellung des öffentlichen
Vertrauens in die Finanzwirtschaft der Kom¬
munalverbände bildete * In dieser Erkenntnis
hat insbesondere die kommissarische preussi -
sche Staatsregierung vorbildliche Arbeit
geleistet und im Anschluss an die erwähnten
reichsrechlichen Normen und in enger Zu¬
sammenarbeit mit den kommunalen Spitzenver¬
bänden unter dem 2 . November 1932 zwei für
alle preussischen Gemeinden und Gemeinde¬
verbände geltende Verordnungen erlassen ,
nämlich die Verordnung über die Haushalts -
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führung der Gemeinden und Gemeindeverbän¬
de ( Gemeindefinanzordnung - Gesetzgebung .
S. 341 ) und die Verordnung über die Auf¬
stellung von Stellenplänen in Gemeinden
und Gemeindeverbänden (Gesetzsammlung S.
347 ) .

bb . ) Öffentliche Finanzen und
Wirtschaft .

Die Entwicklung der öffentlichen Fi¬
nanzen ist in hohem Grade abhängig von dem
Gang der Wirtschafte Besonders seit dem
Jahre 1929 zeigte sichy in welchem Masse
die öffentlichen Haushalte konjunkturbe¬
dingt sinda

Während im Jahre 1929 das gesamte
Steueraufkommen ( einschl .. Zöllen ) in Reich ?
Ländern und Gemeinden noch 13y5 Milliarden
RM betrug , konnte im Jahre 1932 nur mit
einem Aufkommen von nicht mehr als 10
Milliarden RM gerechnet werden . Im Reich
ist ein Rückgang von 9 ; 2 auf 6 ?7 ? also um
2 , 5 Milliarden RM?? in Ländern und Gemein¬
den von 4 , 3 auf 3 ?3 ? also um eine Milliar¬
de RM eingetretene

Dabei sind in dieser Zeit zahlreiche
Steuererhebungen erfolgt und neue Steu¬
ern eingeführt worden ^ Im Reich sind z *B.
die Tabak - und Biersteuer erhöht ? die Zuk-
kersteuer verdoppelt worden ; neu einge¬
führt sind Mineralöl -steuer , Salzsteuer ?
Zuschläge zur Einkommensteuer bei Ledigen
und bei Einkommen über RM 800 $-^ Krisen -
veranlagtensteuer und Krisenlohnstener ,
die dann in einem Betrag zur Arbeitslosen¬
hilfe umgewandelt wurde . Für Länder und
Gemeinden seien erwähnt die Bürgersteuer ,
Getränkesteuer , Schlachtsteuer und Er¬
höhung der Gemeinde - Bicrsteuer . Diese
Steuererhebungen hätten im Reich 2 Mil¬
liarden , in Ländern und Gemeinden 0 , 5
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Milliarden RM erbringen müssen . Der Steu¬
erausfall im Jahre 1932 gegenüber 1929 be¬
trug also nicht 3 ?5 ? sondern tatsächlich
6 Milliarden RM.

Auch die anderen Einnahmen der öffent¬
lichen Hand wurden von der Wirtschaftskri¬
se stark beeinflusst . Gegenüber 1929 haben
im Jahre 1932 an Anleihen zur Deckung der
öffentlichen Haushalte 1 ^5 Milliarden RM
weniger aufgenommen werden können . Die Ver -
waltungseinnahmcn und die Einnahmen aus Er-
werbsvermögen - besonders bei Ländern und
Gemeinden ( Forsten usw . ) - sind um 0 , 7 Mil¬
liarden RM zurückgegangen ,.

Aber nicht nur die Einnahmen ? sondern
au*eh die Ausgaben waren sehr stark von der
Wirtschaftslage abhängig . Die Ausgaben für
die gesamte Arbeitslosenfürsorge (Arbeits¬
losenversicherung , Krisenfürsorge und Wohl¬
fahrtsunterstützung ) haben sich von 1^2 auf
3 Milliarden RM erhöht ,, Hierbei darf aber
nicht vergossen werden ? dass die Unterstüt¬
zungssätze , die der einzelne Arbeitslose
für sich und seine Familie erhielt ? inzwi¬
schen stark gesenkt wurden ^ und zwar in
der Arbeitslosenversicherung von durch¬
schnittlich 77 auf 41 RM? in der Krisen¬
fürsorge von 75 auf 49 RM und in der Wohl¬
fahrtsunterstützung von 49 auf 42 RM monat¬
lich , Ohne diese Senkung und ohne die wei¬
teren Sparmassnahmen würden die Ausgaben
für die Arbeitslosen noch um weitere etwa
1-/ 2 Milliarden RM gestiegen sein « Von dem
Mehrbetrag von 1^2 Milliarden trug die
Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung !
deren Beiträge seit 1929 mehr als verdop¬
pelt wurden und der auch die Beiträge zur
Arbeitslosenhilfe zuflossen , 0 ?7 Milliar¬
den RM, sodass die Haushalte des Reiches
und der Gemeinden um 0 , 8 Milliarden stär¬
ker belastet waren . Da weitere Steuerer¬
höhungen nicht möglich waren mussten die
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hierdurch nicht ausgeglichenen Verschlech¬
terungen der öffentlichen Haushalte durch
Einsparungen an den Ausgaben gedeckt wer¬
den . An den Beamtengehältem , Pensionen
und sonstigen Versorgungsgebühren , sowie
anderen Personalausgaben wurden 1 , 6 Mil¬
liarden RM gekürzt . Die sachlichen . Aus¬
gaben wurden aufs Schärfste gedrosselt
und um 3y5 Milliarden RM vermindert . Der
Wegfall der Reparationen erbrachte nach
Absetzung der besonderen , etwa 0 , 7 Mil¬
liarden RM betragenden Reparationssteu¬
ern eine Erleichterung des Reichshaus¬
haltes um 1 Milliarde RM&
Hieraus ergibt sich in grossen Zahlen , die
wegen ihrer summarischen Feststellung na¬
türlich keinen Anspruch auf unbedingte Ge¬
nauigkeit und Vollzähligkeit machen kön¬
nen ? folgende

Krisenbilanz der öffentlichen Haushalte :
A. Verschlechterungen

.1 . Krisenbedingte Mindereinnahmen Milliar¬
den RM

ls Steuerausfälle ohne Steuer -

3 . Verminderung der Verwaltungs
einnahmen u , Einnahmen aus
Erwerbsvermögen

2 . Mindereinnahmen an Anleihen
erhöhungen 6 , 0

1 , 5

II ? Krisenbedingte Mehrausgaben
( Soziallasten )

insgesamt
B. Verbesserungen

I . Durch die Krise erzwungene Mehr¬
einnahmen
1 . Steuererhöhungen 2 , 5
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2 . Erhöhung der Bĝ yäge zur
Arbeitslosenversicherung
und Einführung der Ar¬
beitslosenhilfe 0 , 7

zusammen 3 , 2
II . Durch die Krise erzwungene

Minderausgaben ( drakonische
Sparmassnahmen )
1 . Gehaltskürzungen usw .
2 . Kürzung der sachlichen

1 , 6

Ausgaben
zusammen

I und II zusammen
III . Wegfall der Reparationen 1 , 0

insgesamt

Wie ausserordentlich gross die Ein¬
wirkung der Wirtschaftskrise auf die Öf¬
fentlichen Haushalte im Ausmasse von rund
10 Milliarden RM war ? ergibt sich ? wenn
man berücksichtigt , dass der Gesamtbetrag
der öffentlichen Haushalte ( reiner Finanz -
bedarf nach Abzug der Zuschüsse ^ Beiträge .
Erstattungen u . dgl . zwischen Reicht Län¬
dern und Gemeinden , das heisst nach Aus-
Schaltung des Verrechnungsverkehrs ) 1929
20 ?8 Milliarden RM, 1923 14 ?8 Milliarden
RM betragen hat , der Finanzbedarf also fast
um ein Drittel vermindert wurde *

Reich , Länder und Gemeinden waren bei
Beginn der Krise ohne jegliche Reserven ,,
Bare Kassenreserven waren nicht vorhanden .
Die Kreditmöglichkeiten waren bis zum letz¬
ten in Anspruch genommen? die Steuern stark
angespannt . Solange die Krise ihren tief¬
sten Punkt nicht erreicht hatte , blieb nur
übrig , die noch vorhandenen Einnahmequel¬
len bis zum äussersten auszuschöpfen , die
Ausgaben soweit wie möglich zu drosseln .
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Aber solche Massnahmen hielten immer nur
kurze Zeit vor , da sie selbst krisenver¬
schärfend wirkten . Die einschneidende
Drosselung der sachlichen Ausgaben entzog
der Wirtschaft Aufträge und bewirkte eine
weitere Vergrösserung der Arbeitslosig¬
keit . Die Steuererhöhungen entkräfteten
die Wirtschaft . Die Zeitspanne , über die
diese Massnahmen hinweghalfen , wurde je¬
desmal kürzer . Es war ein verhängnisvoller
Kreislauf ? der niemals zu einer Gesundung
der öffentlichen Finanzen führen kennte *

Beim ersten Anzeichen einer Wirtschafts -
belebung konnte und musste daher das Steu¬
er herumgeworfen werden . Wie die öffent¬
lichen Haushalte durch den Niedergang
der Wirtschaft zerrüttet worden waren , sc
konnten sie nur durch eine Entlastung der
Wirtschaft und die daraus folgende Bele¬
bung endgültig saniert werden . Diese Ent¬
lastung war nicht sofort möglich ? da der
Zeitraum überbrückt werden musste , bis
die neubelebte Wirtschaft grössere Erträ¬
ge abwarf und aus diesen Erträgen weniger
drückende ^ aber doch ertragreiche Steuern
liefern konnte * Diesem Ziele dienten die
Steuergutscheine ? die eine weggenommene
Steuersenkung bildeten . Sie sollten der
Wirtschaft Erleichterung und Antrieb ge¬
ben und damit die Wiederbelebung der Wirt¬
schaft von sich aus fördern .

Daneben hat die Reichsregierung einen
äusseren Anstoss für die wirtschaftliche
Belebung durch ein Arbeitsbeschaffungs¬
programm im Aussmasse von 3/ 4 Milliarden
RM gegeben . Hiervon waren etwa 350 Mil¬
lionen für Strassenbau , Wasserbau , Meli¬
orationen , Siedlung usw . bestimmt , 280
Millionen RM für neue Aufträge der Reichs¬
bahn , wovon 180 Millionen RM durch Steu¬
ergutscheine auf die Beförderungssteuer
finanziert werden sollte , 60 Millionen
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EM für die Reichspost und 50 Millionen
für Reichszuschüsse zu Wohlfahrtsrepara -
turen ? Da der letztere Zuschuss nur gegeben
werden sollte , wenn der Hausbesitzer selbst
den vierfachen Betrag aufwendete , sollten
durch die 50 Millionen RM Reichszuschuss
tatsächlich für 250 Millionen RM Repara¬
turaufträge in Bewegung gesetzt werden ^

Um einen völligen Zusammenbruch weiter
Kreise der Wirtschaft zu verhüten ? war das
Reich in den letzten Jahren gezwungen , in
einer Reihe von Fällen unmittelbar einzu¬
greifen . Für Stütztingszwecke ., insbesondere
Bankenstützung , wurden für etwa 1 Milliarde
RN Reichsschatzanweisungen ausgegeben , Von
diesen Schatzanweisungen entfielen 3S5 Mil¬
lionen RM auf Sicherheitsleistungen . Bürg¬
schaften wurden für einen Betrag von 2 ^1
Milliarden RM übernomment Bei diesen Bürg¬
schaften handelte es sich im wesentlichen
um solche zur Forderung der deutschen Aus¬
fuhr und zur Stützung von Banken und Ge¬
nossenschaften :

Die Steuergutscheine belasten die Haus¬
haltsjahre 1934 bis 1938 mit jährlich
350 bis 500 Millionen RMr je nach dem Aus -
mass der Verwendung von Steuergutscheinen
für Mehreinstellung von Arbeitern ,
Aus den Schatzanweisungen werden die Jahre
1933 bis 193S mit 12 5 bis 200 Millionen RM
jährlich belastet ; je nach der tatsächli¬
chen Inanspruchnahme der für die Sicher¬
heitsleistungen begebenen Schatzanweisun -
gen . Die Vorausbelastung der kommenden Jah¬
re ist hiernach jedenfalls weniger als 1
Milliarde RM jährlich *

Zur Frage , ob diese Vorausbelastungen
der kommenden Jahre verantwortet werden
konnten ? schrieb Reichsminister Graf Schwe¬
rin Ende 1932 im Heimatdienstü

"Wenn auch nicht anzunehmen ist , dass
bis 1934 eine Aufwärtsentwicklung eintre -
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ten wird von gleichem Ausmasse wie von
1929 bis 1932 die Abwärtsentwicklung er¬
folgt ist , die eine Verschlechterung der
öffentlichen Haushalte um rund 10 Milli¬
arden RM brachte , so ist doch zu erwarten ,
dass wenigstens eine solche Belebung ein -
tritt ? die es ermöglicht , die Vorausbe¬
lastungen zu tragen , die jetzt übernom¬
men werden mussten , um überhaupt aus dem
genannten verhängisvollen Kreislauf her¬
auszukommen und die Wendung zu einer bes¬
seren Zukunft herbeiführen zu helfen . *-
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